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A Tragende Gründe und Beschluss  
 

A-1 Rechtsgrundlage 
Die Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) nach § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 und 
Absatz 7 Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V) wird vom Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G BA) zur Sicherung der ärztlichen Versorgung beschlossen. Sie dient der Gewähr einer aus-
reichenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten mit häuslicher 
Krankenpflege. Als Anlage ist der HKP-RL ein Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen 
der häuslichen Krankenpflege (Leistungsverzeichnis) beigefügt. 
Durch das Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und Hilfsmittelver-
sorgungsgesetz – HHVG) ist der G-BA beauftragt worden, in der HKP-RL das Nähere zur 
Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden in der Häusliche Krankenpflege-
Richtlinie zu regeln. Entsprechend der Neuregelung in § 37 Absatz 7 SGB V kann die Versor-
gung von chronischen und schwer heilenden Wunden auch in spezialisierten Einrichtungen 
außerhalb der Häuslichkeit als HKP-Leistung erfolgen. 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 

A-2.1 Einleitung 
In der Fachliteratur besteht weitgehende Einigkeit, Wunden dann als chronisch zu bezeichnen, 
wenn diese innerhalb von vier bis zwölf Wochen nach Wundentstehung – hier spielen Wundart 
und Kontextfaktoren eine bedeutende Rolle – unter fachgerechter Therapie keine Heilungs-
tendenzen zeigen. Die Prävalenz von Patientinnen und Patienten mit chronischen Wunden in 
Deutschland beträgt ca. 0,4%. Häufig leiden Patientinnen und Patienten mit solchen Erkran-
kungen unter großer Krankheitslast und die Versorgung erfordert einen hohen medizinischen 
und vor allem pflegerischen Aufwand. 
Zudem sind Patientinnen und Patienten mit einer chronischen Wunde stark in ihrer Lebens-
qualität eingeschränkt. Daher kommt der Versorgung von chronischen und schwer heilenden 
Wunden eine besondere Bedeutung zu. Sie erfordert ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz 
und hygienischen Voraussetzungen, damit eine fachgerechte Wundversorgung möglich ist. Zu 
den häufigsten Arten chronischer Wunden zählen das Ulcus cruris venosum, das Ulcus cruris 
arteriosum, das ulcus cruris mixtum, der Dekubitus und das diabetische Fußsyndrom. 

A-2.2 Umsetzung des gesetzlichen Auftrages 
Mit der vorliegenden Änderung der HKP-RL werden zur Umsetzung des gesetzlichen Auftra-
ges präzisierende Regelungen zur Verordnung der Leistung, der ärztlichen Zielsetzung sowie 
zu Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit der an der Versorgung beteiligten Akteure getrof-
fen. 
Dabei ist das Ziel vor allem, den Patientinnen und Patienten zu ermöglichen, länger in ihrer 
gewohnten Umgebung zu bleiben und durch die Stärkung der ambulanten Wundversorgung 
Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. 
Mit den Änderungen wird den Besonderheiten der Versorgung von chronischen und schwer 
heilenden Wunden Rechnung getragen. 
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 Änderung in § 1 Absatz 3 
In § 1 Absatz 2 der bisher gültigen Fassung der HKP-RL werden die Orte, an denen häusliche 
Krankenpflege zuverlässig erbracht werden kann, geregelt. Eine Versorgung außerhalb des 
Haushalts ist demnach an sonstig geeigneten Orten möglich, an denen sich der Versicherte 
regelmäßig wiederkehrend aufhält und an denen die verordnete Maßnahme zuverlässig durch-
geführt werden kann und für die Erbringung der einzelnen Maßnahmen geeignete räumliche 
Verhältnisse vorliegen. Voraussetzung ist weiterhin, dass die Leistungen aus medizinisch-pfle-
gerischen Gründen gerade dort notwendig sind, dass also ein Abwarten bis zur Rückkehr des 
Versicherten in seinen Haushalt aus medizinischen Erwägungen nicht statthaft wäre (vgl. Be-
schluss vom 17.01.2008).  
Die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden außerhalb der Häuslichkeit 
lässt sich unter den vorgenannten Voraussetzungen nicht subsumieren, da es an den regel-
mäßig wiederkehrenden Aufenthalten des Versicherten und der Notwendigkeit der Versorgung 
an diesen Orten fehlt. Folglich wurde aufgrund der gesetzlichen Neuregelung ein neuer Absatz 
3 eingefügt, in dem die Voraussetzungen zur Versorgung von chronischen und schwer heilen-
den Wunden außerhalb der Häuslichkeit konkretisiert werden. Die nachfolgenden Absätze des 
§ 1 verschieben sich um je eine Ziffer. 
Ausweislich der Gesetzesbegründung zum § 37 Absatz 7 SGB V wird durch die diesbezügliche 
Neuregelung eine moderate Öffnung des Leistungsortes zur Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden vorgenommen, ohne das verankerte Prinzip der Häuslichkeit 
grundsätzlich in Frage zu stellen. Dies wird durch den G-BA im Rahmen der nachfolgenden 
Regelungen sichergestellt. 
Der hier in Rede stehende Personenkreis mit einer chronischen und schwer heilenden Wunde 
sollte vorrangig in der Häuslichkeit der oder des Versicherten versorgt werden. Dadurch blei-
ben der oder dem Versicherten belastende Fahrtwege erspart. Wenn die Versorgung einer 
chronischen und schwer heilenden Wunde in der Häuslichkeit nicht möglich ist und zwingend 
in spezialisierten Einrichtungen außerhalb der Häuslichkeit erfolgen muss, wird das durch die 
Neuregelung in § 1 Absatz 3 nunmehr ermöglicht. 
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Häuslichkeit für die entsprechende Wundver-
sorgung nicht die ausreichende Gewähr für die Versorgung einer chronischen und schwer 
heilenden Wunde unter hygienischen Bedingungen erfüllt oder eine besondere räumliche Aus-
stattung erforderlich ist.  
Ist eine Versorgung der chronischen und schwer heilenden Wunde durch einen spezialisierten 
Leistungserbringer außerhalb der Häuslichkeit unter den vorgenannten Bedingungen erforder-
lich, können Leistungen entsprechend Nummer 31a des Leistungsverzeichnisses verordnet 
werden. 
 

 Änderung in § 3  
Der neu eingefügte Absatz 4 dient der Klarstellung der Rechtslage.  
In der Praxis kommt es vermehrt zu Verordnungsanforderungen seitens der Leistungserbrin-
ger, z.B. für Verbandsmittel, die von der eigentlichen Verordnung der Ärztin/des Arztes abwei-
chen. Der Einsatz von entsprechenden Verbandsmaterialien hängt von der medizinischen Not-
wendigkeit ab. Dabei ist das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten. Ziel ist eine bessere Ver-
sorgung chronischer und schwer heilender Wunden. Dafür bedarf es einer entsprechenden 
Verständigung aller Beteiligten, wobei die medizinische Verantwortung bei der Ärztin/ bei dem 
Arzt liegt. Kosten, die in Verbindung mit einer Abweichung von der Verordnung für Verbands-
mittel entstehen, gehen nicht zu Lasten der Vertragsärztin/des Vertragsarztes, sondern zu 
Lasten des Leistungserbringers. Das Nähere zur Verordnung von Verbandsmaterialien wird in 
der Arzneimittel-Richtlinie geregelt. 
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 Änderung in § 7 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Vertragsärztin oder Vertragsarzt, Krankenhäusern und 
Pflegediensten ist in der Wundversorgung unerlässlich. Die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden bedingt eine enge Absprache zwischen allen Beteiligten. Verän-
derungen im Heilungsverlauf fallen besonders während der regelmäßigen Verbandswechsel 
auf. Über diese berichtet der Pflegedienst der behandelnden Vertragsärztin oder dem behan-
delnden Vertragsarzt. Bei Bedarf kann eine Übermittlung von Auszügen aus der Pflegedoku-
mentation den Informationsaustausch unterstützen. Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt 
entscheidet dann über die erforderlichen Maßnahmen. Die Therapiehoheit und Verordnungs-
verantwortung liegen bei der Vertragsärztin oder dem Vertragsarzt ebenso wie die Koordina-
tion. 

 Änderungen des Leistungsverzeichnisses 
Die Struktur des Leistungsverzeichnisses wird im Vergleich zur bisherigen Regelung zur 
Wundversorgung in den Leistungsnummern 12 und 31 bis 31a neu gegliedert, um die Wund-
versorgung von den nicht wundspezifischen Leistungen (z.B. An- und Ablegen von stützenden 
und stabilisierenden Verbänden) zu trennen. 
Zudem wird die Wundversorgung in gesonderte Leistungsnummern entsprechend der Wund-
art unterteilt (Leistungsnummer 31 und 31a). Durch diese Ausdifferenzierung im Rahmen der 
häuslichen Krankenpflege zur Wundversorgung erfolgt eine bedarfsgerechte Versorgung. Die 
Rahmenempfehlungspartner nach § 132a Absatz 1 SGB V bzw. die Vertragspartner nach 
§ 132a Absatz 4 SGB V können auf dieser Grundlage eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung 
der Versorgungsstruktur vornehmen. 
Die jeweiligen Leistungsbeschreibungen zur Wundversorgung wurden unter Berücksichtigung 
des aktuellen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisse (systematische Literaturrecherche 
nach Leitlinien zur Fragestellung Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden, 
einschlägige AWMF-Leitlinien1, Expertenstandard des Deutschen Netzwerk für Qualitätsent-
wicklung in der Pflege2, Expertenbefragung) überarbeitet. Dabei wurden insbesondere fol-
gende Anpassungen vorgenommen:  

• Unterteilung der Leistung für akute oder chronische und schwer heilende Wunden,  
• in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen wird die Zielsetzung der Behandlung kon-

kretisiert,  
• die enge Abstimmung des Leistungserbringers mit der behandelnden Ärztin oder dem 

behandelnden Arzt wird vorgegeben, um die interprofessionelle Zusammenarbeit zu 
stärken, sowie 

• die Vorgaben zur Dokumentation und Beurteilung des Therapieverlaufes werden kon-
kretisiert, 

• zudem wird die Abpolsterung zum Beispiel als Leistungsbestandteil bei der Behand-
lung des diabetischen Fußsyndroms ermöglicht. 

Zielsetzung des Gesetzgebers ist eine im Vergleich zum Status quo bessere Wundversorgung. 
Dazu zählt neben den verbesserten Leistungsansprüchen auch eine intensivere Zusammen-
arbeit zwischen dem Pflegedienst/Leistungserbringer und der verordnenden Ärztin oder dem 
verordnenden Arzt. Versorgungs- und Informationsbrüche erschweren die Wundversorgung. 
Die Wunddokumentation ist eine essentielle Basis für die Kommunikation mit der behandeln-
den Ärztin oder dem behandelnden Arzt, da diese oder dieser den Wundheilungsverlauf so 
besser nachvollziehen kann. Auf dieser Grundlage kann die Behandlung besser gesteuert und 

                                                
1 S3-Leitlinie 091-001 „Lokaltherapie chronischer Wunden bei den Risiken CVI, PAVK und Diabetes mellitus“, Stand 12.06.2012 
(Leitlinie wird z.Zt. überarbeitet) 
2 Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP). Expertenstandard: Pflege von Menschen mit chronischen 
Wunden: 1. Aktualisierung 2015; einschließlich Kommentierungen und Literaturstudie. Osnabrück; Hochschule Osnabrück; 2015. 
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optimiert werden. U.a. hat der G-BA nach § 92 Absatz 7 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB V die Verord-
nung der häuslichen Krankenpflege einschließlich deren ärztlicher Zielsetzung sowie den In-
halt und die Zusammenarbeit der verordnenden Ärztin oder des verordnenden Arztes mit dem 
jeweiligen Leistungserbringer und dem Krankenhaus zu regeln. Daher wurde in den Leistungs-
nummer 31 und 31a geregelt, dass der Pflegedienst eine Wunddokumentation führen muss, 
in der konkretisierende Angaben zur Wunde gemacht werden. 
Der G-BA geht aufgrund der bisherigen Regelung in Nr. 12 davon aus, dass auch jetzt schon 
im Rahmen der Wundversorgung eine Wunddokumentation der insbesondere für eine Ver-
laufsbeurteilung wichtigen Kriterien wie Wundart, Gewebeart, Länge, Breite und Tiefe der 
Wunde, Wundtaschen, Exsudat, Geruch, Wundrand, Wundumgebung, Schmerzen, Entzün-
dungszeichen sowie ggf. eine Fotodokumentation stattfindet. Der G-BA übernimmt mit der 
Aufführung dieser Kriterien in den Leistungsnummer 31 und 31a diese übliche Praxis. 
Dabei kann auch eine Fotodokumentation der Wunde geführt werden, um den Heilungsverlauf 
besser beurteilen zu können. Durch diese Regelungen sollen Heilungsverläufe unter laufender 
Therapie, insbesondere für die verordnende Ärztin oder den verordnenden Arzt besser nach-
vollzogen werden können.  
Auf Grundlage der Wund- und ggf. Fotodokumentation, der weiteren Informationen aus der 
Pflegedokumentation und ggf. dem dokumentierten Positionswechsel soll die Ärztin oder der 
Arzt prognostisch einschätzen, ob die verordnete Therapie erfolgreich ist und unter ambulan-
ten Bedingungen zum Ziel führen kann. Zu diesem Zweck soll die verordnende Ärztin oder der 
verordnende Arzt vor Ausstellung einer Folgeverordnung die entsprechenden Dokumente ein-
sehen und die darin enthaltenen Informationen auswerten.  
Zielsetzung dabei ist, die Wundversorgung insgesamt zu verbessern, indem frühzeitig bei 
Problemen gegengesteuert werden kann. Dabei handelt es sich um keine grundlegende Neu-
regelung. Gleiches war bereits in der Bemerkungsspalte der Nr. 12 geregelt. 
Für die fachgerechte Berücksichtigung der Prinzipien der Druckentlastung oder Kompression 
ist die genaue Bezeichnung der Wundart bei der Verordnung von entscheidender Bedeutung. 
Die Besonderheiten zu den einzelnen Leistungsnummern werden nachfolgend genannt. 
 
A-2.2.4.1 Positionswechsel zur Dekubitusbehandlung 
Zur Nomenklatur: 
Das European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), das National Pressure Ulcer Advisory 
Panel (NPUAP) und die Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) haben eine internationale 
Definition und Klassifikation von Dekubitus entwickelt und in der „Prevention and treatment of 
pressure ulcers: clinical practice guideline“ im Jahr 2014 veröffentlicht. Mit der Klassifikation 
wurde durch den Begriff „Kategorie“ eine Formulierung gewählt, der keine hierarchische Be-
zeichnung ausdrückt, sodass berücksichtigt wird, dass ein Fortschreiten des Schweregrades 
der Hautschädigung von I nach II bzw. II nach III oder III nach IV nicht immer der Fall ist.  
Die EPUAP und NPUAP haben bereits 2009 festgestellt, dass die bisher bestehenden Defini-
tionen und die Unterschiede der Gewebsschädigung die gleichen sind, auch dann, wenn die 
Bezeichnung in einzelnen Gruppen unterschiedlich sein kann (Stufe, Schweregrad oder Kate-
gorie). Die Autoren der Leitlinie erkennen an, dass es einen großen Bekanntheitsgrad der bis-
herigen Bezeichnungen gibt und empfehlen vor Ort denjenigen Begriff (Stufe, Schweregrad 
oder Kategorie) zu nutzen, der am klarsten und verständlichsten ist. Vor diesem Hintergrund 
wird in der HKP-RL die auch bisher verwendete Bezeichnung „Grad“ im Sinne von Kategorie 
beibehalten. 
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Zu den Verordnungsvoraussetzungen: 
Ein Dekubitus besteht nicht erst, wenn mindestens ein oberflächlicher Hautdefekt vorliegt. Viel-
mehr besteht der Grad 1 bereits bei nicht wegdrückbarer Rötung intakter Haut3. Ziel ist die 
Heilung des Dekubitus oder die Vermeidung einer Verschlimmerung. Die Verordnungsfähig-
keit des Positionswechsels wurde daher an diese Zielsetzung angepasst und im Rahmen einer 
separaten Nummer im Leistungsverzeichnis bereits ab Dekubitus Grad 1 geregelt. Die bisher 
in der Nr. 12 geregelte Wundversorgung zur Dekubitusbehandlung wurde nun in den neuen 
Nummern des Leistungsverzeichnisses 31 und 31a aufgenommen.  
Sofern eine Wundversorgung des Dekubitus notwendig ist, ist die Leistung des Positionswech-
sels zur Dekubitusbehandlung nur in Kombination mit der Ziffer 31 oder 31a verordnungsfähig. 
Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass bei Vorliegen eines Dekubitus mit Bedarf 
einer Wundversorgung der Therapieerfolg der Druckentlastung durch eine adäquate Wund-
versorgung unterstützt wird. Der Positionswechsel erfolgt in individuell festzulegenden Zeitab-
ständen zur weitestgehend vollständigen Druckentlastung der betroffenen Stelle. Um eine Ver-
schlimmerung des Dekubitus zu vermeiden, ist eine enge Kontrolle durch die verordnende 
Ärztin oder den verordnenden Arzt notwendig, ob die bisher erbrachten Maßnahmen geeignet 
sind, das Fortschreiten des Dekubitus zu verhindern und eine Heilung zu ermöglichen. 
Angehörige oder andere Personen in der Häuslichkeit sollen - auch unter Bezugnahme der 
Leistung Anleitung nach Nr. 7 des Leistungsverzeichnisses - den erforderlichen Positions-
wechsel selbstständig übernehmen, soweit das möglich ist. Diese Regelung wurde aus der 
bestehenden Leistung Dekubitusbehandlung nach Nr. 12 übernommen. 
Wie bei den übrigen Leistungen des Leistungsverzeichnisses wurden klarstellend Angaben 
zur Dauer und Häufigkeit der Maßnahmen ergänzt.  
 
A-2.2.4.2 Nummer 31 Wundversorgung einer akuten Wunde 
Die Verordnung der HKP gemäß Nr. 31 beinhaltet ausschließlich die Behandlungspflege für 
behandlungsbedürftige akute Wunden, bei der ein Wundverband indiziert ist. 
Eine Versorgung von akuten Wunden nach dieser Nummer in spezialisierten Einrichtungen 
außerhalb der Häuslichkeit ist nicht erforderlich und daher auch nicht verordnungsfähig. Dies 
deckt sich mit dem Gesetzeswortlaut, da die Versorgung in spezialisierten Einrichtungen au-
ßerhalb der Häuslichkeit ausschließlich bei chronischen und schwer heilenden Wunden er-
möglicht wurde. 
Akute behandlungsbedürftige Wunden zeichnen sich durch einen äußeren oder inneren Sub-
stanzdefekt eines Gewebes mit Verlust des Gewebezusammenhangs aus, die voraussichtlich 
innerhalb von maximal 12 Wochen komplikationslos abheilen. Beispiele können sein: 

• mechanisch (Schürf-, Stich-, Schnitt-, Riss-, Quetsch-, Biss-, Schusswunden), 
• Ablederung, Amputation, 
• thermisch (Verbrennungen bis Grad 2a, Erfrierungen), 
• Sinus pilonidalis. 

Bei einem Großteil der Patientinnen und Patienten ist davon auszugehen, dass diese Wunden 
einen unkomplizierten Heilungsverlauf nehmen. Die Versorgung dieser Wunden ist in der Re-
gel durch Pflegefachkräfte möglich; eine darüberhinausgehende Qualifikation ist grundsätzlich 
nicht erforderlich. 

                                                
3 National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), European National Pressure Ulcer Advisory panel (EPUAP), Pan Pacific 
Pressure Injury Alliance (PPPIA). Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline [online]. Washington 
(USA): NPUAP; 2014. [Zugriff: 28.08.2017]. URL: http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/quick-reference-guide-
digital-npuap-epuap-pppia-jan2016.pdf 

 

http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/quick-reference-guide-digital-npuap-epuap-pppia-jan2016.pdf
http://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/quick-reference-guide-digital-npuap-epuap-pppia-jan2016.pdf
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Zeigt eine Wunde innerhalb von maximal zwölf Wochen nach Wundentstehung unter fachge-
rechter Therapie keine Heilungstendenzen, ist die Verordnung der Nummer 31a zu prüfen. 
A-2.2.4.3 Nummer 31a Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden 

Wunde 
Die Nr. 31a kann verordnet werden, wenn eine behandlungsbedürftige Wunde, bei der ein 
Wundverband indiziert ist, voraussichtlich nicht innerhalb von maximal zwölf Wochen nach 
Wundentstehung unter fachgerechter Therapie Heilungstendenzen zeigt.  
Chronische und schwer heilende Wunden können insbesondere sein: 

• Diabetisches Fußsyndrom, 
• Dekubitus,  
• Ulcus Cruris venosum, arteriosum, mixtum, 
• Schwere Verbrennungen. 

Ist bei einer neu aufgetretenen Wunde hinreichend deutlich, dass die Wunde nicht innerhalb 
von 12 Wochen abheilen wird und eine Entwicklung zu einer chronischen und schwer heilende 
Wunde trotz leitliniengerechter Therapie nicht abgewendet werden kann, können Leistungen 
nach Nr. 31a verordnet werden. Eine vorherige Verordnung von Leistungen nach Nr. 31 ist in 
diesen Fällen nicht erforderlich. Dies ist auf der Verordnung anzugeben. 
Zur Anleitung gemäß Nr. 31a 
Zielsetzung des Gesetzgebers ist die verbesserte Wundversorgung. Aus Sicht des G-BA ist 
dies nur zu erreichen, wenn neben der verordnenden Ärztin oder dem verordnenden Arzt auch 
der spezialisierte Leistungserbringer die Patientin oder den Patienten in Bezug auf wundspe-
zifische Maßnahmen zur Wundheilung sowie zum Umgang mit wund- und therapiebedingten 
Beeinträchtigungen anleitet. Daher ist nach dem individuellen Bedarf der Patientin oder des 
Patienten die Anleitung Bestandteil der Leistung zur Versorgung von chronischen und schwer 
heilenden Wunden gemäß Nr. 31a. 
 
Zu den spezialisierten Leistungserbringern zur Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden: 
Die Anforderungen an die Wundversorgung bei chronischen und schwer heilenden Wunden 
sind so hoch, dass eine Versorgung durch einen nicht spezialisierten Leistungserbringer 
grundsätzlich nicht ausreichend ist, um den Behandlungserfolg – die Heilung oder die Vermei-
dung einer Verschlimmerung der Wunde - zu sichern, da die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden regelmäßig eine besondere pflegefachliche Kompetenz voraus-
setzt, die die Wundversorgung von akuten Wunden gemäß Nr. 31 übersteigt. Die fachlichen 
Anforderungen sind daher nur gewährleistet, wenn die durchführenden Pflegefachkräfte ent-
sprechende wundspezifische Weiterbildungen haben. 
Deshalb ist für die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden ein speziali-
sierter Leistungserbringer erforderlich. Um einen spezialisierten Leistungserbringer handelt es 
sich, wenn dieser insbesondere besonders qualifizierte Pflegefachkräfte zur Versorgung von 
chronischen und schwer heilenden Wunden vorhält (beispielsweise Pflegefachkräfte mit einer 
besonderen Zusatzqualifikation zur Wundversorgung). 
Das Nähere zu den besonderen strukturellen Anforderungen an die Leistungserbringung im 
Rahmen der Nr. 31a regeln die Rahmenempfehlungspartner nach § 132a Absatz 1 SGB V 
sowie die Vertragspartner nach § 132a Absatz 4 SGB V.  
Durch die Einfügung des Begriffes „soll“ wird dennoch ermöglicht, dass im Einzelfall auch nicht 
spezialisierte Pflegedienste die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden 
entsprechend Nr. 31a versorgen können, wenn kein auf die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden spezialisierter Pflegedienst die Versorgung übernehmen kann. 
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Sollte die Versorgung nach Nr. 31a durch einen nicht spezialisierten Pflegedienst erfolgen, 
sind kürzere Verordnungszeiten und eine engmaschige Kontrolle sinnvoll. 

Ferner wird geregelt, dass wenn im Rahmen der häuslichen Krankenpflege ein spezialisierter 
Leistungserbringer an der Versorgung beteiligt ist (siehe Nr. 31a), die Wundversorgung aus-
schließlich durch diesen Leistungserbringer zu erfolgen hat. Dadurch sollen Versorgungsbrü-
che ausgeschossen und die Versorgung aus einer Hand gewährleistet werden. Die übrigen 
Leistungen der häuslichen Krankenpflege, die nicht die Wundversorgung betreffen, können 
auch durch andere Pflegedienste erbracht werden. Voraussetzung ist, dass ein enger Infor-
mationsaustausch und eine enge Abstimmung der beteiligten Pflegedienste / Leistungserbrin-
ger untereinander als auch mit der verordnenden Ärztin oder mit dem verordnenden Arzt er-
folgt. Die Beteiligten haben dies sicherzustellen, um das bestmögliche Versorgungsniveau zu 
ermöglichen. 

 
A-2.2.4.4 Nummer 31b (An- oder Ausziehen von ärztlich verordneten Kompressi-

onsstrümpfen/-strumpfhosen) 
Die Verordnung von HKP zur Kompressionstherapie mit ärztlich verordneten Kompressions-
strümpfen/-strumpfhosen der Kompressionsklassen I bis IV oder einem Kompressionsverband 
wird in einer separaten Leistungsnummer geregelt. Die Inhalte entsprechen der bisherigen 
Regelung. 
 
A-2.2.4.5 Nummer 31c (An- und Ablegen von stützenden und stabilisierenden Ver-

bänden) 
Auch die Verordnung des An- und Ablegens von stützenden und stabilisierenden Verbänden 
im Rahmen der Behandlungspflege wird in einer separaten Leistungsnummer geregelt. Die 
Inhalte wurden klarstellend um das Ablegen von stützenden und stabilisierenden Verbänden 
und um eine Beschreibung der Verordnungsvoraussetzungen ergänzt. 
 

A-3 Würdigung der Stellungnahmen  
Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das Stellung-
nahmeverfahren ist in der Zusammenfassenden Dokumentation dokumentiert. 
Im Ergebnis der Auswertung wurden folgende Änderungen im Beschlussentwurf vorgenom-
men:  

• Der Beschlussentwurf wird in I. Ziffer 1 Buchstabe c) wie folgt geändert: 
In Satz 2 werden die Wörter „individuellen Situation“ durch die Wörter „Komplexität 
der Wundversorgung oder den Gegebenheiten in der Häuslichkeit“ ersetzt. 
 
Zudem wird folgender Satz 3 eingefügt: „Dies muss aus der Verordnung hervorge-
hen“. Der alte Satz 3 wird Satz 4. 
 

• Der Beschlussentwurf wird in I. Ziffer 2 Buchstabe a) wie folgt geändert: 
Nach dem Wort „sind“ wir das Wort „zunächst“ eingefügt und die Wörter „die Geneh-
migung“ werden ersetzt durch die Wörter „bei Vorliegen der Genehmigung an diese“. 
 

• KBV, PatV Der Beschlussentwurf wird in I. Ziffer 3 Buchstabe c) wie folgt gefasst: 
„In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:  
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„Sofern ein Hausbesuch nicht erfolgt, kann sich die Vertragsärztin oder der Vertrags-
arzt bei Bedarf die Pflegedokumentation in Kopie vom Pflegedienst anfordern.““ 
[Anmerkung: Der Plenumsbeschluss führte zur Streichung und einer Ergänzung in I. 
Ziffer 3 Buchstabe b).] 

• Der Beschlussentwurf wird in II. Ziffer 1 wie folgt geändert: 
In der Bemerkungsspalte wird Satz 2 durch folgende Sätze 2 und 3 ersetzt: „Die Leis-
tung ist ab Dekubitus Grad 1 (nicht wegdrückbare Hautrötung) verordnungsfähig. So-
fern eine Wundversorgung notwendig ist, ist die Leistung nur in Kombination mit der 
Nr. 31 oder 31a verordnungsfähig.“  
Satz 8 wird wie folgt gefasst: „Der Positionswechsel ist durch den Pflegedienst in der 
Dokumentation festzuhalten (insbesondere Zeiten, Lagerungspositionen).“ 
In Satz 9 werden die Wörter „das Lagerungsprotokoll oder den Bewegungsplan“ er-
setzt durch die Wörter „den dokumentierten Positionswechsel“. 

• Der Beschlussentwurf wird in II. Ziffer 2 wie folgt geändert: 
In der Leistungsbeschreibungsspalte zur Nr. 31 wird der Halbsatz „In Abstimmung mit 
der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt“ gestrichen. 
In der Bemerkungsspalte zur Nr. 31 werden in Satz 8 die Wörter „das Lagerungspro-
tokoll oder den Bewegungsplan“ ersetzt durch die Wörter „den dokumentierten Positi-
onswechsel (Nr. 12)“. 
In der Bemerkungsspalte zur Nr. 31a werden in Satz 4 nach dem Wort „Verschlimme-
rung“ die Wörter „sowie eine Symptomlinderung“ ergänzt. 
In der Bemerkungsspalte zur Nr. 31a werden in Satz 17 die Wörter „das Lagerungs-
protokoll oder den Bewegungsplan“ ersetzt durch die Wörter „den dokumentierten Po-
sitionswechsel (Nr. 12)“. 
PatV: Die Nr. 31b „Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde 
durch eine spezialisierte Einrichtung“ gemäß Vorschlag der PatV wird gestrichen und 
die Nr. 31a gemäß Vorschlag KBV, DKG, GKV-SV konsentiert. 

A-4 Bürokratiekostenermittlung 
Durch die Ergänzung in § 1 Absatz 3 der HKP-RL um Satz 3 wird eine bereits bestehende 
Informationspflicht erweitert und die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wun-
den auch außerhalb der Häuslichkeit in spezialisierten Einrichtungen möglich. 
Mit Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung hinsichtlich der moderaten Öffnung des Leis-
tungsortes werden Arztinnen und Ärzte zukünftig verpflichtet bei der Wundversorgung durch 
spezialisierte Einrichtungen außerhalb des Haushalts auf der Verordnung eine medizinische 
Begründung anzugeben.  
Für die verordnende Ärztin bzw. den verordnenden Arzt geht diese dokumentarische Verpflich-
tung mit einem erhöhten bürokratischen Aufwand einher. Aufgrund der voraussichtlich gerin-
gen Fallzahl sowie des durch die Verordnung entstehenden Sowiesokostenanteils dieser Do-
kumentation wird auf eine Abschätzung der Bürokratiekosten verzichtet. 
Verordnenden Ärztinnen und Ärzten entsteht zudem durch die voraussichtlich höhere Zahl der 
Leistungsberechtigten aufgrund der Verordnungsmöglichkeit eines Positionswechsels zur De-
kubitusbehandlung Grad I mit einer Verordnungsdauer von sieben Tagen ein höherer Auf-
wand. Es ist davon auszugehen, dass sich durch die vorgesehene Änderung der Richtlinie die 
Anzahl von HKP-Verordnungen leicht erhöht und damit auch mit einem leichten Anstieg der 
Bürokratiekosten gerechnet werden muss. Aufgrund des im Vergleich zur Gesamtzahl aller 
HKP-Verordnungen erwarteten leichten Anstiegs der jährlichen Fallzahl, wird auf eine Auswei-
sung der Bürokratiekosten verzichtet. 
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Auch den Pflegediensten entsteht im Einzelfall Aufwand für das Kopieren und Versenden von 
Auszügen der Pflegedokumentation an die verordnende Ärztin bzw. den verordnenden Arzt. 
Grundsätzlich ist diese Form der Informationsübermittlung auch bislang schon möglich. Inso-
fern kann derzeit auch nicht geschätzt werden, wie häufig die verordnenden Ärztinnen und 
Ärzte von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden. 

A-5 Verfahrensablauf 
Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

11.04.2017  Mit dem Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversor-
gung (Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG) wurde 
der § 37 SGB V zur Versorgung von Versorgung von chroni-
schen und schwer heilenden Wunden um einen neuen Absatz 
7 ergänzt. Mit dieser Gesetzesänderung verbunden ist ein 
Auftrag an den G-BA, das Nähere zur Versorgung von chroni-
schen und schwer heilenden Wunden in der Häusliche Kran-
kenpflege-Richtlinie zu regeln. 

18.05.2017 G-BA Aufnahme der Beratungen gemäß 1. Kapitel § 5 Abs. 1 VerfO 

18.05.2017 G-BA Beauftragung des UA VL mit dem Beratungsverfahren zur 
Prüfung einer Ergänzung der HKP-RL bezüglich der Versor-
gung von chronischen und schwer heilenden Wunden. 

14.12.2018 UA VL Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO)  

22.05.2019 UA VL Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen und Anhörung 

10.07.2019 UA VL • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

• Beschluss der Beschlussunterlagen (Beschlussent-
wurf, Tragende Gründe, ZD) 

15.08.2019 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Ände-
rung der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie (HKP-RL) 

05..11.2019  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V er-
forderlichen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit / 
Auflage 

05.12.2019  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

06.12.2019  Inkrafttreten 

Berlin, den 15. August 2019 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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A-6 Beschluss  
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A-7 Anhang 

A-7.1 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V  
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA  

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 
Folgenden Organisationen ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben: 
 

• Arbeitsgemeinschaft der Kammer auf Bundesebene gemäß § 91 Absatz 5 SGB V: 
o Bundesärztekammer (BÄK) 
o ggf. Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
o ggf. Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 

• Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V: 
o Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 
o Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e. V. (ABVP) 
o Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter Dienste Bundesverband 

e. V. (APH) 
o Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V. (B.A.H.)  
o Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen e. V. 

(bad e. V.) 
o Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V. (BHK)  
o Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) 
o Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesverband e. V. (DBfK) 
o Deutscher Caritasverband e. V (Caritas) 
o Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e.V. 
o Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK)  
o Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk 

für Diakonie und Entwicklung e. V (Diakonie)  
o Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. (VDAB)  
o Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. (ZWST)  

• Organisationen der Hospizarbeit und Palliativversorgung gemäß § 92 Absatz 7 Satz 1 
Nr. 5 i. V. m Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

o Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) 
o Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. 
o Deutscher Kinderhospizverein e.V. 

• Weitere Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Abs. 5a SGB V 
o Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) 
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B-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens  
Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2018 die 
Einleitung des Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberech-
tigten am 17. Dezember 2018 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellung-
nahmen innerhalb von 6 Wochen nach Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

B-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer  
Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

• dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stel-
lungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können,  

• dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu ge-
ben ist. 
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B-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 

B-4.1 Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme gegeben wurde 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit 
zur Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde, sowie entsprechende Eckdaten zum 
Eingang und zur Anhörung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 
 

Organisation Eingang Bemer-
kung 

Arbeitsgemeinschaft der Kammer auf Bundesebene gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 
28.01.2019 

Verzicht 
auf Anhö-
rung 

Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V für Stel-
lungnahmeverfahren 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 28.01.2019  

Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e.V. (ABVP), 
Bundesgeschäftsstelle 28.01.2019  

Bundesverband Ambulante Dienste e.V. und Stationäre Einrich-
tungen e.V. (bad e.V.), Bundesgeschäftsstelle 28.01.2019  

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) 28.01.2019  

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesverband 
e.V. (DBfK) 28.01.2019  

Deutscher Caritasverband e.V. (Caritas) 28.01.2019  

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband 
e.V.  28.01.2019  

Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK) 28.01.2019  

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 
e.V. (Diakonie) 28.01.2019  

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. (VDAB) 25.01.2019  

Weitere Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Abs. 5a SGB V 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informations-
freiheit (BfDI) 

30.01.2019  
 

(keine 
Stellung-
nahme) 
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Organisation Eingang Bemer-
kung 

Weitere Stellungnahmeberechtigte gemäß § 92 Abs. 7 Satz 2 SBG V i.V.m.  
§ 92 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 SGB V 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP) 28.01.2019  

 

B-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens  
Neben dem Beschlussentwurf wurden den Stellungnehmern die Änderungen im Fließtext und 
die Tragenden Gründe (Stand: 14. Dezember 2018) übermittelt.  
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B-5.1 Beschlussentwurf  
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B-5.2 Tragende Gründe 
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B-6 Schriftliche Stellungnahmen 
Die Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen sind im Kapitel B-9 abgebildet.  
 

B-6.1 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 
 

 Allgemeine oder übergreifende Stellungnahmen 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Allgemeines 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  BÄK Die Bundesärztekammer begrüßt grund-
sätzlich das Anliegen, den pflegerischen 
Versorgungsbedarf von chronischen 
Wunden im Rahmen der häuslichen 
Krankenpflege, unter Beachtung des be-
reits vorhandenen Therapieangebotes, 
durch die Öffnung des Leistungsortes zu 
stärken. Spezialisierte Einrichtungen 
sollen als Unterstützung im Behand-
lungsablauf etablierte ambulante Versor-
gungssettings ergänzen. Grundlage für 
eine optimale Wundversorgung ist die 
enge Zusammenarbeit zwischen behan-
delnden Ärzten und Pflegepersonal. Die 
Bundesärztekammer plädiert dafür, dass 
Wundzentren ausschließlich unter ärztli-
cher Leitung geführt werden. 
Nicht hinreichend benannt sind die Vo-
raussetzungen spezialisierter Einrichtun-

 Ärztliche Leitung: 
Der Gesetzgeber hat in der 
gesetzlichen Grundlage für 
das Beratungsverfahren keine 
nähere Spezifizierung des Be-
griffs Spezialisierte Einrichtun-
gen vorgenommen. Der G-BA 
hat nicht die Kompetenz ver-
bindlich festzulegen, dass 
diese Einrichtungen zwingend 
ärztlich geleitet sein müssen. 
Insgesamt ist die Ausstattung 
dieser Einrichtungen bisher 
nicht einheitlich geklärt. 
Benennung der Vorausset-
zungen spezialisierter Einrich-
tungen: 
GKV-SV, PatV, KBV: zusätz-
lich: 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Allgemeines 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

gen, die die Versorgung von chroni-
schen und schwer heilenden Wunden 
durchführen. Die Bundesärzte-kammer 
spricht sich aus diesem Grund dafür 
aus, dass die Versorgung von chroni-
schen Wunden vorrangig durch häusli-
che Krankenpflege erfolgen sollte. 
Kritisch ist zu sehen, dass auch „im Ein-
zelfall“ nicht spezialisierte Pflegedienste 
die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden übernehmen 
können. Hier ist zu befürchten, dass Ein-
zelfallentscheidungen zur Regelversor-
gung werden. 

Die fehlende Definition von 
spezialisierten Einrichtungen 
außerhalb der Häuslichkeit 
zur Versorgung von chroni-
schen und schwer heilenden 
Wunden ist problematisch. 
Eine gesetzliche Definition ist 
wünschenswert.  
 
Vorrang Häuslichkeit:  
GKV-SV, KBV: Zustimmung 
zum Vorschlag. 
DKG: Mit der Einfügung von § 
37 Absatz 7 SGB V hat der 
Gesetzgeber vorgegeben, 
dass die Versorgung von 
chronischen und schwer hei-
lenden Wunden auch in spezi-
alisierten Einrichtungen an ei-
nem geeigneten Ort außer-
halb der Häuslichkeit von Ver-
sicherten erfolgen kann. Dem 
Gesetzeswortlaut und auch 
der Gesetzesbegründung ist 
nicht zu entnehmen, dass 
eine Versorgung von Wunden 
außerhalb der Häuslichkeit 
nur dann in Betracht kommt, 
wenn eine Versorgung in der 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Allgemeines 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Häuslichkeit nicht möglich ist. 
Folglich sind als einzige Krite-
rien der Zustand der Patientin 
oder des Patienten sowie der 
Patientenwunsch zu berück-
sichtigen. Hierdurch wird im 
Übrigen die Wahlfreiheit der 
Patientin oder des Patienten 
beibehalten bzw. gestärkt, da 
diese den Leistungsort selbst 
bestimmen können. Diese 
Möglichkeit ist der Patientin o-
der dem Patienten bei einer 
Nachrangigkeit verwehrt. Eine 
Nachrangigkeit würde auch 
die Intention des Gesetzge-
bers, die Versorgung von 
chronischen und schwer hei-
lenden Wunden zu verbes-
sern, möglicherweise konter-
karieren. 
Durch eine Gleichrangigkeit 
der Versorgung in speziali-
sierten Einrichtungen entste-
hen überdies keine Begrün-
dungspflichten der verordnen-
den Ärztin oder des verord-
nenden Arztes, so dass der 
bürokratische Aufwand hier-
durch reduziert wird. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Allgemeines 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Auch die Mehrzahl der Stel-
lungnehmer fordern weiterge-
hende Öffnungskriterien für 
die Versorgung in spezialisier-
ten Einrichtungen als lediglich 
die Berücksichtigung der indi-
viduellen Situation und spre-
chen sich insbesondere für 
eine Einbeziehung des Pati-
entenwunsches aus. Dies ist 
mit dem Vorschlag der DKG 
bereits umfassend umgesetzt. 
Versorgung durch nicht spezi-
alisierte Pflegedienste: 
AG: Wenn in Regionen keine 
spezialisierten Leistungser-
bringer zur Versorgung von 
chronischen und schwer hei-
lenden Wunden vorhanden 
sind, muss im Einzelfall auch 
eine Versorgung durch nicht 
spezialisierte Leistungserbrin-
ger möglich sein. Auch wenn 
diese Versorgungsform aus 
Sicht des G-BA nicht optimal 
ist.  
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 Stellungnahmen zur Änderung in § 1 Absatz 3 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Die Erweiterung der Versorgung chroni-
scher und schwer heilender Wunden in 
spezialisierten Einrichtungen außerhalb 
der Häuslichkeit wird befürwortet. 
 
Der Vorrang der häuslichen Versorgung, 
entsprechend der Position des GKV-SV, 
der KBV und der Patientenvertreter 
(PatV) wird unterstützt. 
 
 
Kann die Versorgung der chronischen 
und schwer heilenden Wunde aufgrund 
der individuellen Situation oder anderer 
Gründe voraussichtlich nicht im Haushalt 
der oder des Versicherten erfolgen, soll 
die Wundversorgung durch spezialisierte 
Einrichtungen außerhalb der Häuslich-
keit erfolgen. 

Chronische und schwer 
heilende Wunden sind oft-
mals mit Schmerzen und 
großem Leiden der be-
troffenen Menschen ver-
bunden. Daher sollte die 
ambulante Versorgung in-
dividuell erfolgen. Mit der 
Öffnung des Leistungsor-
tes bei gleichzeitigem Bei-
behalt des Vorrangs der 
Häuslichkeit kann auf die 
individuelle Situation ein-
gegangen werden. 
 
Die AWO schlägt jedoch 
vor, im Satz 2 nach indivi-
dueller Situation die Er-
gänzung „oder anderer 
Gründe“ einzufügen.  
Dieser Einschub ermög-
licht, dass z.B. bei fehlen-
den regionalen Leistungs-
erbringern, die Möglichkeit 
gegeben ist, dass die Be-
handlung in spezialisierten 
Einrichtungen außerhalb 

Änderungsvorschlag zu § 
1 Absatz 3 Satz 2: 
 
KBV, GKV-SV: 
Der Ergänzungsvorschlag „o-
der andere Gründe“ trägt nicht 
zur Klarheit bei und wird da-
her abgelehnt.  
Da aber auch die Formulie-
rung „individuelle Situation“ ei-
nen rechtlich unklaren Begriff 
darstellt, wurde die Formulie-
rung wie folgt angepasst: 
„Kann die Versorgung der 
chronischen und schwer hei-
lenden Wunde aufgrund der 
Komplexität der Wundversor-
gung oder den Gegebenhei-
ten in der Häuslichkeit voraus-
sichtlich nicht im Haushalt der 
oder des Versicherten erfol-
gen, soll die Wundversorgung 
durch spezialisierte Einrich-
tungen außerhalb der Häus-
lichkeit erfolgen.“ 
DKG: Mit der Einfügung von § 
37 Absatz 7 SGB V hat der 

Änderung im BE: 
KBV, GKV-SV 
Der Beschluss-
entwurf wird in 
Ziffer 1 Buch-
stabe c) wie folgt 
geändert: 
In Satz 2 werden 
die Wörter „indivi-
duellen Situation“ 
durch die Wörter 
„Komplexität der 
Wundversorgung 
oder den Gege-
benheiten in der 
Häuslichkeit“ er-
setzt. 
Zudem wird fol-
gender Satz 3 
eingefügt: „Dies 
muss aus der 
Verordnung her-
vorgehen“. Der 
alte Satz 3 wird 
Satz 4. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

der Häuslichkeit erfolgen 
kann 

Gesetzgeber vorgegeben, 
dass die Versorgung von 
chronischen und schwer hei-
lenden Wunden auch in spezi-
alisierten Einrichtungen an ei-
nem geeigneten Ort außer-
halb der Häuslichkeit von Ver-
sicherten erfolgen kann. Dem 
Gesetzeswortlaut und auch 
der Gesetzesbegründung ist 
nicht zu entnehmen, dass 
eine Versorgung von Wunden 
außerhalb der Häuslichkeit 
nur dann in Betracht kommt, 
wenn eine Versorgung in der 
Häuslichkeit nicht möglich ist. 
Folglich sind als einzige Krite-
rien der Zustand der Patientin 
oder des Patienten sowie der 
Patientenwunsch zu berück-
sichtigen. Hierdurch wird im 
Übrigen die Wahlfreiheit der 
Patientin oder des Patienten 
beibehalten bzw. gestärkt, da 
diese den Leistungsort selbst 
bestimmen können. Diese 
Möglichkeit ist der Patientin o-
der dem Patienten bei einer 
Nachrangigkeit verwehrt. Eine 
Nachrangigkeit würde auch 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

die Intention des Gesetzge-
bers, die Versorgung von 
chronischen und schwer hei-
lenden Wunden zu verbes-
sern, möglicherweise konter-
karieren. 
Durch eine Gleichrangigkeit 
der Versorgung in speziali-
sierten Einrichtungen entste-
hen überdies keine Begrün-
dungspflichten der verordnen-
den Ärztin oder des verord-
nenden Arztes, so dass der 
bürokratische Aufwand hier-
durch reduziert wird. 
Auch die Mehrzahl der Stel-
lungnehmer fordern weiterge-
hende Öffnungskriterien für 
die Versorgung in spezialisier-
ten Einrichtungen als lediglich 
die Berücksichtigung der indi-
viduellen Situation und spre-
chen sich insbesondere für 
eine Einbeziehung des Pati-
entenwunsches aus. Dies ist 
mit dem Vorschlag der DKG 
bereits umfassend umgesetzt. 
PatV: Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

2.  ABVP  Hinsichtlich der Einfü-
gung und Formulierung 
von Abs. 3 schließen wir 
uns dem Vorschlag der 
DKG an. 
Der Gesetzgeber hat 
die Option der Versor-
gung von chronischen 
Wunden auch außer-
halb der Häuslichkeit in 
spezialisierten Einrich-
tungen zur Wundversor-
gung als gleichrangig im 
Verhältnis zur Versor-
gung in der Häuslichkeit 
eingeführt. Andernfalls 
hätte der Gesetzgeber 
regeln müssen, dass 
eine Versorgung von 
Wunden außerhalb der 
Häuslichkeit nur dann in 
Betracht kommt, wenn 
eine Versorgung in der 
Häuslichkeit nicht mög-
lich ist. Dies ist dem Ge-
setzeswort des § 37 
Abs. 7 SGB V aber nicht 
zu entnehmen. 

DKG: zustimmende Kenntnis-
nahme. 
GKV-SV, KBV: 
Gegen die Gleichrangigkeit 
der Versorgung in der Häus-
lichkeit bzw. in der speziali-
sierten Einrichtung zur Wund-
versorgung steht die vom Ge-
setzgeber vorgegebene mo-
derate Öffnung des Leistungs-
ortes, ohne dass verankerte 
Prinzip der Häuslichkeit 
grundsätzlich infrage zu stel-
len.  
Die diesbezüglich fachliche 
Begründung wurde in den 
Tragenden Gründen ausführ-
lich dargestellt. 
PatV: Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

3.  DBfK § 1 Der DBfK schließt sich den Ausfüh-
rungen der PatV an.    

Die Öffnungsklausel für 
spezialisierte Einrichtun-
gen (Wundzentren) 
muss so gestaltet wer-
den, dass ausschließlich 
der Wusch bzw. die 
Wahlfreiheit der Patien-
tin/des Patienten berück-
sichtigt wird. Patientin-
nen/Patienten müssen in 
der Regel den Transport 
zu spezialisierten Ein-
richtungen selbst organi-
sieren und derzeit auch 
bezahlen, was in einer 
Vielzahl von Fällen nicht 
möglich ist. 

PatV: Zustimmende Kenntnis-
nahme 
KBV, GKV:  
Siehe lfd. Nr. 2 
DKG: siehe lfd. Nr. 1 
AG: Die Verordnung einer 
Krankenfahrt erfolgt nach 
Maßgabe der Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesaus-
schusses über die Verord-
nung von Krankenfahrten, 
Krankentransportleistungen 
und Rettungsfahrten nach 
§ 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
12 SGB V. 

 

4.  Caritas § 1 Absatz 3 neu: 
Die Konkretisierung der Voraussetzun-
gen zur Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden Wunden außer-
halb der Häuslichkeit sowie eine mode-
rate Öffnung des Leistungsortes, ohne 
das verankerte Prinzip der Häuslichkeit 
grundsätzlich in Frage zu stellen, wer-
den von uns unterstützt. 
Wir sprechen uns hier für den Vorschlag 
von KBV, GKV-SV aus, allerdings unter 

Aus Sicht des Deutschen 
Caritasverbandes sollte die 
Versorgung von chroni-
schen und schlecht heilen-
den Wunden vorrangig in 
der Häuslichkeit der/des 
Versicherten erfolgen. 
Dadurch lassen sich zu-
sätzliche Belastungen der 
Patientin / des Patienten 

Änderungsvorschlag zu 
§ 1 Absatz 3: 
 
GKV-SV, KBV, PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
DKG: siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Berücksichtigung einer Ergänzung in 
Satz 2: 
„Die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden soll vorrangig 
im Haushalt der oder des Versicherten 
gemäß Absatz 2 erfolgen. Kann die Ver-
sorgung der chronischen und schwer 
heilenden Wunde aufgrund der individu-
ellen Situation voraussichtlich nicht im 
Haushalt der oder des Versicherten er-
folgen, soll die Wundversorgung durch 
spezialisierte Einrichtungen außerhalb 
der Häuslichkeit erfolgen. Für die Ver-
sorgung von chronischen und schwer 
heilenden Wunden nach Satz 1 und 2 ist 
die Leistung nach Nr. 31a zu verord-
nen.“ 

durch notwendige Trans-
porte und ggf. auch Warte-
zeiten vor und nach der Be-
handlung in einer speziali-
sierten Einrichtung vermei-
den. Abgesehen davon 
wird durch die Vorrangig-
keit der Behandlung in der 
Häuslichkeit auch der Or-
ganisations-, Kommunika-
tions- und auch Kostenauf-
wand reduziert. 

5.  Parität  § 1 Absatz 3 neu: 
Die Erweiterung der Versorgung chroni-
scher und schwer heilender Wunden in 
spezialisierten Einrichtungen außerhalb 
der Häuslichkeit wird befürwortet. Die 
Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden sollte jedoch 
vorranging in der Häuslichkeit erfolgen. 
Der Paritätische unterstützt die Position 
des GKV-SV und der KBV.  
Kann die Versorgung der chronischen 
und schwer heilenden Wunde aufgrund 

Chronische und schwer 
heilende Wunden sind oft-
mals mit Schmerzen und 
großem Leiden der be-
troffenen Menschen ver-
bunden. Daher sollte die 
ambulante Versorgung in-
dividuell erfolgen. Die Mög-
lichkeit, dass die Wundver-
sorgung auch in speziali-
sierten Einrichtungen erfol-
gen kann, sofern die 

Änderungsvorschlag zu § 1 
Absatz 3: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

der individuellen Situation oder anderer 
Gründe voraussichtlich nicht im Haus-
halt der oder des Versicherten erfolgen, 
soll die Wundversorgung durch speziali-
sierte Einrichtungen außerhalb der 
Häuslichkeit erfolgen. 

Wundversorgung in der 
Häuslichkeit nicht möglich 
ist, trägt einer individuellen 
Versorgung Rechnung.  

Der Paritätische schlägt je-
doch vor, im Satz 2 nach in-
dividueller Situation die Er-
gänzung „oder anderer 
Gründe“ einzufügen. Die-
ser Einschub ermöglicht, 
dass z.B. bei fehlenden re-
gionalen Leistungserbrin-
gern, die Möglichkeit gege-
ben ist, dass die Behand-
lung in spezialisierten Ein-
richtungen außerhalb der 
Häuslichkeit erfolgen kann. 

6.  DRK § 1 Absatz 3 neu: 
Die Zulassung der Versorgung chroni-
scher und schwer heilender Wunden in 
spezialisierten Einrichtungen außerhalb 
der Häuslichkeit muss die Ausnahme 
bleiben.  
Die Position von GKV-SV und KBV wird 
unterstützt. 

Das DRK sieht gesetzes-
systematisch die Versor-
gung chronischer und 
schwer heilender Wunden 
in spezialisierten Einrich-
tungen außerhalb der 
Häuslichkeit als nachran-
gige Möglichkeit (bei fachli-
cher Gleichwertigkeit) an. 
Der Gesetzgeber sieht un-
seres Erachtens nicht den 

GKV-SV, KBV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
PatV: Kenntnisnahme 
DKG: siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Ausbau spezialisierter Ein-
richtungen zur Versorgung 
chronischer und schwer 
heilender Wunden (wie das 
in der Begründung durch 
die DKG genannt wird) vor, 
sondern eröffnet nur die 
Möglichkeit einer solchen 
Versorgungsform. Vorran-
gig sollte die Versorgung 
chronischer und schwer 
heilender Wunden nach § 
37 SGB V durch Pflege-
dienste erfolgen. 
Zentrales Bewertungskrite-
rium für Versorgungsfor-
men ist in diesem Falle die 
Belastung der Patienten. 
Wenn Patienten eine spe-
zialisierte Einrichtung auf-
suchen (müssen), sind die 
(zusätzlichen) organisatori-
schen, finanziellen und kör-
perlichen Belastungen zu 
betrachten. Fahrwege wä-
ren i.d.R. durch einen 
Krankentransportschein zu 
bewältigen. Dies gilt insbe-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

sondere für ländliche Ge-
biete, wo schon heute das 
Aufsuchen eines niederge-
lassenen Arztes äußerst 
schwierig sein kann. Auch 
unter dieser Betrachtung 
kann eine spezialisierte 
Einrichtung nur eine (an-
zahlmäßig geringe und lo-
kal begrenzte) Ergänzung 
der vorhandenen Versor-
gungslandschaft sein. 

7.  Diakonie § 1 Absatz 3 neu: 
Die Konkretisierung der Voraussetzun-
gen zur Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden Wunden außer-
halb der Häuslichkeit sowie eine mode-
rate Öffnung des Leistungsortes, ohne 
das verankerte Prinzip der Häuslichkeit 
grundsätzlich in Frage zu stellen, wer-
den von uns unterstützt. 
Wir sprechen uns hier für den Vorschlag 
von KBV, GKV-SV aus, allerdings unter 
Berücksichtigung einer Ergänzung in 
Satz 2: 
„Kann die Versorgung der chronischen 
und schwer heilenden Wunde aufgrund 
der individuellen Situation oder anderer 

Die Versorgung von chro-
nischen und schlecht hei-
lenden Wunden sollte vor-
rangig in der Häuslichkeit 
der/des Versicherten erfol-
gen. Dadurch lassen sich 
zusätzliche Belastungen 
der Patientin/des Patien-
ten durch notwendige 
Krankenfahrten und ggf. 
auch Wartezeiten vor und 
nach der Behandlung in ei-
ner spezialisierten Einrich-
tung vermeiden. Abgese-
hen davon wird durch die 
Vorrangigkeit der Behand-
lung in der Häuslichkeit 
auch der Organisations-, 

Änderungsvorschlag zu § 1 
Absatz 3: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Gründe voraussichtlich nicht im Haus-
halt der oder des Versicherten erfolgen, 
soll die Wundversorgung durch speziali-
sierte Einrichtungen außerhalb der 
Häuslichkeit erfolgen 

Kommunikations- und 
auch Kostenaufwand redu-
ziert. Mit der Öffnung des 
Leistungsortes bei gleich-
zeitigem Beibehalt des 
Vorrangs der Häuslichkeit 
kann auf die individuelle 
Situation eingegangen 
werden.  
Die Diakonie Deutschland 
schlägt jedoch vor, im Satz 
2 nach individueller Situa-
tion die Ergänzung „oder 
anderer Gründe“ einzufü-
gen.  

Dieser Einschub ermög-
licht, dass z. B. bei fehlen-
den regionalen Leistungs-
erbringern, die Möglichkeit 
gegeben ist, dass die Be-
handlung in spezialisierten 
Einrichtungen außerhalb 
der Häuslichkeit erfolgen 
kann. 

8.  VDAB Zu § 1 Absatz 3 neu 
Vorschlag des VDAB: 
Die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden soll vorrangig 

Die Regelungen der Richt-
linie über häusliche Kran-
kenpflege (in Folge HKP 
RiL) betreffen grundsätz-
lich 

Änderungsvorschlag zu § 1 
Absatz 3 Satz 2 (Vorschlag 
KBV, GKV-SV): 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
§ 1 Absatz 3 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

im Haushalt der oder des Versicherten 
gemäß Absatz 2 erfolgen. 
Kann die Versorgung der chronischen 
und schwer heilenden Wunden aufgrund 
der individuellen Situation voraussicht-
lich nicht oder nicht voll umfänglich oder 
im Haushalt der oder des Versicherten 
erfolgen, soll  kann die Wundversorgung 
durch spezialisierte Einrichtungen au-
ßerhalb der Häuslichkeit erfolgen bezie-
hungsweise ergänzt werden. 

Maßnahmen der Behand-
lungspflege in der eigenen 
Häuslichkeit und nur als 
Ausnahme an anderen ge-
eigneten Orten. Die Rege-
lung sollte entsprechend 
ausformuliert sein. Dabei 
darf es kein „entweder – o-
der geben“, sondern es 
kommt auch ein Miteinan-
der der möglichen Örtlich-
keiten je nach individueller 
(Ausnahme-) Situation in 
Betracht 

KBV, GKV-SV, PatV: 
Die vorgeschlagene Ergän-
zung trägt nicht zur Klarheit 
bei. Wenn mehrere Leistungs-
erbringer im Bereich der pfle-
gerischen Versorgung die 
chronische Wunde versorgen, 
kommt es zu problematischen 
Abstimmungs- und Koordinati-
onsproblemen. Die anderwei-
tige pflegerische Versorgung 
kann im Übrigen von anderen 
Pflegediensten übernommen 
werden, selbst wenn eine spe-
zialisierte Einrichtung außer-
halb der Häuslichkeit die Ver-
sorgung der chronischen und 
schwer heilenden Wunde 
übernehmen.  
 
DKG: siehe lfd. Nr. 1. 
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 Stellungnahmen zur Änderung in § 3 Absatz 4 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO (4) Jede Maßnahme der häuslichen 
Krankenpflege setzt eine ärztliche Ver-
ordnung voraus. Die Leistungserbringer, 
welche im Rahmen der häuslichen Kran-
kenpflege die Maßnahmen durchführen, 
sind an die Verordnung und die Geneh-
migung gebunden. 

Diese Formulierung dient 
der Klarstellung für die 
Leistungserbringung. Aus 
Sicht der AWO ist „und die 
Genehmigung“ zu löschen, 
da die Regelungen zur 
Genehmigung im § 6 Ge-
nehmigung häuslicher 
Krankenpflege beschrie-
ben sind. 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4 Satz 2: 
AG: Dem Vorschlag auf Strei-
chung wird nicht gefolgt, da 
die Rechtslage ein Genehmi-
gungserfordernis vorsieht. 
Den Hinweisen der Stellung-
nehmer ist zu entnehmen, 
dass eine Konkretisierung er-
forderlich ist. Vor diesem Hin-
tergrund wird eine differen-
zierte Darstellung zwischen 
Verordnung und Genehmi-
gung vorgenommen. Der Be-
schlussentwurf wird entspre-
chend angepasst.  
 

Änderung im BE: 
(4) Jede Maß-
nahme der häusli-
chen Kranken-
pflege setzt eine 
ärztliche Verord-
nung voraus. Die 
Leistungserbrin-
ger, welche im 
Rahmen der 
häuslichen Kran-
kenpflege die 
Maßnahmen 
durchführen, sind 
zunächst an die 
Verordnung und 
bei Vorliegen der 
Genehmigung an 
diese gebunden. 

2.  ABVP Dieser Absatz ist zu streichen. Dass die Gewährung von 
häuslicher Krankenpflege 
eine ärztliche Verord-
nung voraussetzt, ist be-
reits hinreichend in den 
§ 1 und 5 der Richtlinie 
geregelt. Die Regelung 
in Abs. 4 ist daher über-
flüssig. 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4 Streichung: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 

Dem Vorschlag, den Absatz 
zu streichen, wird nicht ge-
folgt. Die Klarstellung der 
Rechtslage war notwendig ge-
worden, weil es seitens der 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Pflegedienste vermehrt zu 
Verordnungsanforderungen 
kam, die von der ursprüngli-
chen Verordnung abweichen.  
PatV: Die Regelung soll die 
Patienten vor Mehrkosten 
schützen. 

3.  ABVP Alternativ: 
Abs. 4 (neu) 
Im Rahmen der Verordnung von Präpa-
raten für die Leistungserbringung sind 
die Leistungserbringer an die ärztlich 
verordneten Präparate gebunden. Dies 
gilt insbesondere für die Verordnung von 
Verbandsmitteln zur Wundversorgung. 

Soweit hier ferner gere-
gelt werden soll, dass die 
Leistungserbringer an 
die Verordnung und die 
Genehmigung gebunden 
sind, halten wir diese 
Formulierung insoweit 
für rechtlich bedenklich, 
als diese sich nicht nur 
auf die in der Begrün-
dung vorgetragene Ver-
ordnung von Verbands-
mitteln bezieht, sondern 
auf alle Leistungen der 
Behandlungspflege.  
 
In der Praxis würde das 
bedeuten, dass ggf. zu 
Unrecht seitens der Kos-
tenträger abgelehnte 
Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4 Änderung: 
AG: Siehe lfd. Nummern 1 
und 2.  
AG: Die Festlegung der ver-
ordnungsfähigen Produkte ist 
kein Gegenstand der 
HKP-RL, sondern wird in der 
Arzneimittel-Richtlinie gere-
gelt. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

nicht mehr vom Leis-
tungserbringer erbracht 
werden dürfen, obwohl 
sie vom Arzt verordnet 
und damit von diesem 
als medizinisch notwen-
dig erachtet worden 
sind. (So wird beispiels-
weise im Bereich der In-
sulingabe häufig die ne-
ben der Injektion eben-
falls verordnete Leistung 
des Blutzuckermessens 
von den Kassen abge-
lehnt, obwohl dies vom 
Arzt gefordert wird. Wird 
die Leistung Blutzucker-
messung nicht geneh-
migt, dürfte diese nach 
der angestrebten Rege-
lung nicht mehr vom Leis-
tungsbringer erbracht 
werden, was die Leis-
tungserbringung der ge-
nehmigten Insulingabe 
ggf. unmöglich macht). 
Aus unserer Sicht ist der 
Leistungserbringer im 
Rahmen der Leistungs-
erbringung vorrangig an 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

die ärztliche Anordnung 
gebunden. Die Geneh-
migung durch den Kos-
tenträger hat im Bereich 
der häuslichen Kranken-
pflege keine anspruchs-
begründende Wirkung 
für die Leistungserbrin-
gung, sondern regelt in 
erster Linie den Umfang 
der Kostentragung durch 
die Krankenkasse. Auch 
steht dem Versicherten 
das Recht zu, gegen die 
Ablehnung von Leistun-
gen Widerspruch einzu-
legen oder zu klagen. 
Bis zu einer Entschei-
dung muss ggf. die Leis-
tung auch weiter vom 
Leistungsbringer er-
bracht werden können, 
ansonsten liefe auch die 
Regelung von § 13 Abs. 
... ins Leere. 
 
Zur Alt. 
Soweit es im Bereich der 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Verordnung von Ver-
bandsmitteln Probleme 
gibt, kann dies allenfalls 
über eine Regelung er-
folgen, die sich mit der 
Verordnung von Präpa-
raten, insbesondere zur 
Wundversorgung, be-
fasst. Daher schlagen 
wir hier die genannte Al-
ternative vor. 

4.  bad e.V. Die Änderung von § 3 – hier: die Einfü-
gung eines neuen Absatz 4 („Jede Maß-
nahme der häuslichen Krankenpflege 
setzt eine ärztliche Verordnung voraus. 
Die Leistungserbringer, welche im Rah-
men der häuslichen Krankenpflege die 
Maßnahmen durchführen, sind an die 
Verordnung und die Genehmigung ge-
bunden.“) – hat zu unterbleiben. 

Die Änderungen sind in-
haltlich nicht korrekt 
bzw. missverständlich 
und im Übrigen selbst in 
den Teilbereichen, in de-
nen sie eine zutreffende 
Aussage treffen, nicht 
erforderlich. 
Nicht jede Maßnahme 
der häuslichen Kranken-
pflege (im Folgenden 
„HKP“ genannt) wird auf 
Grundlage einer ärztli-
chen Verordnung er-
bracht. Verwandte und 
Haushaltsangehörige 
nach Absatz 3 erbringen 
im Alltag einen Großteil 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4 Streichung: 
AG: Siehe lfd. Nummern 1 
und 2.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

an Leistungen (z.B. Me-
dikamentengaben), die 
fachlich unzweifelhaft 
der HKP zuzuordnen 
sind. Hiermit erfüllen sie 
eine gesamtgesellschaft-
lich wichtige Aufgabe. 
Der Wortlaut des § 3 Ab-
satz 4 Satz 1 spricht die-
ser regelmäßig ohne 
Verordnung erfolgenden 
Aufgabenerfüllung zu 
Unrecht die Legitimität 
ab.  
Voraussetzung, um (haf-
tungs-)rechtlich zur Er-
bringung von HKP-Leis-
tung berechtigt zu sein, 
ist eine ärztliche Anord-
nung. Eine ärztliche Ver-
ordnung ist dagegen le-
diglich unter leistungs-
rechtlichen Gesichts-
punkten erforderlich, da-
mit ein gewerblicher An-
bieter seine Leistungen 
mit den gesetzlichen 
Krankenkassen abrech-
nen kann. Leistungser-
bringungen außerhalb 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

des Leistungsrechts sind 
jedoch zulässig und in 
der Praxis keine Selten-
heit. Insbesondere bei 
ärztlichen Verordnun-
gen, die der gesetzliche 
Kostenträger regelmäßig 
ablehnt (z.B. Blutzucker-
messungen ohne Vorlie-
gen einer intensivierten 
Insulintherapie), führt die 
Resignation vieler Versi-
cherten dazu, dass sie 
gar nicht erst versuchen, 
eine ärztliche Verord-
nung einzureichen und 
sich deshalb auch keine 
solche einholen. Gleich-
wohl erbringen Pflege-
dienste solche dringend 
medizinisch gebotenen 
Leistungen in der Praxis, 
auch ohne eine Vergü-
tung von den gesetzli-
chen Kostenträgern zu 
erhalten. Hieran etwas 
zu ändern oder dies gar 
zu verbieten – was der 
Entwurfstext impliziert - 
ist weder im Sinne der 
Versicherten, noch kann 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

es im Sinne der Kosten-
träger sein.  
Die Regelung in Absatz 
4 Satz 1 n.F. ist im Übri-
gen auch nicht erforder-
lich, um die ärztliche 
Verordnung zu stärken, 
da Pflegedienste deren 
Einholung schon unter 
den bestehenden Rah-
menbedingungen aktiv 
unterstützen, um für ihre 
Leistungen entlohnt zu 
werden. Zusätzlicher 
„Anreize“ bedarf es so-
mit nicht, zumal in der 
Praxis unter dem beste-
henden Verordnungstext 
in dieser Hinsicht kein 
entsprechendes „Defizit“ 
besteht. 
Auch die Regelung in 
Absatz 4 Satz 2 n.F. ist 
je nach Einzelfall wider-
sprüchlich und in jedem 
Fall entbehrlich.  
Zunächst muss festge-
halten werden, dass die 
Bindung von gewerbli-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

chen Leistungserbrin-
gern systematisch im 
Rahmenvertrag nach § 
132a SGB V und nicht in 
der HKP-Richtlinie zu 
verorten ist. Während es 
besagter Rahmenvertrag 
ist, der die Verpflichtun-
gen der Pflegedienste im 
Einzelnen regelt und 
hierfür bewusst einen 
Vereinbarungsmechanis-
mus vorsieht, dienen die 
HKP-Richtlinien als Vor-
gaben für die Ärztinnen 
und Ärzte, Verordnun-
gen über Leistungen der 
HKP nur in rechtlich zu-
lässigen Fällen auszu-
stellen. 
Widersprüchlich ist die 
Regelung von ihrem 
Wortlaut zudem in all je-
nen (in der Praxis nicht 
unüblichen) Fällen, in 
denen die ärztliche Ver-
ordnung in Art und/ oder 
Umfang von der Geneh-
migung abweicht. In die-
sen Fällen kann der 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Leistungsbringer nur an 
die Verordnung oder die 
Genehmigung gebunden 
sein, nicht jedoch an bei-
des.  
Der Terminus der „Bin-
dung“ impliziert ferner 
fälschlich, dass der Leis-
tungserbringer inhaltlich 
und zeitlich (im Hinblick 
auf den Verordnungs-
zeitraum) an die Verord-
nung gebunden ist, auch 
nachdem eine (ggf. ab-
lehnende) Entscheidung 
über die Verordnung ge-
troffen wurde. Dies ent-
spricht nicht der Rechts-
lage. Richtig ist auch, 
dass die ärztliche Ver-
ordnung dem Leistungs-
erbringer rechtlich nicht 
verwehrt, die Versor-
gung des Versicherten 
vor dem Ende der Ver-
ordnungszeitraum einzu-
stellen. Der Wortlaut von 
Satz 2 n.F. impliziert je-
doch das Gegenteil.  
(Haftungs-)rechtlich 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

maßgeblich für den Leis-
tungserbringer ist allein 
die ärztliche Anweisung, 
nicht die ärztliche Ver-
ordnung und auch nicht 
die leistungsrechtliche 
Beurteilung des Kosten-
trägers, die sich in der 
Genehmigung nieder-
schlägt. 
Auch leistungsrechtlich 
maßgeblich ist die ärztli-
che Verordnung nur, so-
lange keine Entschei-
dung über sie vorliegt. 
Ist diese Entscheidung 
getroffen, ist die Verord-
nung allenfalls (im Falle 
der Ablehnung einer Ge-
nehmigung) für den Zeit-
raum bis zur Entschei-
dung maßgeblich. 
Grundsätzlich ist ab dem 
Zeitpunkt der Entschei-
dung über die Verord-
nung ausschließlich die 
Genehmigung bzw. die 
Ablehnung der Geneh-
migung maßgeblich. Die 
ärztliche Verordnung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

hingegen entfaltet nach 
der Ablehnung der Ge-
nehmigung bzw. der Er-
teilung einer Teil-Geneh-
migung (z.B. bei Geneh-
migung der Leistung in 
geringerem Umfang als 
verordnet) keinerlei 
rechtliche Bindungswir-
kung mehr. Der Entwurf 
von Satz 2 n.F. trifft auf-
grund seiner Undifferen-
ziertheit hier eine gegen-
sätzliche und insofern in-
haltlich unzutreffende 
Aussage.  
 

5.  DBfK § 3 a) Der DBfK spricht sich dafür aus, 
den Absatz 4 wie folgt zu ändern: „Die 
Leistungserbringer, welche im Rahmen 
der häuslichen Krankenpflege die Maß-
nahmen durchführen, sind an die Ver-
ordnung und die Genehmigung gebun-
den.“ 

Pflegedienste werden 
aufgrund einer Verord-
nung der Ärztin/des Arz-
tes tätig. Das Genehmi-
gungsverfahren der Kos-
tenträger kann mehrere 
Wochen in Anspruch 
nehmen. Auch wenn in § 
6 Abs. 6 der Genehmi-
gungsvorbehalt be-
schrieben ist, sollte aus 
Sicht des DBfK die 
Handlungsfähigkeit der 

Änderungsvorschlag § 3 
Absatz 4: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Pflegedienste durch eine 
eindeutige Formulierung 
im § 3 unterstützt wer-
den. 

6.  Caritas § 3 Absatz 4 neu: 
„Jede Maßnahme der häuslichen Kran-
kenpflege setzt eine ärztliche Verord-
nung voraus. Die Leistungserbringer, 
welche im Rahmen der häuslichen Kran-
kenpflege die Maßnahmen durchführen, 
sind an die Verordnung und die Geneh-
migung gebunden.“ 
Der Textteil „und die Genehmigung“ ist 
zu streichen. 

Die Genehmigung der 
Häuslichen Kranken-
pflege ist umfassend in § 
6 Genehmigung häusli-
cher Krankenpflege ge-
regelt. Einer Ergänzung 
des § 3 zur Genehmi-
gung bedarf es deshalb 
nicht. 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 

 

7.  Parität § 3 Absatz 4 neu: 
(4) Jede Maßnahme der häuslichen 
Krankenpflege setzt eine ärztliche Ver-
ordnung voraus. Die Leistungserbringer, 
welche im Rahmen der häuslichen Kran-
kenpflege die Maßnahmen durchführen, 
sind an die Verordnung und die Geneh-
migung gebunden 

Der Paritätische spricht 
sich hier für die unbe-
dingte Streichung der Wör-
ter „und die Genehmigung“ 
aus. Die Regelungen zur 
Genehmigung von häusli-
cher Krankenpflege sind 
im § 6 Genehmigung von 
häuslicher Krankenpflege 
beschrieben. In § 3 wird 
die Verordnung der häusli-
chen Krankenpflege be-
schrieben. 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

8.  Diakonie § 3 Absatz 4 neu: 
Der Textteil „und die Genehmigung“ ist 
zu streichen 
„(4) Jede Maßnahme der häuslichen 
Krankenpflege setzt eine ärztliche Ver-
ordnung voraus. Die Leistungserbringer, 
welche im Rahmen der häuslichen Kran-
kenpflege die Maßnahmen durchführen, 
sind an die Verordnung und die Geneh-
migung gebunden“ 

§ 6 der Häusliche Kran-
kenpflege-Richtlinie regelt 
die Genehmigung von 
häuslicher Krankenpflege. 
Dagegen sollen in § 3 un-
tergesetzliche Regelungen 
zur Verordnung getroffen 
werden und nicht auch 
noch zusätzlich zur Ge-
nehmigung. Aus unserer 
Sicht sind die Wörter „und 
die Genehmigung“ zu 
streichen.  
Außerdem wäre zu prüfen, 
ob der neue Absatz 4 ins-
gesamt verzichtbar ist. 
Zu dieser Thematik möch-
ten wir aus der Perspek-
tive der Praxis anmerken, 
dass es gerade auch im 
Rahmen der Wundversor-
gung häufig der Fall ist, 
dass die Genehmigung 
der Krankenkasse von der 
eigentlichen Verordnung 
abweicht! Es werden z. B. 
Frequenzen gekürzt oder 
auch andere Leistungen 
als die verordnete Leis-
tung genehmigt (z. B. statt 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wundversorgung Medika-
mentengabe im Sinne ei-
ner Salbenapplikation). 
Von der Krankenkasse be-
zahlt werden nur die ge-
nehmigten Leistungen. 
Haftungsrechtlich kann es 
jedoch problematisch sein, 
nicht die verordnete Leis-
tung zu erbringen, sondern 
Leistungen so wie sie ge-
nehmigt wurden. Insofern 
ist die genannte Regelung 
unzureichend, weil sie für 
die Pflegedienste nicht die 
erforderliche Klarheit und 
Sicherheit bringt. Fachlich 
gesehen darf es keine Ab-
weichung der Genehmi-
gung von der Verordnung 
geben. Wenn die Geneh-
migung der Krankenkasse 
von der Verordnung ab-
weicht, dann hat auch die 
Krankenkasse die entspre-
chenden Konsequenzen 
zu tragen, wenn die Ver-
sorgung nicht wie verord-
net ausgeführt wird. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

9.  VDAB Zu § 3 Absatz 4 neu 
 
Folgender Passus der Tragenden 
Gründe ist zu streichen: 
 
„In der Praxis kommt es vermehrt zu 
Verordnungsanforderungen seitens der 
Leistungserbringer, z.B. für Verbands-
mittel, die von der eigentlichen Verord-
nung der Ärztin/des Arztes abweichen. 
Der Einsatz von entsprechenden Ver-
bandsmaterialien hängt von der medizi-
nischen Notwendigkeit ab.“ 

In der HKP RiL wird die 
grundsätzliche Leistungs-
erbringung von Behand-
lungspflege geregelt. Die 
Richtlinie ist nicht geeig-
net, das mögliche Ausei-
nanderfallen von Ansich-
ten medizinischer Notwen-
digkeit zu regeln. Sollte ein 
Leistungserbringer aus 
fachlicher Sicht ein ande-
res Verbandmaterial als 
sinnvoll erachten, so muss 
es ihm freistehen, dies mit 
dem verordnenden Arzt/ 
der verordnenden Ärztin 
zu klären. 
Dieser Passus scheint ei-
nen solchen Diskurs zu-
gunsten möglicher Mehr-
kosten und zu Lasten des 
Versicherten/der Versi-
cherten gerade unterbin-
den zu wollen. 

Änderungsvorschlag zu Tra-
genden Gründen: 
 
AG: Siehe lfd. Nummern 1 
und 2. 

AG: Die Tragenden Gründe 
sind nicht Gegenstand der 
Stellungnahme. 
 

 

10.  VDAB Zu § 3 Abs. 4 neu:  
Der neu eingefügte Absatz 4 Satz 2 ist 
zu streichen oder wie folgt um Satz 3 
zu ergänzen: 

Maßgeblich für die Aus-
führung der Maßnahmen 
häuslicher Krankenpflege 
ist die ärztliche Verord-
nung. Eine Regelung zur 

Änderungsvorschlag zu § 3 
Absatz 4 Satz 2: 
 
AG: Siehe lfd. Nummern 1 
und 2. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

„Stimmen Verordnung und Genehmi-
gung nicht überein, ist der Leistungser-
bringer an die Genehmigung gebun-
den.“ 
 

Bindung ist somit über-
flüssig. Des Weiteren be-
steht die Möglichkeit, das 
die folgende Genehmi-
gung durch die Kranken-
kassen von der ärztlichen 
Verordnung abweicht. 
Satz 2 ist somit hinfällig. 
Der Leistungserbringer 
kann in der Erbringung ei-
ner Maßnahme nicht an 
unterschiedliche Vorga-
ben gebunden sein kann.  
Jedoch ist insbesondere 
bezüglich des Umganges 
mit dem möglichen Ausei-
nanderfallen Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Es 
ist demnach klarzustellen, 
was in diesen Fällen gilt. 
Im Rahmen haftungs-
rechtlicher Sicherheit für 
die Leistungserbringer ist 
eine solche Klarstellung 
auch bezüglich der Fest-
stellung von Verantwort-
lichkeiten dringend not-
wendig. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 3 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Die Krankenkassen prü-
fen im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens 
die Verordnung (Art, Um-
fang und Dauer) und le-
gen die Notwendigkeit 
gegenüber dem Versi-
cherter/der Versicherten 
und somit die Refinanzie-
rung gegenüber dem 
Leistungserbringer fest. 
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 Stellungnahmen zur Änderung in § 7 Absatz 2 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Der Pflegedienst berichtet der behan-
delnden Vertragsärztin oder dem behan-
delnden Vertragsarzt bei Veränderung in 
der häuslichen Pflegesituation, insbe-
sondere aufgrund der häuslichen Kran-
kenpflege, oder nach Aufforderung 
durch die Ärztin oder den Arzt. 

Die Ergänzung der Über-
schrift und des Absatz 2 
wird inhaltlich mitgetragen. 
Für die Formulierung des 
Absatzes 2 schlagen wir 
eine redaktionelle Überar-
beitung vor, wie wir sie 
kenntlich gemacht haben. 
 
Sprachlich lässt sich die-
ser über drei Zeilen verlau-
fende Satz besser erfas-
sen, wenn sowohl ein 
Komma nach „Pflegesitua-
tion“ als auch nach „Kran-
kenpflege“ eingefügt sowie 
das Wort „in“ gestrichen 
wird.  
 
Alternativ kann auch der 
Einschub „insbesondere 
aufgrund der häuslichen 
Krankenpflege“ gestrichen 
werden. 

Änderungsvorschlag in § 7 
Absatz 2: 
AG: Streichung kann nicht 
nachvollzogen werden. Die In-
terpunktion wird übernom-
men. 

Änderung im 
BE: Es wird so-
wohl ein Komma 
nach dem Wort 
„Pflegesituation“ 
als auch nach 
dem Wort „Kran-
kenpflege“ einge-
fügt. 

2.  ABVP Zu § 7 Abs. 2 (neu} Keine Einwände   
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

3.  bad e.V. Die Änderung von § 7 – hier: die Einfü-
gung eines neuen Absatz 2 („Der Pfle-
gedienst berichtet der behandelnden 
Vertragsärztin oder dem behandelnden 
Vertragsarzt bei Veränderung in der 
häuslichen Pflegesituation insbesondere 
aufgrund der häuslichen Krankenpflege 
oder nach Aufforderung durch die Ärztin 
oder den Arzt. Die Ärztin oder der Arzt 
entscheidet über die erforderlichen Maß-
nahmen, die sich daraus ergeben.“) – 
hat zu unterbleiben. 

Die Bedeutung der Kom-
munikation zwischen Pfle-
gediensten und Ärzten / 
Ärztinnen ist unstrittig, ihr 
wird jedoch hinreichend 
durch den bisherigen 
Wortlaut des Absatzes 2 
Rechnung getragen. Die 
Neuregelung sieht vorwie-
gend redaktionelle Ände-
rungen (z.B. Umstellungen 
des Satzbaus) vor, die 
keine inhaltliche Relevanz 
haben sollten, auch wenn 
die Tatsache, dass eine 
Änderung des Wortlauts 
vorgesehen ist, vermuten 
lässt, dass eine andersar-
tige Praktizierung der Re-
gelung geplant ist. 
Inhaltlich neu im Vergleich 
zum bisherigen Wortlaut 
scheint jedoch lediglich zu 
sein, dass die Berichter-
stattungspflicht bislang 
ausschließlich Verände-
rungen der häuslichen 
Pflegesituation aufgrund 
der HKP betraf, während 
der Entwurfstext letzteren 

Änderungsvorschlag zu § 7 
Absatz 2: 
AG: Bei der Wundversorgung 
ist die Kommunikation zwi-
schen Arzt und Pflegedienst 
von besonderer Bedeutung. 
Hierfür kann es auch erforder-
lich sein, dass von Seiten des 
Arztes Informationen beim 
Pflegedienst erfragt werden, 
denn Veränderungen im Hei-
lungsverlauf fallen naturge-
mäß besonders während der 
regelmäßigen Verbandwech-
sel auf. 
Die Regelung des § 7 bezieht 
sich ausschließlich auf die 
Verordnung von Häuslicher 
Krankenpflege. Die Konkreti-
sierung bildet im Übrigen die 
geübte Praxis ab. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Aspekt nur noch beispiel-
haft nennt und die Bericht-
erstattung nach Aufforde-
rungen ausdrücklich auf-
nimmt. Da es jedoch Ziel 
der Veränderungen ist, 
insbesondere die Wund-
versorgung zu verbessern, 
muss darauf hingewiesen 
werden, dass diese stets 
in den Bereich der HKP 
fällt und eine Erweiterung 
der Berichterstattungs-
pflicht über die HKP hin-
aus vor diesem Hinter-
grund nicht erforderlich ist. 
Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass es in 
der ständigen Praxis nicht 
das Problem gibt, dass 
Pflegediensten den sie be-
auftragenden Ärzten – 
auch auf Nachfrage - 
keine Auskünfte über die 
HKP erteilt. Insofern be-
steht im Hinblick auf Ab-
satz 2 kein Handlungsbe-
darf. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

4.  bpa  Der Pflegedienst berichtet der behan-
delnden Vertragsärztin oder dem behan-
delnden Vertragsarzt bei Veränderung in 
der häuslichen Pflegesituation insbeson-
dere aufgrund der häuslichen Kranken-
pflege oder nach Aufforderung durch die 
Ärztin oder den Arzt. 

Insbesondere die Formu-
lierung „in der häuslichen 
Pflegesituation“ ist deutlich 
zu unbestimmt. Die not-
wendigerweise weiterzu-
gebenden Informationen 
müssen sich auf die für 
den Arzt zur Therapie rele-
vanten Umstände bezie-
hen. Der Pflegedienst 
kann nicht losgelöst von 
der im Rahmen der Ver-
ordnung vorgegebenen 
Behandlung zu allen evtl. 
Veränderungen der häusli-
chen Pflegesituation be-
richtspflichtig werden, 
ohne das ein klarer Zu-
sammenhang zur ärztli-
chen Behandlung erkenn-
bar ist. Auskünfte solcher 
Art berühren regelmäßig 
die Privatsphäre und den 
Intimbereich des Patien-
ten. Deren Weiterleitung 
bestimmt sich deshalb 
auch maßgeblich nach 
den datenschutzrechtli-
chen Vorbehalten und 
dürfte nur mit Einwilligung 
des Patienten legitim sein, 

Änderungsvorschlag zu § 7 
Absatz 2: 
AG: Der G-BA hat die Formu-
lierung bewusst offen gehal-
ten, da verschiedene Fakto-
ren in der häuslichen Pflege 
die Versorgung beeinflussen.  
Der G-BA geht davon aus, 
dass sich die Mitteilungspflicht 
ausschließlich auf Verände-
rungen der häuslichen Kran-
kenpflege im Rahmen der 
ärztlichen Behandlung be-
schränkt. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

soweit die Weitergabe von 
Informationen nicht durch 
die ärztliche Behandlung 
gedeckt ist. Die Mittei-
lungspflicht muss sich folg-
lich auf Veränderungen 
der häuslichen Kranken-
pflege im Rahmen der 
ärztlichen Behandlung be-
schränken. 
Es bedarf auch einer Klar-
stellung, dass sich die In-
formationsweitergabe an 
den Arzt/die Ärztin nach 
deren Aufforderung auf die 
für die Behandlung rele-
vante Sachlage beziehen 
muss (s.o.), weil diese An-
forderung zusätzlich hinzu-
kommt. 

5.  Caritas Der Pflegedienst berichtet der behan-
delnden Vertragsärztin oder dem behan-
delnden Vertragsarzt bei Veränderung in 
der häuslichen Pflegesituation, insbe-
sondere aufgrund der häuslichen Kran-
kenpflege, oder nach Aufforderung 
durch die Ärztin oder den Arzt. 

Die Ergänzung der Über-
schrift und des Absatz 2 
tragen wir inhaltlich mit. 
Für die Formulierung des 
Absatzes 2 schlagen wir 
jedoch nebenstehende re-
daktionelle Überarbeitung 
vor: 

AG: Siehe lfd. Nr. 1.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Sprachlich lässt sich die-
ser über drei Zeilen verlau-
fende Satz besser erfas-
sen, wenn sowohl ein 
Komma nach „Pflegesitua-
tion“ als auch nach „Kran-
kenpflege“ eingefügt sowie 
das Wort „in“ gestrichen 
wird. 
Alternativ kann auch der 
Einschub „insbesondere 
aufgrund der häuslichen 
Krankenpflege“ gestrichen 
werden. 

6.  Parität Der Pflegedienst berichtet der behan-
delnden Vertragsärztin oder dem behan-
delnden Vertragsarzt bei Veränderung in 
der häuslichen Pflegesituation, insbe-
sondere aufgrund der häuslichen Kran-
kenpflege, oder nach Aufforderung 
durch die Ärztin oder den Arzt 

Die Ergänzung der Über-
schrift und des Absatz 2 
tragen wir inhaltlich mit. 
Für die Formulierung des 
Absatzes 2 schlagen wir 
eine redaktionelle Überar-
beitung vor, wie wir sie 
kenntlich gemacht haben. 
Sprachlich lässt sich die-
ser über drei Zeilen verlau-
fende Satz besser erfas-
sen, wenn sowohl ein 
Komma nach „Pflegesitua-
tion“ als auch nach „Kran-
kenpflege“ eingefügt sowie 

Änderungsvorschlag zu § 7 
Absatz 2: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

das Wort „in“ gestrichen 
wird.  
Alternativ kann auch der 
Einschub „insbesondere 
aufgrund der häuslichen 
Krankenpflege“ gestrichen 
werden. 

7.  VDAB Zu § 7 Überschrift 

Die Überschrift ist wie folgt zu 
ändern: 

„Zusammenarbeit zwischen Vertragsärz-
tin/Vertragsarzt-/ Krankenhäusern und 
Pflegediensten“ 

Das Komma zwischen 
„Vertragsarzt“ und „Kran-
kenhaus“ ist zu streichen 
und durch einen Schräg-
strich zu ersetzen. In der 
vorliegenden Konstellation 
geht es nicht um die Insti-
tution Krankenhaus, son-
dern um die im Kranken-
haus beschäftigten Ärztin-
nen und Ärzte, welche ent-
sprechend Vertragsärzten 
berechtigt sind, Verord-
nungen auszustellen. Um 
das Verhältnis korrekt dar-
zustellen, muss ein 
Schrägstrich anstelle eines 
irreführenden Kommas ge-
setzt werden. 

Änderungsvorschlag zu § 7 
Überschrift: 
 
AG: Keine Änderung 

 

8.  DGP Zu Änderung in § 7 
Bemerkung: 

Leistungen der HKP-RL 
werden von geeigneten 
Pflegefachpersonen im 

Änderungsvorschlag in § 7 
Absatz 4: 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 2 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Vertragsärztin/Vertragsarzt, Kran-
kenhäusern und Pflegediensten ist in 
der Wundversorgung unerlässlich. Die 
Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden bedingt eine 
enge Absprache zwischen allen Beteilig-
ten. Veränderungen im Heilungsverlauf 
fallen besonders während der regelmä-
ßigen Verbandswechsel auf. Über diese 
berichtet der Pflegedienst der behan-
delnden Vertragsärztin/dem behandeln-
den Vertragsarzt, welche/welcher über 
die dann erforderlichen Maßnahmen 
entscheidet. Die Therapiehoheit und 
Verordnungsverantwortung liegen bei 
der Vertragsärztin/dem Vertragsarzt, die 
Durchführungsverantwortung bei der je-
weiligen Pflegefachperson. Daraus be-
dingt sich ein wechselseitiger enger 
Austausch und eine gemeinsame Koor-
dinationsaufgabe.  

Rahmen der Mitwirkung 
ärztlich veranlasster Maß-
nahmen eigenständig 
durchgeführt. Die überneh-
mende Pflegefachperson 
trägt die Durchführungs-
verantwortung und kann 
bei Schäden am Patienten 
haftbar gemacht werden 
(Übernahmeverschulden). 
Daraus resultiert eine ge-
teilte Verantwortung von 
Vertragsärztin/Vertrags-
arzt, und Pflegefachperso-
nen und damit auch eine 
gemeinsame Koordinati-
onsaufgabe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AG: Kenntnisnahme 
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 Stellungnahmen zur Änderung in § 7 Absatz 4 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Die Ergänzung von KBV, PatV, DKG 
wird abgelehnt. 

Mit der Ergänzung 
„... oder sich die Pflegedo-
kumentation bei Bedarf 
vom Pflegedienst anfor-
dern, ...“ verbindet sich die 
Situation, dass zwischen-
zeitlich eine Versorgung 
der Wunde erfolgt, ohne 
dass die Dokumentation 
vor Ort beim Patienten 
vorliegt. Ein solches Be-
handlungsrisiko ist aus un-
serer Sicht auszuschlie-
ßen.  
 
Des Weiteren schließen 
wir uns in diesem Zusam-
menhang den Ausführun-
gen des GKV-SV an, der 
darauf hinweist, dass eine 
persönliche Inaugen-
scheinnahme durch die 
Vertragsärztin/ dem Ver-
tragsarzt zur Überprüfung 
des Behandlungserfolgs 
und für eine dem Wundzu-
stand entsprechenden 
Verordnung notwendig ist. 

KBV, PatV 
Die Pflegedokumentation ver-
bleibt beim Patienten. Des-
halb ist in den Tragenden 
Gründen unter Punkt 2.2.4 
auch formuliert, dass die Ver-
tragsärztin/der Vertragsarzt 
bei Bedarf und sofern keine 
unmittelbare Einsichtnahme, 
z.B. während eines Hausbe-
suches, möglich ist, eine Ko-
pie der Pflegedokumentation 
vom Pflegedienst anfordert. 
Dies dient nicht dazu, Haus-
besuche zu ersetzen, sondern 
soll den lückenlosen Informa-
tionsaustausch gewährleisten. 
 
GKV, DKG: zustimmende 
Kenntnisnahme  
 
 

Änderung im 
BE:  
KBV, PatV: 
Der Beschluss-
entwurf wird in 
Ziffer 3 Buch-
stabe c) wie folgt 
gefasst:   
„In Absatz 4 wird 
nach Satz 1 fol-
gender Satz 2 
eingefügt:  
„Sofern ein Haus-
besuch nicht er-
folgt, kann sich 
die Vertragsärztin 
oder der Ver-
tragsarzt bei Be-
darf die Pflegedo-
kumentation in 
Kopie vom Pfle-
gedienst anfor-
dern.““ 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

2.  ABVP Zu Abs. 4 (neu} (Vorschlag} der KBV, 
PatV, DKG 

Soweit von KBV, PatV und 
DKG gefordert wird, dass 
bei Bedarf die Pflegedoku-
mentation beim Pflege-
dienst angefordert werden 
darf, halten wir dies für 
rechtlich bedenklich. 
Da es sich bei den Inhal-
ten der Pflegedokumenta-
tion um personenbezo-
gene Daten handelt, dür-
fen diese nur erhoben und 
verarbeitet werden, soweit 
dies für jeweilige Tätigkeit 
erforderlich ist. Da nicht 
zwingend alle Inhalte der 
Pflegedokumentation für 
die Entscheidung über die 
Verordnung häuslicher 
Krankenpflege erforderlich 
sind, erscheint eine Über-
sendung der vollständigen 
Pflegedokumentation nicht 
angemessen. Wenn über-
haupt können allenfalls 
Auszüge aus der Pflege-
dokumentation, wie z.B. 
Wunddokumentation oder 
Blutdruckprotokolle, die 
ggf. für die Entscheidung 
einer Verordnung über 

KBV/ PatV: Siehe lfd. Nr. 1 
plus 
Durch die Regelungen wer-
den keine Verletzungen des 
Datenschutzes provoziert. 
Darüber hinaus sah die BfDI 
keine Veranlassung zur Stel-
lungnahme. 
GKV, DKG: zustimmende 
Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

häusliche Krankenpflege 
erforderlich sein. Darüber 
hinaus können auch nur 
Kopien und nicht etwa Ori-
ginale zur Verfügung ge-
stellt werden, da die Pfle-
gedokumentation zur Ein-
sicht für den MDK u.a. ggf. 
Notarzt immer gewährleis-
tet sein muss. Das Anferti-
gen von Kopien bedeutet 
aber einen erhöhten Ver-
waltungs- und Kostenauf-
wand, der nicht von den 
Kostenträgern refinanziert 
wird, zumal davon ausge-
gangen werden muss, 
dass Ärzte im Falle der 
Einräumung eines Anfor-
derungsrechtes auch aus-
giebig davon Gebrauch 
machen werden und dann 
auf einen möglicherweise 
sinnvolleren Hausbesuch 
verzichten. 

3.  bad. e.V.  Zum Vorschlag von KBV, 
PatV und DKG ist ergän-
zend zu bemerken, dass 
die HKP-Richtlinien aus-
drücklich die Verpflichtung 

KBV:  
Die Verpflichtung der verord-
nenden Ärzte/ Ärztinnen, dass 
diese sich von der Notwendig-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

der verordnenden Ärzte/ 
Ärztinnen vorsieht, dass 
diese sich von der Not-
wendigkeit der verordne-
ten Maßnahmen überzeu-
gen müssen und dabei 
selbstverständlich auch 
die Pflegedokumentation 
einsehen dürfen. Eine ge-
sonderte Verpflichtung von 
Pflegediensten, Pflegedo-
kumentationen zu versen-
den, stellt insofern einen 
unnötigen bürokratischen 
Aufwand für die Leistungs-
erbringer dar. Zusätzliche 
Bürokratische Belastungen 
von Pflegediensten ohne 
Mehrwert für die Versi-
cherten haben zu unter-
bleiben. 

keit der verordneten Maß-
nahme überzeugen müssen, 
wird nicht infrage gestellt. 
Nicht in jedem Fall muss dies 
über einen Hausbesuch erfol-
gen. Die Entscheidung dar-
über, ob ein Besuch aus me-
dizinischer Sicht erforderlich 
ist, liegt bei der Ärztin/ beim 
Arzt. Da die Pflegedokumen-
tation beim Patienten verbleibt 
und nicht in jedem Fall eine 
unmittelbare Einsichtnahme, 
z.B. während eines Hausbe-
suches, möglich ist, muss die 
Möglichkeit bestehen, eine 
Kopie der Pflegedokumenta-
tion, insbesondere der Wund-
dokumentation, beim Pflege-
dienst anzufordern und somit 
den lückenlosen Informations-
austausch zu gewährleisten. 
 
GKV, DKG: Kenntnisnahme  
 
 
PatV: Kenntnisnahme 

4.  bpa GKV-SV  Bereits jetzt sollte Berück-
sichtigung finden, dass der 

Änderungsvorschlag zu § 7 
Absatz 4 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt 
soll bei Gelegenheit des Hausbesuches 
die Pflegedokumentation einsehen, 
diese für ihre oder seine Entscheidun-
gen auswerten und bei Bedarf Anord-
nungen darin vermerken.  
 
KBV, PatV, DKG  
Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt 
soll bei Gelegenheit des Hausbesuches 
die Pflegedokumentation einsehen oder 
sich die Pflegedokumentation bei Bedarf 
vom Pflegedienst anfordern, diese für 
ihre oder seine Entscheidungen auswer-
ten und bei Bedarf Anordnungen darin 
vermerken 
 
Vorschlag: 
„Die Vertragsärztin oder der Vertrags-
arzt soll bei Gelegenheit des Hausbesu-
ches die Pflegedokumentation einsehen 
bzw. diese für ihre oder seine Entschei-
dungen auswerten und bei Bedarf An-
ordnungen darin vermerken. Die Pflege-
dokumentation kann in Papierform oder 
in digitaler Form zur Verfügung gestellt 
werden.“ 

 

Gesetzgeber im Rahmen 
der Digitalisierungsoffen-
sive künftig eine Erweite-
rung der Telematikinfra-
struktur für Anwendungen 
zum sektorenübergreifen-
den Austausch von Doku-
mentationsunterlagen 
plant. Es sollte daher hier 
schon die Möglichkeit der 
Nutzung einer vollständig 
elektronischen Dokumen-
tation beachtet werden. 
 
 

 
DKG, GKV-SV, PatV: Kennt-
nisnahme. Dem Vorschlag 
wird nicht gefolgt: 
Die Anpassung der Richtlinie 
erfolgt auf der Grundlage der 
aktuellen Rahmenbedingun-
gen. Vor diesem Hintergrund 
kann dem Vorschlag zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht gefolgt 
werden. Fragen zur Digitalisie-
rung müssen zunächst über-
greifend geklärt werden, um 
die jeweiligen Schnittstellen 
der verschiedenen Beteiligten 
mit einzubeziehen. Dabei 
muss auch die Zugriffsmög-
lichkeit der weiteren an der 
Versorgung Beteiligten (insbe-
sondere die der verordnenden 
Ärztinnen und Ärzte) im Rah-
men einer digitalisierten Pfle-
gedokumentation geklärt wer-
den. 
 
KBV:  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Dem Vorschlag wird insofern 
gefolgt, als dass eine Ergän-
zung der Tragenden Gründe 
unter 2.2.4 erfolgt: „Der Pfle-
gedienst macht diese der Ver-
tragsärztin oder dem Ver-
tragsarzt auf dem Postweg, 
per Fax, digital oder mittels 
persönlicher Übergabe zu-
gänglich.“ 
 

5.  Caritas § 7 Absatz 4: 
„Die Vertragsärztin oder der Vertrags-
arzt soll bei Gelegenheit des Hausbesu-
ches die Pflegedokumentation einsehen, 
diese für ihre oder seine Entscheidun-
gen auswerten und bei Bedarf Anord-
nungen darin vermerken. 
 
Die Ergänzung von KBV, PatV, DKG 
wird von uns abgelehnt. 

Wird die Pflegedokumen-
tation vom Vertragsarzt / 
der Vertragsärztin angefor-
dert und liegt deshalb – 
wenn auch nur kurzzeitig – 
nicht im Haushalt der Pati-
entin / des Patienten vor, 
kann eine Situation eintre-
ten, in der eine Versor-
gung der Wunde erfolgt, 
ohne dass Einsicht in die 
Dokumentation genom-
men werden kann. Ein sol-
ches Behandlungsrisiko ist 
aus unserer Sicht zwin-
gend auszuschließen. 
 

KBV, PatV: Siehe lfd. Nr. 1 
 
GKV, DKG: zustimmende 
Kenntnisnahme. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wir schließen uns hier den 
Ausführungen des GKV-
SV an, der darauf hin-
weist, dass eine persönli-
che Inaugenscheinnahme 
durch die Vertragsärztin/ 
den Vertragsarzt zur Über-
prüfung des Behandlungs-
erfolgs und für eine dem 
Wundzustand entspre-
chenden Verordnung not-
wendig ist. 
 
Es kann nicht Ziel dieser 
Ausführung sein, Ärzte / 
Ärztinnen von ihrer Pflicht, 
die Patientinnen und Pati-
enten in Augenschein zu 
nehmen, durch Vorlage 
der Dokumentation zu ent-
binden. Der behandelnde 
Arzt / die Ärztin muss ge-
rade bei chronischen und 
schwer heilenden Wunden 
das Wundgeschehen auch 
vor dem Hintergrund des 
Gesamtgesundheitszu-
standes des Patienten / 
der Patientinnen beurteilen 
und die Behandlung dann 
ggf. anpassen. Das kann 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

die Vorlage der Dokumen-
tation nicht ersetzen. 
Dem behandelnden 
Arzt/der Ärztin eine Kopie 
der Wunddokumentation 
und ggf. auch weiterer für 
die Behandlung relevante 
Teile der Pflegedokumen-
tation nach Absprache und 
vorzugsweise in digitaler 
Form zu übermitteln, bleibt 
davon unberührt. 

6.  DBfK § 7 Der DBfK schließt sich den Ausfüh-
rungen des GKV-SV an. 

Ärzte/Ärztinnen und Pfle-
gedienste sind gleicherma-
ßen verpflichtet, sich bei 
Veränderungen gegensei-
tig zu informieren. Aus 
Sicht des DBfK ist es nicht 
zielführend, die Ärzte/Ärz-
tinnen von ihrer Pflicht, die 
Patienten in Augenschein 
zu nehmen durch eine 
Vorlagepflicht der Doku-
mentation, zu entbinden. 
Behandelnde Ärzte müs-
sen vor dem Hintergrund 
des Gesamtgesundheits-
zustandes der Patien-
tin/des Patienten eine 
Wunde beurteilen und ggf. 

KBV, PatV: Siehe lfd. Nr. 1 

 
GKV, DKG: zustimmende 
Kenntnisnahme. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

die Behandlung anpassen. 
Die Vorlage der Dokumen-
tation kann eine Inaugen-
scheinnahme nicht erset-
zen. 

7.  DGP Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt 
soll bei Gelegenheit des Hausbesuches 
die Pflegedokumentation einsehen oder 
sich die Pflegedokumentation bei Bedarf 
vom Pflegedienst anfordern, diese für 
ihre oder seine Entscheidungen auswer-
ten und bei Bedarf Anordnungen darin 
vermerken.  
Die Pflegedokumentation mit Aufnahme-
asessment, Verlaufsbeobachtungen und 
regelmäßiger Einschätzung und Evalua-
tion ermöglicht dem Vertragsarzt einen 
Überblick über die Wundsituation, Ver-
änderungen und den Verlauf. Auf dieser 
Grundlage sind in Absprache zwischen 
Vertragsarzt und Pflege weiteres Vorge-
hen und ggf. Anpassungen der Wund-
versorgung abzusprechen, anzuordnen 
und umzusetzen. 

Im Rahmen der Anord-
nungs- und Therapiever-
antwortung ist eine regel-
mäßige Inaugenschein-
nahme der Wunde durch 
den Arzt/die Ärztin ist für 
die Sicherung des Be-
handlungserfolges not-
wendig sowie unabding-
bar. Diese Verantwortung 
kann nicht auf den Pflege-
dienst abgewälzt werden.  

Sollte der Arzt/die Ärztin 
trotzdem die Wunddoku-
mentation des Pflege-
dienstes anfordern, sind 
zwingend die Regeln der 
DSGVO durch den 
Arzt/die Ärztin einzuhalten 
(Art. 9 Abs. 1 DSGVO). 
Ferner ist zu prüfen, ob 
eine Rechtsgrundlage be-
steht, die die Übermittlung 
der Pflegedokumentation 

KBV, PatV: Siehe lfd. Nr. 1 
und zusätzlich: 
Selbstverständlich sind alle 
Beteiligten an die DSGVO ge-
bunden. 
Vor dem Hintergrund, dass 
sowohl Arzt als auch Pflege-
dienst an die Schweigepflicht 
gebunden sind, ist keine Ent-
bindung dieser erforderlich.  
Die Frage der Kostenüber-
nahme der Kopierkosten ist 
im Rahmen der Anpassung 
der HKP-RL nicht zu klären. 
 
GKV, DKG: zustimmende 
Kenntnisnahme. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

an den Vertragsarzt/die 
Vertragsärztin zulässt und 
das Einholen einer 
Schweigepflichtsentbin-
dungserklärung etc not-
wendig ist. 

Des Weiteren ist die Frage 
der Kostenübernahme der 
Kopierkosten und des Por-
tos zu klären. 

8.  DRK § 7 Absatz 4 
Ergänzung von KBV, PatV, DKG 
„... oder sich die Pflegedokumentation 
bei Bedarf vom Pflegedienst anfordern, 
...“ 
Die Ergänzung von KBV, PatV, DKG 
wird abgelehnt. 

Die Ergänzungsformulie-
rung von KBV, PatV, DKG 
wird dahingehend interpre-
tiert, dass ein Hausbesuch 
nicht stattfindet, sondern 
sich der Vertragsarzt die 
Pflegedokumentation zu-
senden lässt. 
Die Bewertung des Zu-
stands von chronischen 
und schwer heilenden 
Wunden geschieht über 
komplexe Wahrnehmungs-
prozesse. Dazu gehört 
u.a. die dreidimensionale 
Wahrnehmung und der 
Geruch der Wunde. Es ist 
daher notwendig, dass 
sich der Vertragsarzt in 

KBV, PatV:  

Siehe Nr. 1 
GKV, DKG: zustimmende 
Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Abständen selbst ein Bild 
von dem Wundzustand 
und dem Heilungsprozess 
macht. 

9.  Diakonie § 7 Absatz 4 
Die Ergänzung von KBV, PatV, DKG 
wird abgelehnt. 

Hier schließen wir uns den 
Ausführungen des GKV-
SV an, der darauf hin-
weist, dass eine persönli-
che Inaugenscheinnahme 
durch die Vertragsärz-
tin/dem Vertragsarzt zur 
Überprüfung des Behand-
lungserfolgs und für eine 
dem Wundzustand ent-
sprechenden Verordnung 
notwendig ist. 
Es kann nicht Ziel dieser 
Ausführung sein, Ärztin-
nen/Ärzte von ihrer Pflicht, 
die Patientinnen und Pati-
enten in Augenschein zu 
nehmen, durch Vorlage 
der Dokumentation zu ent-
binden. Die behandelnde 
Ärztin/der behandelnde 
Arzt muss gerade bei 
chronischen und schwer 
heilenden Wunden das 
Wundgeschehen auch vor 

KBV, PatV:  
Siehe lfd. Nr. 1 plus 
Die persönliche Inaugen-
scheinnahme durch die Ver-
tragsärztin/den Vertragsarzt 
wird durch diese Regelung 
nicht infrage gestellt. Aller-
dings fallen Veränderungen 
im Heilungsverlauf naturge-
mäß besonders während der 
regelmäßigen Verbandwech-
sel auf. Da nicht immer ein 
Hausbesuch angezeigt bzw. 
sofort möglich ist, ermöglicht 
die Übermittlung der Doku-
mentation der Ärztin/dem Arzt 
eine adäquate und zeitnahe 
Reaktion. 
GKV, DKG: Zustimmende 
Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

dem Hintergrund des Ge-
samtgesundheitszustan-
des der Patientin/des Pati-
enten beurteilen und die 
Behandlung dann ggf. an-
passen. Das kann die Vor-
lage der Dokumentation 
nicht ersetzen 

10.  Parität Die Ergänzung von KBV, PatV, DKG 
wird abgelehnt. 

Mit der Ergänzung „[...] o-
der sich die Pflegedoku-
mentation bei Bedarf vom 
Pflegedienst anfordern, 
[...]“ verbindet sich die Si-
tuation, dass zwischenzeit-
lich eine Versorgung der 
Wunde erfolgt, ohne dass 
die Dokumentation vor Ort 
beim Patienten / bei der 
Patientin vorliegt. Ein sol-
ches Behandlungsrisiko ist 
aus unserer Sicht auszu-
schließen.  
Wir schließen uns in die-
sem Zusammenhang den 
Ausführungen des GKV-
SV an, die darauf hinwei-
sen, dass eine persönliche 
Inaugenscheinnahme 
durch die Vertragsärztin/ 

KBV, PatV: Siehe lfd. Nr. 9 
GKV, DKG: zustimmende 
Kenntnisnahme 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

den Vertragsarzt zur Über-
prüfung des Behandlungs-
erfolgs und für eine dem 
Gesamtgesundheitszu-
stand und des Wundzu-
standes des Patienten / 
der Patientin entspre-
chende Anordnung not-
wendig ist. 
Es kann nicht Ziel dieser 
Ausführung sein, Ärzte / 
Ärztinnen von ihrer Pflicht, 
die Patientinnen und Pati-
enten in Augenschein zu 
nehmen, durch Vorlage 
der Dokumentation zu ent-
binden. Der behandelnde 
Arzt / die Ärztin muss ge-
rade bei chronischen und 
schwer heilenden Wunden 
das Wundgeschehen auch 
vor dem Hintergrund des 
Gesamtgesundheitszu-
standes des Patienten / 
der Patientinnen beurteilen 
und die Behandlung dann 
ggf. anpassen. Das kann 
die Vorlage der Dokumen-
tation nicht ersetzen. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

11.  VDAB Zu § 7 Absatz 4 
Sofern KBV, PatV und DKG fordern: 
„oder sich die Pflegedokumentation bei 
Bedarf vom Pflegedienst anfordern“ 
ist dieser nicht nachzukommen! 

Die Pflegedokumentation 
befindet sich grundsätzlich 
– so lange das Dienstleis-
tungsverhältnis besteht – 
im Haushalt des Versicher-
ten/der Versicherten. Leis-
tungserbringer haben kei-
nen ständigen und vor al-
lem barrierefreien Zugriff 
auf die Dokumentation. Es 
würde daher einen erhebli-
chen Aufwand darstellen, 
der Anforderung der Doku-
mentation nachzukom-
men. Ein solcher Aufwand 
ist grundsätzlich vergü-
tungspflichtig. Vergütungs-
pflichtig sind ebenfalls die 
entstehenden Kopier- und 
Portokosten, da eine Re-
gelung über die Heraus-
gabe von Originalen nicht 
mit den Eigentumsrechten 
an der Dokumentation ver-
einbar ist. 
Es handelt es sich um eine 
Forderung nach einer Ver-
einbarung zu Lasten und 
auf Kosten Dritter! 

KBV, PatV: 
Siehe lfd. Nr. 9 
GKV, DKG: Zustimmende 
Kenntnisnahme 
 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

80 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung in § 7 Absatz 4 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Im Übrigen ist für diese Art 
der Anforderung von Un-
terlagen der Pflegedoku-
mentation die Einwilligung 
des Versicherten/der Ver-
sicherten unumgänglich. 
Es handelt sich grundsätz-
lich um eine andere Situa-
tion, als bei der möglichen 
Einsichtnahme vor Ort in 
Anwesenheit des Versi-
cherten/der Versicherten. 
Eine pauschale Weiter-
gabe ohne Einwilligung in 
die unter Umständen mehr 
als Behandlungspflege 
umfassende Dokumenta-
tion stellt einen Eingriff in 
die Persönlichkeitsrechte 
des Versicherten/der Ver-
sicherten dar. 
Grundsätzlich muss sich 
der Arzt/die Ärztin selbst 
durch Inaugenschein-
nahme einen Eindruck von 
der medizinischen Situa-
tion machen. 
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 Stellungnahmen zur Änderung im Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen Nr.12 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Ziel ist die Heilung des Dekubitus oder 
die Vermeidung einer Verschlimmerung. 
Verordnungsvoraussetzungen: - ab De-
kubitus Grad 1 (nicht wegdrückbare 
Hautrötung),  
- ab Dekubitus Grad 2 (Teilverlust der 
Haut) sind die Leistungen nach dieser 
Nummer nur im Zusammenhang mit der 
Leistung nach der Nr. 31 oder 31a 
[PatV: und 31b]verordnungsfähig. 

Der AWO Bundesverband 
schlägt vor, dass als Vo-
raussetzung für den Positi-
onswechsel zur Dekubitus-
behandlung nur der erste 
Spiegelstrich aufgeführt 
wird, in dem es heißt:  
- ab Dekubitus Grad 1 

(nicht wegdrückbare 
Hautrötung). 

 
Der nachfolgende Spiegel-
strich kann ersatzlos ge-
strichen werden, da ab 
Grad 1 bedeutet, dass bei 
höheren Graden auch der 
Positionswechsel über 
diese Leistungsnummer 
durch die Ärztin/ den Arzt 
verordnet werden kann. 
 
Des Weiteren ist der 
zweite Spiegelstrich auch 
fachlich abzulehnen. Die 
darin formulierte Abhän-
gigkeit zur Leistung 31a 
(PatV: 31b) beabsichtigt 
ggf. die Sicherung der 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
12: 
AG: Der Intention der Stel-
lungnehmer wird gefolgt. In 
bestimmten Fällen kann auch 
bei einem Dekubitus Grad 2 
der Positionswechsel ohne 
eine Wundversorgung not-
wendig sein. Dies wurde 
durch den G-BA nunmehr 
klargestellt.  
 

Änderung im 
BE: 
AG 

In der Bemer-
kungsspalte wird 
Satz 2 durch fol-
gende Sätze 2 
und 3 ersetzt: 
„Die Leistung ist 
ab Dekubitus 
Grad 1 (nicht 
wegdrückbare 
Hautrötung) ver-
ordnungsfähig. 
Sofern eine 
Wundversorgung 
notwendig ist, ist 
die Leistung nur 
in Kombination 
mit der Nr. 31 o-
der 31a verord-
nungsfähig.“ 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wundversorgung, trifft je-
doch nicht in jedem Fall zu 
und fachlich abzulehnen.  
Bei Grad 2 kann sich der 
Druckschaden der Haut 
als Blasenbildung darstel-
len. In dieser Situation er-
folgt kein Wundversorgung 
gem. Ziffer 31a. 

2.  AWO Bemerkungen Satz 7: 
 
Ein Lagerungsprotokoll oder Bewe-
gungsplan über die Der Positionswech-
sel ist durch den Pflegedienst in der Do-
kumentation festzuhalten. zu führen 
(Zeiten, Lagerungspositionen). 

Des Weiteren möchten wir 
hinsichtlich der Anforde-
rung an das Führen eines 
Lagerungsprotokolls oder 
Bewegungsplans darauf 
hinweisen, dass nur die 
Leistung des Pflegediens-
tes protokoliert werden 
kann. Die ggf. durchge-
führten Lagerungswechsel 
durch Angehörige können 
nicht Bestandteil der Do-
kumentation sein. Daher 
schlägt die AWO vor, den 
Satz umzuformulieren und 
die Dokumentation des 
Pflegedienstes zu benen-
nen. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in 
Nr. 12: 
AG: Dem Vorschlag des Stel-
lungnehmers wird grundsätz-
lich gefolgt. 
 

Änderung Satz 
7:  
AG: Satz 8 wird 
wie folgt ge-
fasst: „Der Posi-
tionswechsel ist 
durch den Pflege-
dienst in der Do-
kumentation fest-
zuhalten (insbe-
sondere Zeiten, 
Lagerungspositio-
nen).“ 
Sowie Folgeände-
rung in Satz 9 
und vergleichbare 
Änderung in Nr. 
31 und 31a: Die 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wörter „das Lage-
rungsprotokoll o-
der den Bewe-
gungsplan“ wer-
den ersetzt durch 
die Wörter „doku-
mentierten Positi-
onswechsel“ 

3.  bad e.V. Im Verzeichnis verordnungsfähiger 
Maßnahmen der HKP (Leistungsver-
zeichnis) ist der Terminus „Dekubitus 
Grad“ stets durch die „Dekubitus Kate-
gorie“ zu ersetzen. 

Bei einem Dekubitus 
entspricht die pflege-
fachliche Einteilung in 
„Kategorien“ heute der 
gängigen, dem aktuel-
len Stand des Wissens 
entsprechenden Fach-
sprache. 
 
 
 
 
 
 

Änderungsvorschlag zu Nr. 
12: 
AG: Die Verwendung des Be-
griffes Dekubitus Grad ist in 
den Tragenden Gründen er-
läutert. 

 

4.  bad e.V. Zu Nr. 12 des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  
„Die Angehörigen oder andere Personen 
in der Häuslichkeit sollen durch Anlei-

Die Regelung ist nicht er-
forderlich. Sowohl § 37 
SGB V (z.B. in Absatz 3) 
als auch die HKP-Richtli-
nien (z.B. in § 6 Absatz 3 
und Leistungsverzeichnis 

Änderungsvorschlag zu Be-
merkungsspalte in Nr. 12, 
Streichung: 
AG: Der Positionswechsel zur 
Dekubitusbehandlung ist – 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

tung (Nr. 7) dazu befähigt werden, so-
weit möglich die Lagerung selbstständig 
übernehmen zu können.“ 
 

Nr. 7) regeln das berech-
tigte Interesse, pflegende 
Angehörige zur Über-
nahme von Leistungen der 
HKP zu qualifizieren, in 
ausreichendem Maße. 
Eine nochmalige Auf-
nahme dieser Zielsetzung 
impliziert fälschlich 
 

1. dass der vorherige 
Versuch der Anlei-
tung von Angehöri-
gen Voraussetzung 
für die HKP-Ver-
ordnung zur Erbrin-
gung der eigentli-
chen Leistung sei 
und 

2. dass die Über-
nahme von ande-
ren HKP-Leistun-
gen, bei denen das 
Leistungsverzeich-
nis die Möglichkeit 
der Übernahme der 
Leistung durch 
Haushaltsangehö-
rige nicht nochmals 
ausdrücklich in den 

ausweislich des Beschluss-
vorschlags – in individuell 
festzulegenden Zeitabständen 
erforderlich. Zur Sicherung 
des Behandlungserfolges ist 
es daher zielführend, dass 
Angehörige oder Personen in 
der Häuslichkeit eine Lage-
rung vornehmen können, 
wenn der Versicherte seine 
Lagerungsposition ungünstig 
verändert hat. Der Pflege-
dienst ist nicht ständig vor Ort 
und kann nicht immer bei Be-
darf eingreifen. Daher ist es 
notwendig, dass Angehörige 
bzw. Personen im gleichen 
Haushalt diese Leistung - so-
weit möglich - übernehmen. 
Um die vorgenannten Perso-
nen diesbezüglich anzuleiten, 
sieht das Leistungsverzeich-
nis mit der Leistung Nr. 7 eine 
eigenständige Leistung „Anlei-
tung“ vor, auf die der G-BA 
Bezug nimmt. Im Übrigen 
wurde keine Änderung der 
bisher gültigen Regelung vor-
genommen. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Bemerkungen auf-
geführt wird, nicht 
angestrebt werde. 

Dieser Sachverhalt ist - an-
ders als vom Stellungnehmer 
dargestellt - daher anders zu 
bewerten, als der Verord-
nungsausschluss nach § 37 
Abs. 3 SGB V.  

5.  bad e.V. Zu Nr. 12 des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  
„Ein Lagerungsprotokoll oder Bewe-
gungsplan über die Positionswechsel ist 
durch den Pflegedienst zu führen (Zei-
ten, Lagerungspositionen).“ 

Die Regelung verstößt ge-
gen die Systematik der 
HKP-Richtlinien:  
Letztere dienen dem 
Zweck, die Rechte und 
Pflichten der verordnen-
den Ärztinnen und Ärzte 
zu regeln bei der Ausstel-
lung von Verordnungen 
häuslicher Krankenpflege 
(vgl. u.a. Vortext zu § 1 
der HKP-Richtlinien).  
Im Gegensatz hierzu wer-
den die (Dokumentations-) 
Verpflichtungen von Pfle-
gediensten in deren Ver-
trägen zu den gesetzlichen 
Krankenkassen – hier: im 
jeweiligen Rahmenvertrag 
nach § 132a SGB V - und 
nicht in der HKP-Richtlinie 
geregelt.  

Änderungsvorschlag in Nr. 
12: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 
Zusätzlich: Die Dokumenta-
tion der Positionswechsel ver-
folgt hier nicht das Ziel der 
Festlegungen nach § 132a 
SGB V (insbes. Abs. 1 Nr. 1 
oder Nr. 3), sondern dient der 
Sicherung des Ziels der ärztli-
chen Behandlung im Sinne 
von § 37 Abs. 2 SGB V, weil 
dank der Dokumentation auch 
bei wechselndem Personal 
nachvollziehbar ist welche Po-
sitionswechsel stattgefunden 
haben oder für den Arzt ein-
sehbar wird, wie die Behand-
lung erfolgt und ob sie erfolg-
reich ist. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Die Trennung der o.g. Re-
gelungsbereiche ist nicht 
nur dogmatischer Natur, 
sondern hat praktische 
Gründe: Anders als die 
Rahmenvereinbarungen 
nach § 132a SGB V sehen 
die HKP-Richtlinien für 
ihre Verbindlichkeit keine 
Vereinbarung mit den 
Leistungserbringern vo-
raus. Der § 132a SGB V 
sieht hingegen eine solche 
vor, damit die berechtigten 
Belange der Leistungser-
bringer in angemessenem 
Maße berücksichtigt wer-
den. Eine Regelung der 
(Dokumentations-) Pflich-
ten von Pflegediensten 
würde insofern eine unzu-
lässige Umgehung dieses 
Schutzmechanismus dar-
stellen.  
Ferner impliziert der Wort-
laut des Entwurfs an die-
ser Stelle fälschlich, dass 
bei Nichtvorliegen be-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

stimmter Dokumentations-
bestandteile die ärztliche 
Verordnung nicht auszu-
stellen ist. Dies steht je-
doch im Widerspruch zu 
der höherrangigen (ge-
setzlichen) Vorschrift des 
§ 37 SGB V und der stän-
digen BSG-Rechtspre-
chung, die einen Rechts-
anspruch der Versicherten 
auf medizinisch notwen-
dige HKP-Leistungen ga-
rantiert, unabhängig da-
von, wie die ihn betref-
fende Versorgung doku-
mentiert ist. Auf die stän-
dige BSG-Rechtspre-
chung, die die Einschrän-
kung des o.g. gesetzlichen 
Anspruchs durch Regelun-
gen der HKP-Richtlinien 
als unzulässig erklärt hat, 
wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hin-
gewiesen.  
Sofern die o.g. durch den 
Wortlaut implizierte Be-
deutung nicht beabsichtigt 
sein sollte, muss dem 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Richtliniengeber vorgehal-
ten werden, dass es ge-
nau diese Art von „Forma-
lien“ sind, die Betroffenen 
in der Praxis bei der Ein-
holung von Genehmigun-
gen für HKP-Verordnun-
gen Probleme bereiten. 

6.  bad e.V. Zu Nr. 12 des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  
„Vor der Folgeverordnung hat die Ärztin 
oder der Arzt das Lagerungsprotokoll o-
der den Bewegungsplan sowie ggf. das 
Wundprotokoll, ggf. die Fotodokumenta-
tion (siehe Nr. 31 und 31a [PatV: und 
31b]) und weitere Informationen aus der 
Pflegedokumentation auszuwerten und 
prognostisch einzuschätzen, ob die 
Leistung erfolgreich  
Dekubitus Grad 1: Erstverordnung sowie 
Folgeverordnungen für jeweils bis zu 7 
Tage. 
Ab Dekubitus Grad 2: Erstverordnung 
sowie Folgeverordnungen jeweils bis zu 
4 Wochen. 
4 

Die Bezugnahme auf be-
stimmte Dokumentations-
bestandteile impliziert 
fälschlich, dass bei Nicht-
vorliegen solcher Doku-
mentationsbestandteile 
bzw. bei Defiziten in der 
Dokumentation die ärztli-
che Verordnung nicht aus-
zustellen ist. Dies steht je-
doch im Widerspruch zu 
der höherrangigen (ge-
setzlichen) Vorschrift des 
§ 37 SGB V und der stän-
digen BSG-Rechtspre-
chung, die einen Rechts-
anspruch der Versicherten 
auf medizinisch notwen-
dige HKP-Leistungen ga-
rantiert, unabhängig da-
von, wie die ihn betref-

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
12: 
AG: Ziel der Behandlungs-
pflege im Rahmen der häusli-
chen Krankenpflege ist die Si-
cherung der Behandlung und 
die Vermeidung von Kranken-
hausaufenthalten. Mit der Ver-
ordnung von häuslicher Kran-
kenpflege werden Leistungen 
veranlasst, die die oben ge-
nannte Zielstellung haben. 
Ziel des gesetzlichen Auftra-
ges an den G-BA ist es, die 
Wundversorgung insgesamt 
zu verbessern. Daher ist es 
von besonderer Relevanz, 
dass der verordnungsberech-
tigten Ärztin/dem verord-
nungsberechtigten Arzt alle 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

ist, ggf. angepasst werden muss und un-
ter ambulanten Bedingungen zum Ziel 
führen kann.“ 

fende Versorgung doku-
mentiert ist. Auf die stän-
dige BSG-Rechtspre-
chung, die die Einschrän-
kung des o.g. gesetzlichen 
Anspruchs durch Regelun-
gen der HKP-Richtlinien 
als unzulässig erklärt hat, 
wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hin-
gewiesen. Sofern die o.g. 
durch den Wortlaut impli-
zierte Bedeutung nicht be-
absichtigt sein sollte, muss 
dem Richtliniengeber vor-
gehalten werden, dass es 
genau diese Art von „For-
malien“ sind, die Betroffe-
nen in der Praxis bei der 
Einholung von Genehmi-
gungen für HKP-Verord-
nungen Probleme berei-
ten. 
Darüber hinaus gilt: Vor je-
der Verordnung muss sich 
die behandelnde Ärztin 
bzw. der behandelnde Arzt 
persönlich von der medizi-
nischen Notwendigkeit der 
verordneten Maßnahme 

notwendigen Informationen 
vorliegen, um beurteilen zu 
können, ob die bisher verord-
neten Leistungen zweckmä-
ßig und ausreichend waren, 
bevor eine Folgeverordnung 
ausgestellt wird. Insbeson-
dere bei einem Dekubitus gilt 
es, schnellstmöglich eine ef-
fektive Druckentlastung an 
den betroffenen Arealen her-
beizuführen. Durch die Sich-
tung der Pflegedokumentation 
ist es dem Arzt möglich, den 
Erfolg der verordneten Maß-
nahmen besser einzuschät-
zen und ggf. die ärztliche Be-
handlung anzupassen. Insbe-
sondere zur Vermeidung einer 
Verschlimmerung eines Deku-
bitus ist auch zu prüfen, ob 
das im vorliegenden Einzelfall 
in der häuslichen Situation 
überhaupt gelingen kann. Da-
her ist die Sichtung der ge-
nannten Pflegedokumentation 
unter qualitätsgesichtspunk-
ten vor der Ausstellung der 
Folgeverordnung wichtig. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

überzeugen. Dies ergibt 
sich bereits aus § 37 SGB 
V. Dies ist aber auch in 
den HKP-Richtlinien aus-
drücklich in § 3 Absatz 1 
Satz 1 geregelt und gilt für 
jede HKP-Verordnung. Ei-
ner nochmaligen Auffüh-
rung dieser Pflicht bedarf 
es nicht. Im Gegenteil: Die 
gesonderte Ausführung 
unter den Bemerkungen in 
Ziffer 12 impliziert fälsch-
lich, dass die o.g. Pflicht 
bei Positionswechsel zur 
Dekubitusbehandlung in 
einem höheren Maße gilt, 
als bei anderen HKP-Leis-
tungen. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. 
Im Übrigen ist es vorrangig 
wichtig, dass Ärztinnen 
und Ärzte zu einer fachlich 
fundierten Einschätzung 
der zu verordnenden HKP-
Leistungen kommen, und 
nicht so sehr, wie sie zu 
dieser Einschätzung ge-
langen. Es sollte deshalb 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

unterlassen werden, zu-
sätzliche Formalien zu re-
geln, die Ärztinnen und 
Ärzte in der Art und Weise 
der Erlangung ihrer fachli-
chen Einschätzung ein-
schränken, zumal dies das 
Genehmigungsverfahren 
für medizinisch notwen-
dige HKP-Leistungen, auf 
die ein Rechtsanspruch 
besteht, unnötig er-
schwert.  
Die Regelung zur Ein-
schätzung, ob eine Leis-
tung unter ambulanten Be-
dingungen erfolgsverspre-
chend ist, könnte vor dem 
Hintergrund übernommen 
werden, dass dieser As-
pekt im Falle eines neu 
geregelten Leistungsan-
spruchs auf eine Versor-
gung außerhalb der Häus-
lichkeit relevant wird. Wo-
bei auch in diesem Zu-
sammenhang angemerkt 
werden muss, dass es der 
Ausstellung einer HKP-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Verordnung bereits imma-
nent ist, dass die verord-
nende Ärztin bzw. der ver-
ordnende Arzt die ambu-
lante Leistungserbringung 
nicht nur für möglich, son-
dern sogar für geboten 
hält. 

7.  bpa Nr. 12 
Positionswechsel zur Dekubitusbe-
handlung  
Bemerkungen 
[…] Ein Lagerungsprotokoll oder Bewe-
gungsplan über die Positionswechsel ist 
durch den Pflegedienst zu führen (Zei-
ten, Lagerungspositionen) [… 

Das Führen eines Lage-
rungsprotokolls oder Be-
wegungsplans mit dem 
Ziel die Positionswechsel 
zu dokumentieren, ist in 
der häuslichen Kranken-
pflege nicht zielführend 
durchführbar. Der Pflege-
dienst erbringt im Rahmen 
der ihm übertragenen 
häuslichen Krankenpflege 
die verordnete Leistung. 
Die Lagerung oder Bewe-
gungsübungen sind keine 
verordnungsfähigen Be-
handlungspflegeleistungen 
und erfordern, wie die Do-
kumentation des Positi-
onswechsels, die durch-
gängige Anwesenheit des 
Pflegedienstes. Andern-
falls kann er weder eine 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 12: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2  
 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

93 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Lagerung noch eine Bewe-
gung planen, durchführen 
oder registrieren. Daher 
könnte der Pflegedienst, 
abgesehen von den ge-
schilderten anderen Prob-
lematiken, maximal eine 
unvollständige Dokumen-
tation führen. Das Führen 
einer Dokumentation zur 
Feststellung, Überprüfung 
oder Initiierung eines Posi-
tionswechsels ist aller-
dings nur dann indiziert 
und zielführend, wenn eine 
umfassende Überwachung 
möglich ist und daraus die 
relevanten Schlussfolge-
rungen gezogen werden 
können. Diese Vorausset-
zung liegt in der häusli-
chen Pflege, bei punktuel-
ler Anwesenheit des 
Dienstes, nicht vor. Dane-
ben führt die Erstellung ei-
nes Bewegungs- oder La-
gerungsprotokolls in jedem 
Fall zu erheblichen zusätz-
lichen Aufwänden. Diese 
wären trotz Zielverfehlung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

und der zuvor aufgeführ-
ten Problematik der Doku-
mentation, vergütungsrele-
vant. 

8.  DBfK Nr. 12 Grundsätzliches zur Dekubitusbe-
handlung 
Der DBfK regt an, von „Kategorie/Sta-
dium“ in der HKP Richtlinie zu sprechen 
und nicht den obsoleten Begriff „Grad“ 
zu verwenden 

Die Terminologie „Katego-
rie/Stadium“ wird seit Ver-
öffentlichung des überar-
beiteten Expertenstan-
dards Dekubitusprophy-
laxe im Jahr 2017 verwen-
det (siehe S. 10, S. 52-53). 
Auch in den neuen Quali-
tätsprüfrichtlinien und den 
Maßstäben und Grundsät-
zen vollstationär wird der 
aktualisierte Begriff zu-
künftig verwendet. Um die 
Fachöffentlichkeit nicht zu 
verwirren, sollte der aktu-
elle Begriff verwendet wer-
den. 

Änderungsvorschlag zu Nr. 
12: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 

 

9.  DBfK Nr. 12 Lagerungsprotokoll/ Bewegungs-
plan 
Dem Pflegedienst ist es nicht möglich ei-
nen Lagerungs-/ Bewegungsprotokoll 
über 24h zu führen. Der DBfK regt fol-
gende Formulierung an 
 

Der Pflegedienst kann 
ausschließlich die Lage-
rung dokumentieren, die er 
bei seinem Hausbesuch 
durchführt. 
Anders als in der stationä-
ren Pflege führen häufig 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 12: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

„Der Pflegedienst berät zur Notwendig-
keit der Druckentlastung und informiert 
die Patientin/den Patienten sowie die 
Angehörigen/Bezugspersonen über die 
Vorteile einer systematischen Dokumen-
tation.“ 

Angehörige/Bezugsperso-
nen einen Großteil der La-
gerungen/Bewegungen 
über den Tag verteilt 
durch. Der Pflegedienst 
hat somit keinen Einfluss 
auf die korrekte Einhaltung 
und Dokumentation der 
notwendigen Lagerun-
gen/Bewegungen. 

10.  DBfK Grundsätzliches zum Lagerungsproto-
koll und Bewegungsplan 
Der DBfK regt an die Terminologie „La-
gerungs-/ Bewegungsplan“ sowie „Lage-
rungs-/ Bewegungsprotokoll“ zu verwen-
den 

Die Begriffe Die Begriffe 
sind aus pflegefachlicher 
Sicht zu konkretisieren. Im 
Bewegungs- und Lage-
rungsplan werden die Be-
wegung/ Lagerung geplant 
- im Bewegungs-/ Lage-
rungsprotokoll wird die 
Durchführung protokolliert. 
sind aus pflegefachlicher 
Sicht zu konkretisieren. Im 
Bewegungs- und Lage-
rungsplan werden die Be-
wegung/ Lagerung geplant 
- im Bewegungs-/ Lage-
rungsprotokoll wird die 
Durchführung protokolliert. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 12: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

11.  Caritas  Leistungsverzeichnis Nr.12: 
„Positionswechsel zur Dekubitusbe-
handlung“ 
„Ziel ist die Heilung des Dekubitus oder 
die Vermeidung einer Verschlimmerung. 
Verordnungsvoraussetzungen: - ab De-
kubitus Grad 1 (nicht wegdrückbare 
Hautrötung) verordnungsfähig.  
Wir lehnen zudem die Ergänzung inner-
halb der Spalte „Bemerkungen“: 
„Ein Lagerungsprotokoll oder Bewe-
gungsplan über die Positionswechsel ist 
durch den Pflegedienst zu führen (Zei-
ten, Lagerungspositionen).“ 
und schlagen stattdessen die Formulie-
rung: 
„Der Positionswechsel ist durch den 
Pflegedienst in der Pflegedokumentation 
festzuhalten.“ 
vor. 

Der Deutsche Caritasver-
band schlägt vor, dass als 
Voraussetzung für den Po-
sitionswechsel zur Dekubi-
tusbehandlung nur der 
erste Spiegelstrich „- ab 
Dekubitus Grad 1 (nicht 
wegdrückbare Hautrötung) 
beibehalten wird. 
Der nachfolgende Spiegel-
strich kann ersatzlos ge-
strichen werden, da „ab 
Grad 1“ bedeutet, dass bei 
höheren Graden auch der 
Positionswechsel über 
diese Leistungsnummer 
jeweils durch die Ärztin/ 
den Arzt verordnet werden 
kann. 
Zudem ist der zweite Spie-
gelstrich auch aus fachli-
cher Sicht abzulehnen. Die 
darin formulierte Abhän-
gigkeit zur Leistung 31a 
(PatV: 31b) beabsichtigt 
zwar die Sicherung der 
Wundversorgung, trifft je-
doch nicht in jedem Fall 
zu. Ein Dekubitus Grad 2 
kann auch in Form einer 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 12, 
Dokumentation: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 und 2  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Blasenbildung der Haut 
Vorliegen; in diesem Fall 
würde keine Wundversor-
gung nach Ziffer 31a erfol-
gen. 
Mit Blick auf die Anforde-
rung an das Führen eines 
Lagerungsprotokolls oder 
Bewegungsplans möchten 
wir zunächst darauf hin-
weisen, dass hier nur eine 
vom Pflegedienst er-
brachte Leistung doku-
mentiert werden kann. 
Ggf. durchgeführte Positi-
onswechsel durch Ange-
hörige oder andere an der 
Versorgung beteiligte Per-
sonen können nicht Be-
standteil der Dokumenta-
tion sein. 
Das hat dann allerdings 
auch zur Folge, dass La-
gerungsprotokolle besten-
falls lückenhaft geführt 
werden und damit jeglicher 
Aussagekraft entbehren. 
Zudem dient ein Lage-
rungsprotokoll lediglich 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

dem (zusätzlichen) Nach-
weis einer Leistung, die 
ohnedies im Leistungs-
nachweis nachgewiesen 
wird. Positionswechsel 
können auch ohne Ver-
wendung eines zusätzli-
chen Formulars in der 
Pflegedokumentation 
nachgewiesen werden o-
der in einem Bewegungs-
plan festgeschrieben sein. 

12.  Parität Leistungsverzeichnis Nr. 12 
„Positionswechsel zur Dekubitusbe-
handlung“  
 
Ziel ist die Heilung des Dekubitus oder 
die Vermeidung einer Verschlimmerung. 
Verordnungsvoraussetzungen:  - ab De-
kubitus Grad 1 (nicht wegdrückbare 
Hautrötung), 
- ab Dekubitus Grad 2 (Teilverlust der 
Haut) sind die Leistungen nach dieser 
Nummer nur im Zusammenhang mit der 
Leistung nach der Nr. 31 oder 31a 
[PatV: und 31b] verordnungsfähig. 
 
 

Der Paritätische spricht 
sich dafür aus, als Verord-
nungsvoraussetzung ledig-
lich den ersten Spiegel-
strich aufzuführen, in dem 
es heißt:  

- ab Dekubitus Grad 
1 (nicht wegdrück-
bare Hautrötung). 

Der zweite Spiegelstrich 
sollte unserer Auffassung 
nach ersatzlos gestrichen 
werden, da bereits der 
erste Spiegelstrich die 
Verordnungsfähigkeit über 
diese Leistungsnummer 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 12, 
Ziel: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

bei höheren Dekubitusgra-
den impliziert. 
Der zweite Spiegelstrich 
ist des Weiteren aufgrund 
der Verknüpfung mit der 
Leistung 31a [PatV: und 
31b] abzulehnen. Diese 
beabsichtigt ggf. die Si-
cherung der Wundversor-
gung, dies trifft jedoch 
nicht in jedem Fall zu. Der 
Druckschaden der Haut ei-
nes Dekubitus Grad 2 
kann sich z.B. mit Blasen-
bildung darstellen. In die-
ser Situation erfolgt keine 
Wundversorgung gem. Zif-
fer 31a. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 Satz 7: 
 
Ein Lagerungsprotokoll oder Bewe-
gungsplan über die der Positionswech-
sel, der durch den Pflegedienst erfolgt, 
ist durch den Pflegedienst in der Pflege-
dokumentation festzuhalten.  zu führen 
(Zeiten, Lagerungspositionen) 

Der Paritätische weist da-
rauf hin, dass vom Pflege-
dienst ausschließlich Leis-
tungen dokumentiert wer-
den können, die vom Pfle-
gedienst durchgeführt wur-
den. Die Lageveränderun-
gen, die durch Angehörige 
durchgeführt wurden, kön-
nen nicht Bestandteil der 
Dokumentation sein. Der 
Pflegedienst hat keinen 
Einfluss auf die korrekte 
Durchführung und Einhal-
tung sowie Dokumentation 
der Positionswechsel, die 
durch Angehörige durch-
geführt werden. Das Füh-
ren eines Lagerungsproto-
kolls als Bedingung für die 
Leistungsfinanzierung ist 
aus unserer Sicht daher 
nicht möglich. Wir schla-
gen vor, die Dokumenta-
tion der Leistung durch 
den Pflegedienst in dem 
Satz zu benennen und den 
Satz folgendermaßen zu 
formulieren: 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 12, 
Dokumentation: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Der Positionswechsel, der 
durch den Pflegedienst er-
folgt, ist durch den Pflege-
dienst in der Pflegedoku-
mentation festzuhalten. 

13.  Parität Folgende Änderung ist erforderlich: 
Dauer und Häufigkeit der Maßnahme:  
Dekubitus ab Grad 1: Erstverordnung 
sowie Folgeverordnung für jeweils bis zu 
4 Wochen 
Dekubitus Grad 1: Erstverordnung sowie 
Folgeverordnung für jeweils bis zu 7 
Tage.  
Ab Dekubitus Grad 2: 
Erstverordnung sowie Folgeverordnung 
jeweils bis zu 4 Wochen. 
 

Druckentlastende Maß-
nahmen, wie die regelmä-
ßig durchgeführten Positi-
onswechsel sind elemen-
tare Bestandteile, um die 
Heilung des Dekubitus zu 
fördern und zu unterstüt-
zen sowie Verschlimme-
rungen des Zustandes zu 
vermeiden. Patienten / Pa-
tientinnen, die einen Deku-
bitus erworben haben, lei-
den in der Regel an Wund-
heilungsstörungen. Der 
Wundheilungsprozess ist 
verzögert und das Risiko 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in Nr. 
12:  
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
Bei Dekubitus Grad 1 ist eine 
engmaschigere Prüfung erfor-
derlich, ob eine Heilung oder 
Verschlechterung eingetreten 
ist. 
Hier gelingt es ggf. noch ge-
genzusteuern, bevor eine 
Wunde entsteht.  
Daher sind unterschiedliche 
Verordnungszeiträume sinn-
voll. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

einer erneuten Dekubitus-
entwicklung ist erhöht. Die 
Erst- sowie die Folgever-
ordnungen der Leistung 
müssen, insbesondere vor 
dem Hintergrund des prä-
ventiven Gedankens, bis 
zu mindestens 4 Wochen 
möglich sein. Wir spre-
chen uns daher und aus 
bürokratischen Gesichts-
punkten dafür aus, die 
Erstverordnung sowie die 
Folgeverordnungen für je-
weils 4 Wochen zu ermög-
lichen. 

14.  Diakonie Leistungsverzeichnis Nr. 12 
„Positionswechsel zur Dekubitusbe-
handlung“ 
Ziel ist die Heilung des Dekubitus oder 
die Vermeidung einer Verschlimmerung. 
Verordnungsvoraussetzungen:  - ab De-
kubitus Grad 1 (nicht wegdrückbare 
Hautrötung).   
- ab Dekubitus Grad 2 (Teilverlust der 
Haut) sind die Leistungen nach dieser 
Nummer nur im Zusammenhang mit der 
Leistung nach der Nr. 31 oder 31a 
[PatV: und 31b] verordnungsfähig.  

Die Diakonie Deutschland 
schlägt vor, dass in der 
Bemerkungsspalte als 
Verordnungsvorausset-
zung nur  
„ - ab Dekubitus Grad 1 
(nicht wegdrückbare 
Hautrötung)“ angeführt 
wird. 
Der nachfolgende Spiegel-
strich kann ersatzlos ge-
strichen werden, da ab 
Grad 1 bedeutet, dass bei 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
12: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 höheren Graden auch der 
Positionswechsel über 
diese Leistungsnummer 
durch die Ärztin/den Arzt 
verordnet werden kann. 
Des Weiteren ist der 
zweite Spiegelstrich auch 
fachlich abzulehnen. Die 
darin formulierte Abhän-
gigkeit zur Leistung nach 
Nr. 31 oder 31a (PatV: 
31b) beabsichtigt ggf. die 
Sicherung der Wundver-
sorgung, trifft jedoch nicht 
in jedem Fall zu und ist 
fachlich abzulehnen. Der 
„Positionswechsel in indivi-
duell festzulegenden Zeit-
abständen zur weitestge-
hend vollständigen Dru-
ckentlastung der betroffe-
nen Stelle kann und muss 
zeitlich auch unabhängig 
von der Wundversorgung 
erfolgen.  
Darüber hinaus regen wir 
an, die Sprache der HKP-
Richtlinie an den State oft 
the Art anzupassen und 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

anstatt dem veralteten Be-
griff „Grad“ den Terminus 
„Kategorie/Stadium“ (zu-
mindest zusätzlich) zu ver-
wenden (trifft auch für Nr. 
31 oder 31a (PatV: 31b) 
zu) und ggf. die Skala an-
zugeben mit der der Grad 
gemessen wurde. 

15.  Diakonie Satz 4  
„Bei der Verordnung ist die Lokalisation, 
Länge, Breite, Tiefe und […] anzugeben  
zu beschreiben“. 

Eine genaue Angabe der 
Tiefe aber auch von Länge 
und Breite ist bspw. bei 
Taschenbildung oder bei 
zirkulärem Ulcus cruris mit 
ineinander übergehenden 
Wunden nicht immer mög-
lich. Durch die Verwen-
dung des Wortes „be-
schreiben“ anstelle von 
„anzugeben“ wird dieser 
Schwierigkeit Rechnung 
getragen und eine mög-
lichst aussagekräftige Be-
schreibung ohne genaue 
Zentimeterangabe ermög-
licht (trifft auch für Nr. 31 
oder 31a (PatV: 31b) zu). 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
12: 
AG: Vorschlag dient nicht zur 
Klarstellung und daher wird 
diesem nicht gefolgt.  

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

105 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

16.  Diakonie Satz 7 
 
Ein Lagerungsprotokoll oder Bewe-
gungsplan über die Der Positionswech-
sel ist durch den Pflegedienst in der 
Pflegedokumentation festzuhalten. zu 
führen (Zeiten, Lagerungspositionen). 

Nach Auffassung der Dia-
konie Deutschland ist der 
Positionswechsel in der 
Pflegedokumentation fest-
zuhalten. Dies kann z. B. 
durch ein Lagerungsproto-
koll oder einen Bewe-
gungsplan geschehen, es 
sind aber auch andere 
Orte in der Pflegedoku-
mentation fachlich ange-
bracht. Unserer Auffas-
sung ist auch der Leis-
tungsnachweis ausrei-
chend, da von Doppeldo-
kumentationen abzusehen 
ist.  
Des Weiteren möchten wir 
hinsichtlich der Anforde-
rung an das Führen eines 
Lagerungsprotokolls oder 
Bewegungsplans darauf 
hinweisen, dass sich dies 
für den Pflegedienst nur 
auf die verordneten und 
genehmigten Leistungen 
beziehen kann, die der 
Pflegedienst durchführt. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
12: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 

Eine Fotodokumentation ist 
optional vorgesehen. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

In verschiedenen hierzu 
zur Stellungnahme aufge-
rufenen Leistungsnum-
mern (Nr. 12/Nr. 31 oder 
31a (PatV: 31b) wird auf 
die Führung von Fotodo-
kumentationen der Wunde 
verwiesen. Hierzu sei 
grundsätzlich angemerkt: 
Wundfotos sind allenfalls 
dazu geeignet, die Lokali-
sation der Wunde zu doku-
mentieren. Sie sind weder 
für die Größenmessung 
geeignet noch für die an-
deren Parameter (siehe 
http://www.dgfw.de/pdf-
data/wd_review_hes-
sip.pdf). Zudem hat der 
Patient das Recht auf das 
eigene Bild und muss nicht 
damit einverstanden sein, 
dass bspw Fotos seines 
Intimbereichs in der Pfle-
gedokumentation bzw. in 
den Verordnungen oder 
auch im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens 
durch die Krankenkassen 

http://www.dgfw.de/pdfdata/wd_review_hessip.pdf
http://www.dgfw.de/pdfdata/wd_review_hessip.pdf
http://www.dgfw.de/pdfdata/wd_review_hessip.pdf
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

erstellt oder versandt wer-
den. Ein Wundfoto zur Do-
kumentation der Wund-
größe kann nicht eben 
schnell mit dem Handy fo-
tografiert werden. Siehe 
DNQP Expertenstandard 
„Pflege von Menschen mit 
chronischen Wunden: "Die 
Dokumentation der Wunde 
durch eine Fotografie [...] 
ist kein Ersatz für eine 
schriftliche Dokumenta-
tion, da die Dreidimensio-
nalität von Wunden, Unter-
minierungen [...] und Far-
ben nur mangelhaft darge-
stellt werden. “Eine Foto-
dokumentation ist daher 
weder notwendig noch 
darf sie von den Pflege-
diensten eingefordert wer-
den. Der mangelnden Aus-
sagekraft der Fotodoku-
mentation stehen ein ho-
her zeitlicher und materiel-
ler Aufwand und das 
Selbstbestimmungsrecht 
der Patienten entgegen.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Sollte die Ärztin/der Arzt 
trotzdem die Wunddoku-
mentation des Pflege-
dienstes anfordern, sind 
die Regeln der DSGVO 
durch die Ärztin/den Arzt 
einzuhalten (Einholen der 
Schweigepflichtentbin-
dungserklärung etc.) und 
die Frage der Kostenüber-
nahme zu klären. 

17.  VDAB Zu Nr. 12 des Leistungskataloges unter 
Leistungsbeschreibung 
„Ab Dekubitus Grad 1“ 

Der VDAB begrüßt die 
Aufnahme verordnungsfä-
higer Behandlungsmaß-
nahmen bei Dekubitus 
Grad 1 in die HKP RiL. Auf 
Grund der hohen Bedeu-
tung von Prävention in der 
Medizin muss bereits früh-
zeitig bei beginnenden De-
kubitus die Verordnung ei-
ner Behandlungsmaß-
nahme möglich sein. 

AG:  Kenntnisnahme  

18.  VDAB Zu Nr. 12 des Leistungskataloges 
In der Hilfsmittelrichtlinie sind entspre-
chende Anmerkungen aufzunehmen. 

Es muss auch sicherge-
stellt werden, dass auch 
Personen welche von ei-
nem Dekubitus Grad 1 be-
troffen sind bzw. die Ge-

AG: Der Anspruch auf Hilfs-
mittel ist nicht in der HKP-
Richtlinie verortet, sondern 
ergibt sich aus den Regelun-
gen der Hilfsmittel-RL. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

fahr der Entstehung gege-
ben ist, Anspruch auf ent-
sprechende Hilfsmittel ha-
ben. 
Die einzelnen Indikations-
bereiche des Hilfsmittel-
verzeichnisses (Vorliegen 
eines Druckgeschwürs o-
der wenn durch Krankheit 
oder Behinderung ein dau-
erhaftes Liegen bzw. Sit-
zen erforderlich ist und zu-
gleich ein erhöhtes Deku-
bitusrisiko vorliegt) sind zu 
prüfen. Vor allem muss ein 
Druckgeschwür bereits bei 
Dekubitus Grad 1 bestätigt 
werden und nicht erst mit 
einer offenen Wunde (De-
kubitus Grad 2) als gege-
ben gelten! 

Der grundsätzliche Anspruch 
auf Hilfsmittel besteht bereits 
ab Dekubitus Grad 1. Hier gilt 
die Regelung der Hilfsmittel-
Richtlinie. 

19.  VDAB Zu Nr. 12 des Leistungskataloges Unter 
Leistungsbeschreibung 
Der VDAB fordert zur Klarstellung fol-
gende Formulierung im Anschluss an 
die Leistungsbeschreibung: 
„Die Leistung Positionswechsel ist eben-
falls unabhängig von den Zeiten der 

Der VDAB begrüßt des 
Weiteren, dass die Verord-
nungsfähigkeit der Maß-
nahme Positionswechsel 
auch bei einem höheren 
Dekubitus Grad als 1 vor-
gesehen ist. 

AG: Der Positionswechsel ist 
in individuell festzulegenden 
Zeitabständen zur weitestge-
hend vollständigen Druckent-
lastung der betroffenen Stelle 
zu verordnen. Die vorgeschla-
gene Ergänzung ist daher 
nicht erforderlich.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wundversorgung verordnungsfähig und 
zu genehmigen“ Sofern der Positionswech-

sel in individuell festzule-
genden Zeitabständen ne-
ben einer Maßnahme der 
Wundversorgung nach 
Nummer 31 a verord-
nungsfähig sein soll, muss 
jedoch klargestellt werden, 
dass die Zeitabstände 
beim Positionswechsel 
auch im Falle der Kombi-
nation mit der Verordnung 
von Wundversorgung un-
abhängig als eigene Maß-
nahme erbracht werden 
können. 
Auf Grund unserer Erfah-
rung aus der Genehmi-
gungspraxis sehen wir hier 
ein hohes Risiko, dass die 
Genehmigung des Positi-
onswechsels sich zeitlich 
nur auf diese der Wund-
versorgungsmaßnahme im 
eigentlich Sinn begrenzen 
könnte. 
Bedeutet: Genehmigung 
Positionswechsel nur im 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Zeitpunkt der Erbringung 
von Wundversorgung 
Dieser Gefahr sollte sofort 
Einhalt geboten werden, 
um den Versicherter/Versi-
cherten hier ein notwendi-
ges Widerspruchsverfah-
ren zu ersparen und die 
Behandlung sicher zu stel-
len. 

20.  VDAB Zu Nr. 12 des Leistungskataloges 
 
Unter Bemerkung 
 
Folgende Bemerkung ist zu ändern: 
„Vor Bei der Verordnung ist zu 
prüfen, ob die Lagerung durch 
Hilfsmittel unterstützt werden kann 

Die Prüfung über die Ver-
ordnungsfähigkeit und die 
Verordnung von Hilfsmit-
teln muss zur gleichen Zeit 
erfolgen, wie die Verord-
nung von Maßnahmen 
durch einen Leistungser-
bringer der HKP. 
Es dauert oftmals mehrere 
Wochen bis zur Genehmi-
gung und Beschaffung ei-
nes Hilfsmittels. Des Wei-
teren stellt ein Hilfsmittel 
nicht immer eine allein 
ausreichende Maßnahme 
dar. Oftmals ist auch die 
Kombination aus Hilfsmit-
tel und Behandlungspflege 
vorzunehmen. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
12: 
AG: Die vorgeschlagene Er-
gänzung trägt nicht zur Klar-
heit bei. Bereits vor Ausstel-
lung der Verordnung von 
häuslicher Krankenpflege 
sollte der Hilfsmittelgestützte 
Einsatz geprüft werden. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

21.  VDAB Zu Nr. 12 des Leistungskataloges 
Unter Bemerkung 
Folgende Bemerkung ist zu ändern: 
„Ein Im Rahmen der verordneten und 
genehmigten Maßnahmen führt der Pfle-
gedienst ein Lagerungsprotokoll oder 
Bewegungsplan über die Positionswech-
sel ist durch den Pflegedienst zu führen 
(Zeiten, 
Lagerungspositionen).“ 

Die Bemerkung zum Lage-
rungsprotokoll bzw. Bewe-
gungsplan ist zu kürzen. 
Der Leistungserbringer 
kann kein Protokoll/ keinen 
Plan bezüglich solcher Zei-
ten führen, in welchen die-
ser nicht vor Ort ist und im 
Rahmen der verordneten 
und genehmigten Maßnah-
men Leistungen erbringt. 

AG: Siehe lfd. Nr. 2  

22.  VDAB Zu Nr. 12 des Leistungskataloges 
Unter Dauer und Häufigkeit der Maß-
nahme sollte folgende Änderung vorge-
nommen werden: 
„Dekubitus Grad 1: Die Erstverordnung 
für bis zu 14 Tage sowie Folgeverord-
nungen für jeweils bis zu 7 Tage in be-
gründeten Fällen länger.“ 

Gemäß § 5 HKP RiL kann 
die Erstverordnung bis zu 
14 Tage ausgestellt wer-
den. Aus medizinischer 
Sicht erscheint bzgl. des 
Positionswechsels die Ver-
ordnung bis zu 14 Tage 
sinnvoll. Da der Leistungs-
erbringer nur in Zeiten der 
Anwesenheit Eingriffsmög-
lichkeiten auf den Positi-
onswechsel des Versicher-
ten/der Versicherten hat, 
ist die Gefahr eines Rück-
schrittes im laufenden Hei-
lungsprozesses sehr hoch. 
Sieben Tage erscheinen in 
Anbetracht dessen als zu 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in 
Nr.12: 
AG: Bei Dekubitus Grad 1 ist 
eine engmaschigere Prüfung 
erforderlich, ob eine Heilung 
oder Verschlechterung einge-
treten ist. Daher ist ein kürze-
rer Verordnungszeitraum 
sinnvoll. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

kurzgefasst. 
Die Behandlung wird nach 
vollständiger Heilung 
durch den Leistungserbrin-
ger beendet. 
 

23.  DGP Zu Nr. 12. 
Positionswechsel zur Dekubitusbehand-
lung / Bemerkung: Ergänzender Vor-
schlag: 
Die Interventionen sind unter ganzheitli-
chen Gesichtspunkten der jeweiligen Le-
benssituation bzw. dem Krankheitsver-
lauf anzupassen. 

Versorgung. Die Interven-
tion zum Positionswechsel 
bei palliativem Behand-
lungsziel und/oder in der 
Sterbephase des Patien-
ten kann leidlindernde 
und/oder lebensqualität- 
und/oder autonomieför-
dernde Aspekte beeinflus-
sen. Dies hat Einfluss auf 
eine kontinuierliche Durch-
führung dieser Maß-
nahme, die vor jeder Inter-
vention mit dem Behand-
lungsziel des Patienten 
bedarfsgerecht abge-
stimmt werden muss. 
Dieser Entscheidungspro-
zess ist Bestandteil dieser 
Leistung. Auch ist unter 
o.g. Umständen zu be-
rücksichtigen, dass eine 
Dekubitusentstehung bzw. 

Änderungsvorschlag in Nr. 
12: 
AG: Ergänzungsvorschlag 
trägt nicht zur Klarheit bei, da 
sich dies bereits aus der HKP-
RL ergibt. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Änderung im Verzeichnis verord-
nungsfähiger Maßnahmen Nr.12 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

eine Verschlechterung 
nicht immer zu verhindern 
ist. 
Die Angehörigen oder an-
dere Personen in der 
Häuslichkeit sollen in die-
sen speziellen Situationen 
spezifisch zu situativen 
Entscheidungseinschät-
zungen befähigt werden. 
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 Stellungnahmen zur Änderung im Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen Nr.31 (neu), akute Wunden 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Leistungsverzeichnis Nr. 31 
„Wundversorgung einer akuten Wunde“ 
Das Überprüfen von Drainagen siehe 
Drainagen, Überprüfen, Versorgen (Nr. 
13) ist Bestandteil der Leistung und nicht 
gesondert verordnungsfähig. Wund-
schnellverbände (Heftpflaster, Sprühver-
band) sind keine Leistung der häusli-
chen Krankenpflege. 
 

Änderungsbedarf wird bei 
Wundschnellverbänden 
(Heftpflaster, Sprühver-
band) gesehen.  
 
Sofern eine Versorgung ei-
ner Wunde mit Wund-
schnellverbänden laut ärzt-
licher Verordnung erfolgen 
soll, ist diese Versorgung 
als Bestandteil der häusli-
chen Krankenpflege anzu-
erkennen. 
 
Es wird empfohlen, den 
Satz zu den Wundschnell-
verbänden zu löschen und 
die Behandlung inkl. Mate-
rial des Wundverbandes 
der behandelnden Ärztin/ 
Arzt zu überlassen. Dies 
führt zu mehr Klarheit im 
gewünschten Sinne. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
 
AG: Der Streichung wird 
nichtgefolgt. Behandlungsbe-
dürftige akute Wunden wer-
den über die Leistung nach 
Nr. 31 abgedeckt.  

 

2.  ABVP Unter „Bemerkung" 
 
... Durch den Pflegedienst ist eine 
Wunddokumentation (z.B. Wundart, Ge-
webeart, Länge, Breite und Tiefe der 

Unter dem Punkt „Bemer-
kung" wird u.a. darauf hin-
gewiesen, dass durch den 
Pflegedienst eine Wunddo-

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Der G-BA hat die Erstel-
lung einer Fotodokumentation 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wunde, Wundtaschen, Exsudat, Ge-
ruch, Wundrand Wundumgebung, 
Schmerzen, Entzündungszeichen) [und 
ggf. zusätzlich eine Fotodokumentation ] 
zu führen. Darüber hinaus kann neben 
der schriftlichen Wunddokumentation 
zusätzlich eine Fotodokumentation der 
Wunde sinnvoll sein, vorausgesetzt der 
Patient erklärt hierzu schriftlich seine 
Einwilligung … 

kumentation und ggf. zu-
sätzlich eine Fotodokumen-
tation zu führen ist. Dies 
entspricht einer Verpflich-
tung des Leistungserbrin-
gers, für die es derzeit we-
der eine gesetzliche noch 
eine vertragliche Rechts-
grundlage mit entsprechen-
den Vorgaben an die Leis-
tungserbringer für die 
Durchführung einer Fotodo-
kumentation im Rahmen 
der Wundversorgung gibt. 
So fehlt es hier einerseits 
an Vorgaben, wann und wie 
oft bzw. in welchen Abstän-
den denn eine Fotodoku-
mentation erforderlich ist 
und andererseits an Vorga-
ben für die technischen An-
forderungen und die Durch-
führung einer Fotodoku-
mentation. 
Dies müsste aus unserer 
Sicht erst einmal zwischen 
Leistungserbringern und 
Kostenträgern geregelt 
werden. Ferner erfordert 
eine Fotodokumentation 

als Möglichkeit, aber nicht als 
Pflicht dargestellt. Daher ist 
ein Änderungsbedarf nicht er-
forderlich. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

die Einwilligung des Pati-
enten. Liegt eine solche 
nicht vor, kann auch keine 
Fotodokumentation ange-
fertigt werden, auch wenn 
diese zur Ergänzung einer 
schriftlichen Wunddoku-
mentation sinnvoll er-
scheint. Auch sollte der 
Aufwand für die Erstellung 
einer Fotodokumentation 
durch die Kostenträger 
über die Vergütung refi-
nanziert werden 

3.  bad e.V. Zu Nr. 31 des Leistungsverzeichnisses: 
Unter „Leistungsbeschreibung“ ist fol-
gender Passus zu streichen:  
„In Abstimmung mit der behandelnden 
Ärztin oder dem behandelnden Arzt …“ 

HKP-Leistungen sind ärzt-
lich delegierte Leistungen. 
Wenn ein professioneller 
Leistungserbringer die 
HKP-Leistung erbringt, 
dann geschieht dies immer 
auf Grundlage der ärztli-
chen Anordnung. Diese 
Anordnungskompetenz be-
steht nicht nur im Zeitpunkt 
der Ausstellung der Ver-
ordnung, sondern aufgrund 
des Delegationscharakters 
während des gesamten 
Versorgungszeitraums. Die 
in diesem Zusammenhang 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Aus Sicht des G-BA ist 
eine Zusammenarbeit zwi-
schen den Leistungserbrin-
gern immer notwendig. Daher 
ist es nicht erforderlich, dies 
bei jeder Leistung zu betonen, 
es sei denn es ist von beson-
derer Relevanz. Im Sinne der 
Normenklarheit wird dem Vor-
schlag des Stellungnehmers 
gefolgt und auf die Ergänzung 
verzichtet.  

Änderung im 
BE: 
AG:  
Die Leistungsbe-
schreibung zu Nr. 
31 wird wie folgt 
gefasst:  „Anle-
gen, Wechseln 
von Verbänden, 
Wundheilungs-
kontrolle, Desin-
fektion und Reini-
gung, Spülen von 
Wundfisteln, Ver-
sorgung von 
Wunden unter 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

dezidiert geregelten Kom-
munikationspflichten zwi-
schen Pflegedienst und 
Arzt stellen dies in der Pra-
xis sicher. 
Die zuvor ausgeführten 
Grundsätze gelten für alle 
HKP-Leistungen, nicht nur 
für Ziffer 31, 31a und 31b. 
Diese sollen jetzt jedoch 
die einzigen Ziffern im 
Leistungsverzeichnis wer-
den, die diese Verpflich-
tung explizit nochmals in 
der Leistungsbeschreibung 
nennen, was unsystema-
tisch ist und fälschlich im-
pliziert, dass die vorge-
nannten Pflichten für Ziffer 
31 ff. in einem höheren 
Maße gelten, als bei ande-
ren HKP-Leistungen. Die-
sen irrtümlichen Eindruck 
gilt es zu vermeiden.  
Sofern die o.g. durch den 
Wortlaut implizierte Bedeu-
tung nicht beabsichtigt sein 
sollte, muss dem Richtlini-
engeber vorgehalten wer-
den, dass es genau diese 

 aseptischen Be-
dingungen.“  
 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

119 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Art von „Formalien“ sind, 
die Betroffenen in der Pra-
xis bei der Einholung von 
Genehmigungen für HKP-
Verordnungen Probleme 
bereiten. 

4.  bad e.V. Zu Nr. 31 des Leistungsverzeichnisses:  
Unter „Bemerkung“ ist in Satz 2 das 
Wort „komplikationslos“ zu streichen. 

Der Begriff „voraussichtlich 
…komplikationslos“ impli-
ziert fälschlich, dass HKP-
Verordnungen nur ausge-
stellt werden dürfen, wenn 
das Auftreten von Kompli-
kationen im Wundverlauf 
weitgehend ausgeschlos-
sen werden kann.  
Richtig ist aber, dass der 
gesetzliche Anspruch auf 
HKP-Leistungen auch 
dann besteht, wenn der 
betroffene Versicherte in 
seinem häuslichen Umfeld 
keine optimalen (z.B. hygi-
enischen) Bedingungen für 
einen idealen Wundhei-
lungsverlauf vorhält. Das 
durch das Grundrecht ge-
schützte allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht (vgl. Arti-
kel 2 Absatz 1 GG) geht 
dem insofern vor.  

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Durch die Formulierung 
in der Bemerkungsspalte soll 
die akute Wunde von der 
chronischen Wunde abge-
grenzt werden.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Eine Aushöhlung dieser 
Rechtslage durch eine Re-
gelung der HKP-Richtlinien 
steht im Widerspruch zu 
der höherrangigen (gesetz-
lichen) Vorschrift des § 37 
SGB V und der ständigen 
BSG-Rechtsprechung, die 
einen Rechtsanspruch der 
Versicherten auf medizi-
nisch notwendige HKP-
Leistungen garantiert, un-
abhängig davon, wie opti-
mal das häusliche Umfeld 
für den Erfolg der verord-
neten Maßnahme ist. Auf 
die ständige BSG-Recht-
sprechung, die die Ein-
schränkung des o.g. ge-
setzlichen Anspruchs 
durch Regelungen der 
HKP-Richtlinien als unzu-
lässig erklärt hat, wird in 
diesem Zusammenhang 
ausdrücklich hingewiesen. 

5.  bad e.V. Zu Nr. 31 des Leistungsverzeichnisses:  
Unter „Bemerkung“ sind in Satz 3 die 
Ziele („Wundheilung“) zu ergänzen um 
die Worte „Komplikationsvermeidung 
und Symptomlinderung“. 

Der Entwurf sieht vor, le-
diglich das primäre Ziel der 
Leistung nach Ziffer 31 zu 
benennen. Aufgrund der 
erheblichen praktischen 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 

Änderung im 
BE: 
Änderung im 
BE: 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 
Anmerkung GF: Dies gilt analog zu Ziffer 
31b (PatV zusätzlich) des Leistungska-
talogs] 
 

Bedeutung der genannten 
sekundären Ziele für die 
betroffenen Versicherten 
sind diese ebenfalls mit 
aufzuführen. 

AG: Das Ziel ist die Wundhei-
lung. Im Übrigen werden die 
Besonderheiten der Palliativ-
versorgung bereits in § 1 Abs. 
1 HKP-RL berücksichtigt.  
PatV: Dem Vorschlag des 
Stellungnehmers wird gefolgt. 

Änderung im 
BE: 
PatV: („Wundhei-
lung“) zu ergän-
zen um die Worte 
„Komplikations-
vermeidung und 
Symptomlinde-
rung“. 

[Anmerkung: Im 
Zuge der Bera-
tung im UA VL 
am 10.07.2019 
gestrichen] 
 

6.  bad e.V. Zu Nr. 31 des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  
„Durch den Pflegedienst sind eine 
Wunddokumentation (z.B. Wundart, Ge-
webeart, Länge, Breite und Tiefe der 
Wunde, Wundtaschen, Exsudat, Ge-
ruch, Wundrand, Wundumgebung, 
Schmerzen, Entzündungszeichen) und 
ggf. zusätzlich eine Fotodokumentation 
zu führen. Insbesondere bei neu auftre-
tenden Entzündungszeichen, Schmer-
zen oder akuten Verschlechterungen 

Die Regelung verstößt ge-
gen die Systematik der 
HKP-Richtlinien:  
 
Letztere dienen dem 
Zweck, die Rechte und 
Pflichten der verordnenden 
Ärztinnen und Ärzte zu re-
geln bei der Ausstellung 
von Verordnungen häusli-
cher Krankenpflege (vgl. 
u.a. Vortext zu § 1 der 
HKP-Richtlinien).  

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: U.a. hat der G-BA nach § 
92 Absatz 7 Satz 1 Nr. 1 und 
2 SGB V die Verordnung der 
häuslichen Krankenpflege ein-
schließlich deren ärztliche 
Zielsetzung sowie den Inhalt 
und die Zusammenarbeit der 
verordnenden Ärztin/des ver-
ordnenden Arztes mit dem je-
weiligen Leistungserbringer 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

des Wundzustandes ist umgehend die 
Ärztin oder der Arzt zu informieren.“ Im Gegensatz hierzu wer-

den die (Dokumentations-) 
Verpflichtungen von Pfle-
gediensten in deren Verträ-
gen zu den gesetzlichen 
Krankenkassen – hier: im 
jeweiligen Rahmenvertrag 
nach § 132a SGB V - und 
nicht in der HKP-Richtlinie 
geregelt.  
Die Trennung der o.g. Re-
gelungsbereiche ist nicht 
nur dogmatischer Natur, 
sondern hat praktische 
Gründe: Anders als die 
Rahmenvereinbarungen 
nach § 132a SGB V sehen 
die HKP-Richtlinien für ihre 
Verbindlichkeit keine Ver-
einbarung mit den Leis-
tungserbringern voraus. 
Der § 132a SGB V sieht 
hingegen eine solche vor, 
damit die berechtigten Be-
lange der Leistungserbrin-
ger in angemessenem 
Maße berücksichtigt wer-
den. Eine Regelung der 
(Dokumentations-) Pflich-
ten von Pflegediensten 

und dem Krankenhaus zu re-
geln. Daher wurde in den 
Leistungsnummer 31, 31a ge-
regelt, dass der Pflegedienst 
eine Wunddokumentation füh-
ren muss, in dem konkretisie-
rende Angaben zur Wunde 
gemacht werden. Die Doku-
mentation dient der Wundhei-
lungskontrolle, die Bestandteil 
der Leistung ist. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

würde insofern eine unzu-
lässige Umgehung dieses 
Schutzmechanismus dar-
stellen.  
Ferner impliziert der Wort-
laut des Entwurfs an dieser 
Stelle fälschlich, dass bei 
Nichtvorliegen bestimmter 
Dokumentationsbestand-
teile die ärztliche Verord-
nung nicht auszustellen ist. 
Dies steht jedoch im Wi-
derspruch zu der höherran-
gigen (gesetzlichen) Vor-
schrift des § 37 SGB V und 
der ständigen BSG-Recht-
sprechung, die einen 
Rechtsanspruch der Versi-
cherten auf medizinisch 
notwendige HKP-Leistun-
gen garantiert, unabhängig 
davon, wie die ihn betref-
fende Versorgung doku-
mentiert ist. Auf die stän-
dige BSG-Rechtspre-
chung, die die Einschrän-
kung des o.g. gesetzlichen 
Anspruchs durch Regelun-
gen der HKP-Richtlinien 
als unzulässig erklärt hat, 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

wird in diesem Zusammen-
hang ausdrücklich hinge-
wiesen.  
Sofern die o.g. durch den 
Wortlaut implizierte Bedeu-
tung nicht beabsichtigt sein 
sollte, muss dem Richtlini-
engeber vorgehalten wer-
den, dass es genau diese 
Art von „Formalien“ sind, 
die Betroffenen in der Pra-
xis bei der Einholung von 
Genehmigungen für HKP-
Verordnungen Probleme 
bereiten.  
Gleiches gilt für die aber-
malige Aufnahme einer 
Regelung der Kommunika-
tionspflichten zwischen 
Pflegedienst und Ärztin 
bzw. Arzt. Diese ist zudem 
in den HKP-Richtlinien in § 
7 bereits ausgiebig gere-
gelt und sieht insbeson-
dere auch in § 7 Absatz 2 
ausdrücklich die Meldung 
von Veränderungen im Zu-
stand des Versicherten 
vor.  

 
 
Zur Kommunikation: Siehe lfd. 
Nr. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Hinzu kommt, dass die 
nochmalige Aufführung der 
Kommunikationspflichten 
im Leistungsverzeichnis 
fälschlich implizieren, die 
Kommunikation zwischen 
Pflegedienst und Ärztin 
bzw. Arzt sei eine Voraus-
setzung für die Ausstellung 
der Verordnung. Gemäß § 
37 SGB V und der dazuge-
hörigen ständigen BSG-
Rechtsprechung besteht 
der Anspruch unabhängig 
hiervon. 

7.  bpa Nr. 31 
Wundversorgung einer akuten Wunde  
Bemerkungen 
[…] Insbesondere bei neu auftretenden 
Entzündungszeichen, Schmerzen oder 
akuten Verschlechterungen des Wund-
zustandes ist umgehend die Ärztin oder 
der Arzt zu informieren. [… 

Es fehlt eine echte Defini-
tion vom Begriffspaar 
„akuten Wunden“. Dies ist 
insbesondere notwendig, 
um eine klare Abgrenzung 
zur Wundversorgung nach 
Nr. 31a bestimmen zu kön-
nen. Alleine die Bei-
spielaufzählung, die in den 
tragenden Gründen vorge-
nommen wird, reicht zur 
Präzisierung und Abgren-
zung zu anderen Wundver-
sorgungen nicht aus. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31: 
AG: Bisher hat der G-BA 
keine Trennung zwischen der 
Wundversorgung bei chroni-
schen und akuten Wunden 
vorgenommen. Folglich waren 
beide Versorgungen auch bis-
her bereits eine Leistung der 
alten Nr. 31 Verbände. Die 
Neuerung besteht nunmehr 
insbesondere in der erfolgten 
getrennten und spezifischen 
Darstellung der Versorgung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Im Übrigen erweitern diese 
Anforderungen das Leis-
tungsspektrum, sind zu-
sätzlich vom Pflegedienst 
zu leisten und somit im 
Rahmen der Vergütungs-
findung dieser Position mit 
zu berücksichtigen. 

von chronischen sowie akuten 
Wunden sowie der Verbesser-
ten Kommunikation zwischen 
den an der Versorgung Betei-
ligten.  
Zur Definition der akuten 
Wunde siehe Nr. 4. 

8.  DGP Zu Nr. 31. Wundversorgung einer 
akuten Wunde / Bemerkung: 
Die Leistung ist verordnungsfähig, wenn 
eine behandlungsbedürftige akute 
Wunde vorliegt, bei der ein Wundver-
band indiziert ist. 
Eine akute Wunde tritt nach einer Verlet-
zung der Hautoberfläche unterschiedli-
cher Tiefenausprägung auf, die voraus-
sichtlich innerhalb von maximal 12 Wo-
chen komplikationslos abheilt.  
Ziel ist die Wundheilung.  
Akute Wunden können auch bei palliati-
vem Behandlungsziel und/oder in der 
Sterbephase des Patienten auftreten. In 
diesen besonderen Situationen ist das 
Ziel der Wundheilung bei behandlungs-
bedürftigen Wunden oft nicht erreichbar. 
Primäres Ziel ist in diesem Fall die Re-
duktion und Kontrolle von Symptomen 

Das Abheilen von akuten 
Wunden bei palliativem 
Behandlungsziel und/oder 
in der Sterbephase des 
Patienten ist kurativ häufig 
nicht mehr zu erreichen. 
Die Behandlung ist in die-
sen Situationen primär 
nach den Zielen der Re-
duktion und Kontrolle von 
Symptomen und/oder le-
bensqualität- und/oder au-
tonomiefördernden As-
pekte ausgerichtet.  
Auch ist unter diesen Um-
ständen zu berücksichti-
gen, dass eine Verschlim-
merung des Wundzustan-
des nicht immer zu verhin-
dern ist. 

 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Das grundsätzliche Ziel 
beim Vorliegen einer akuten 
Wunde sollte die Wundhei-
lung sein. Im Rahmen der pal-
liativen Versorgung weichen 
diese Ziele womöglich ab. 
Dies wurde bereits durch die 
in § 1 Abs. 1 formulierten 
Grundsätze berücksichtigt. 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

127 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

und/oder Förderung der Lebensqualität 
und/oder Autonomie. 
Exulzerierende Wunden sind chroni-
schen Wunden zuzuordnen. 

9.  Diakonie Leistungsverzeichnis Nr. 31 
„Wundversorgung einer akuten 
Wunde“/Bemerkungen  
Hier sehen wir folgenden Änderungsbe-
darf bei Wundschnellverbänden (Heft-
pflaster, Sprühverband) 
Wundschnellverbände (Heftpflaster, 
Sprühverband) sind eine keine Leistung 
der häuslichen Krankenpflege. 
Zusätzlich ist die Abpolsterung des dia-
betischen Fußsyndroms als Leistungs-
bestandteil aufzunehmen.  
Des Weiteren schlagen wir vor  in der 
Bemerkungspalte zu verdeutlichen, dass 
nicht alle in der Leistungsbeschreibung 
benannten Tätigkeiten „Anlegen, Wech-
seln von Verbänden, Wundheilungskon-
trolle, Desinfektion und Reinigung, Spü-
len von Wundfisteln, Versorgung von 
Wunden unter aseptischen Bedingun-
gen“ zwingend erforderlich sein müssen, 
um die Leistung verordnen zu können. 

Sofern eine Versorgung ei-
ner Wunde mit Wund-
schnellverbänden laut ärzt-
licher Verordnung erfolgen 
soll, ist diese Versorgung 
als Bestandteil der häusli-
chen Krankenpflege anzu-
erkennen. 
Es wird empfohlen, den 
Satz zu den Wundschnell-
verbänden zu löschen und 
die Behandlung inkl. Mate-
rial des Wundverbandes 
der behandelnden Ärz-
tin/dem behandelnden Arzt 
zu überlassen. Dies führt 
zu mehr Klarheit im ge-
wünschten Sinne. 
In den tragenden Gründen 
wird im Kapitel 2.2.4 aus-
geführt, dass durch die Än-
derung des Leistungsver-
zeichnisses bzw. die An-
passungen der Leistungs-
beschreibungen u. a. „die 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Zu Wundschnellverbän-
den: Siehe lfd. Nr. 1 
Das Abpolstern ist von der 
Formulierung im Beschluss-
entwurf bereits gefasst, da es 
aus dem Klammerzusatz der 
bisherigen Richtlinienregelung 
gestrichen wurde. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Abpolsterung zum Beispiel 
als Leistungsbestandteils 
des diabetischen Fußsyn-
droms“ ermöglicht wird. Es 
ist uns leider nicht konkret 
ersichtlich, wie sich dieses 
wichtige Anliegen in der 
Leistungsbeschreibung 
niederschlägt.  
Außerdem regen wir an die 
Nagelbettentzündung (Pa-
naritium) konkret zu be-
nennen. Die Praxiserfah-
rungen haben gezeigt, 
dass gerade diese Versor-
gung nicht genehmigt wird, 
weil es sich „nur“ um einen 
Schutzverband handelt. Es 
wäre deshalb hilfreich zu 
verdeutlichen, dass nicht 
alle in der Leistungsbe-
schreibung benannten Tä-
tigkeiten „Anlegen, Wech-
seln von Verbänden, 
Wundheilungskontrolle, 
Desinfektion und Reini-
gung, Spülen von Wundfis-
teln, Versorgung von Wun-
den unter aseptischen Be-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

dingungen“ zwingend er-
forderlich sein müssen, um 
die Leistung verordnen zu 
können – sondern ggf. 
auch nur einzelne Schritte 
davon. 

10.  Parität Die Veränderungen des Leistungsver-
zeichnis Nr. 31 
„Wundversorgung einer akuten Wunde“  
 
Das Überprüfen von Drainagen siehe 
Drainagen, Überprüfen, Versorgen (Nr. 
13) ist Bestandteil der Leistung und nicht 
gesondert verordnungsfähig. Wund-
schnellverbände (Heftpflaster, Sprühver-
band) sind keine Leistung der häusli-
chen Krankenpflege. 
 

Änderungsbedarf sehen 
wir bei Wundschnellver-
bänden (Heftpflaster, 
Sprühverband). Sofern 
eine Versorgung einer 
Wunde mit Wundschnell-
verbänden laut ärztlicher 
Verordnung erfolgen soll, 
ist diese Versorgung als 
Bestandteil der häuslichen 
Krankenpflege anzuerken-
nen. 
Wir empfehlen deshalb die 
Streichung des Satzes zu 
Wundschnellverbänden 
und die Behandlung inklu-
sive der Materialwahl zur 
Wundbehandlung der be-
handelnden Ärztin / dem 
behandelnden Arzt zu 
überlassen. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

11.  VDAB Zu Nummer 31 des Leistungskataloges 
Unter Leistungsbeschreibung fordern wir 
folgende Änderung: In Abstimmung Auf 
Verordnung durch die mit der behan-
delnden Ärztin oder demn behandelnden 
Arzt 

Der Leistungserbringer er-
bringt die Maßnahme nach 
Verordnung, nicht nach ei-
nem Abstimmungsprozess, 
da er bisher keine eigene 
Anordnungskompetenz be-
sitzt. Es ist derzeit nicht die 
Aufgabe des Leistungser-
bringers über die Maß-
nahme mit der anordnen-
den Person einen Diskurs 
zu führen. 
Es muss klar hervorgeho-
ben werden, dass eine 
Verordnung der Maß-
nahme erfolgt und wer 
demnach für die Art der 
Maßnahme verantwortlich 
ist.  
Im Übrigen steht diese Re-
gelung im Widerspruch zu 
§ 3 Absatz 4 neu. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 

 

12.  VDAB Zu Nummer 31 des Leistungskataloges 
Die Bemerkung, 
„Vor der Folgeverordnung hat die Ärztin 
oder der Arzt ggf. das Lagerungsproto-
koll oder den Bewegungsplan sowie die 

Nummer 31 des Leistungs-
kataloges stellt eine andere 
Maßnahme dar als Num-
mer 12 in Kombination mit 
Nummer 31 a. Nummer 12 
ist gemäß der Vorlage bei 
akuten Wunden im Sinne 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31: 
AG: Es ist von besonderer 
Relevanz, dass der verord-
nungsberechtigten Ärztin/dem 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31 (neu), akute Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wunddokumentation, ggf. die Fotodoku-
mentation und weitere Lagerungsproto-
koll/Bewegungsplan…“ 
ist herauszunehmen. 

von Nummer 31 nicht ver-
ordnungsfähig. 
Sofern keine Maßnahme 
des Positionswechsels ver-
ordnet werden kann, ist 
auch kein Protokoll/ Plan 
zu führen! 

verordnungsberechtigten Arzt 
alle notwendigen Informatio-
nen vorliegen, um beurteilen 
zu können, ob die bisher ver-
ordneten Leistungen zweck-
mäßig und ausreichend wa-
ren, bevor eine Folgeverord-
nung ausgestellt wird. Durch 
die Sichtung der Pflegedoku-
mentation ist es dem Arzt 
möglich, den Erfolg der ver-
ordneten Maßnahmen besser 
einzuschätzen und ggf. die 
ärztliche Behandlung anzu-
passen.  
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 Stellungnahmen zur Änderung im Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen Nr.31a (und 31b PatV) 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Leistungsverzeichnis Nr. 31a 
„Wundversorgung einer chronischen 
und schwer heilenden Wunde“ 
 
 
 

Hinsichtlich der Überschrift 
spricht sich die AWO für 
die Variante von DKG, 
KBV und GKV-SV aus.  
 
Die Unterteilung der 
Wundversorgung wie sie 
von Seiten der Patienten-
vertretung in 31a „Wund-
versorgung einer chroni-
schen und schwer heilen-
den Wunde durch einen 
spezialisierten Pflege-
dienst“ und 31b „Wundver-
sorgung einer chronischen 
und schwer heilenden 
Wunde durch eine spezia-
lisierte Einrichtung“ vorge-
schlagen wird, lehnen wir 
ab. 

AG:  
Zustimmende Kenntnisnahme 
 

Änderung im 
BE: 
PatV: 
Die Nr. 31b 
„Wundversorgung 
einer chronischen 
und schwer hei-
lenden Wunde 
durch eine spezi-
alisierte Einrich-
tung“ gemäß Vor-
schlag der PatV 
wird gestrichen 
und die Nr. 31a 
gemäß Vorschlag 
KBV, DKG, GKV-
SV konsentiert. 

2.  AWO Um einen spezialisierten Leistungser-
bringer handelt es sich, wenn dieser u.a. 
besonders qualifizierte Pflegefachkräfte 
zur Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden vorhält (bei-
spielsweise Pflegefachkräfte mit einer 
besonderen Zusatzqualifikation zur 
Wundversorgung). 

Absatz 6 [5] der Bemer-
kung ist aus Sicht des 
AWO Bundesverbandes 
zu streichen, da es sich 
hier um die Festlegung ei-
ner Qualifikationsanforde-
rung handelt, bei der eine 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a 
AG 
Zielsetzung des Gesetzge-
bers ist eine verbesserte 
Wundversorgung. Ausweislich 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Zusatzqualifikation gefor-
dert wird. Die Eignung der 
Leistungserbringer ist je-
doch gem. §132a SGB V 
in den Bundesrahmen-
empfehlungen zur Häusli-
chen Krankenpflege zu re-
geln. 
 

der Gesetzesbegründung be-
dürfen Versicherte einer 
Wundbehandlung, die dem 
aktuellen Stand der Versor-
gung entspricht und individuell 
angepasst ist. Der Versor-
gung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden 
kommt insoweit eine beson-
dere Bedeutung zu. Sie erfor-
dert ein hohes Maß an fachli-
cher und vor allem auch hygi-
enischer Kompetenz. Dem-
nach sollen spezialisierte 
Leistungserbringer, die sich 
auf die Versorgung von chro-
nischen und schwer heilenden 
Wunden spezialisiert haben, 
diese Leistungen erbringen. 
Aufgrund der Erforderlichkeit 
von praktischen und theoreti-
schen Kenntnissen bei der 
Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden Wun-
den ist der Einsatz von spezi-
ell darauf qualifizierten Pflege-
fachkräften von besonderer 
Relevanz. 
Der Zielsetzung des Gesetz-
gebers, die Wundversorgung 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

134 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

von Patientinnen und Patien-
ten mit chronischen und 
schwer heilenden Wunden zu 
verbessern trägt der G-BA 
durch die vorliegende Ände-
rung der Richtlinie über die 
Verordnung von häuslicher 
Krankenpflege Rechnung. Die 
konkreten strukturellen Vorga-
ben zur Art und zum Umfang 
der Qualifikationsanforderun-
gen sowie zur sächlichen 
Ausstattung legen die Rah-
menempfehlungspartner nach 
§ 132a Absatz 1 SGB V sowie 
die Vertragspartner nach 
§ 132a Absatz 4 SGB V fest. 
Eine von dem Stellungnehmer 
geforderte Beibehaltung des 
Status quo (keine Regelung 
zu den Anforderungen an den 
Pflegedienst im Allgemeinen) 
würde dem gesetzlichen Auf-
trag aus Sicht des G-BA nicht 
gerecht werden und die Ver-
sorgung nicht verbessern. 

3.  AWO Die Ergänzungen werden befürwortet: Die drei Ergänzungen der 
Leistungsbeschreibung 

GKV-SV: Zielsetzung des Ge-
setzgebers ist die verbesserte 
Wundversorgung. Aus Sicht 

[Anmerkung: Im 
Zuge der Bera-
tung im UA VL 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

- PatV, KBV, DKG zusätzlich: An-
leitung zu Krankheits- und wund-
spezifischen Maßnahmen zur 
Wundheilung, insbesondere Dru-
ckentlastung und Bewegungsför-
derung 

- PatV, KBV zusätzlich: sowie 
krankheitsbezogene Lebensfüh-
rung 

- PatV, KBV, DKG zusätzlich: An-
leitung zum Umgang mit wund- 
und therapiebedingten Beein-
trächtigungen, insbesondere 
Schmerzen, Wundgeruch und 
Kompression 

Die Verortung mit einer eigenen Leis-
tungsnummer im Leistungsverzeichnis 
als Nr. 31b /Nr. 31c der PatV  
 

werden vom AWO Bun-
desverband im Rahmen 
einer umfassenden Ver-
sorgung von chronischen 
und schwer heilenden 
Wunden unterstützt. Diese 
Anleitungen und Beratun-
gen sind im Rahmen der 
Verhandlungen der Vergü-
tungen auf Landesebene 
angemessen zu berück-
sichtigen. 

des G-BA ist dies nur zu errei-
chen, wenn neben der verord-
nenden Ärztin oder dem ver-
ordnenden Arzt auch der spe-
zialisierte Pflegedienst die Pa-
tientin oder den Patienten in 
Bezug auf wundspezifische 
Maßnahmen zur Wundheilung 
sowie zum Umgang mit wund- 
und therapiebedingten Beein-
trächtigungen anleitet, da 
diese Maßnahmen vor allem 
durch den häufigen Kontakt 
erfolgreicher umzusetzen 
sind. 
Die Vermittlung von Fertigkei-
ten und Wissen im Rahmen 
der Anleitung erfolgt oftmals 
situationsabhängig und ist da-
her kein einmaliger Prozess. 
Daher sollte die Anleitung im 
Rahmen der pflegerischen 
Leistungserbringung bedarfs-
gerecht erfolgen. Vor diesem 
Hintergrund wäre es kontra-
produktiv, die Anleitung durch 
separate Spiegelpunkte mit 
der fachpflegerischen Versor-
gung als eigenständige ver-
ordnungsfähige Leistung auf 

am 10.07.2019 
wurde die Formu-
lierung zur Anlei-
tung angepasst.] 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

eine Ebene zu stellen. Dies 
könnte in der Praxis dazu füh-
ren, dass die „Versorgung ei-
ner chronischen und schwer 
heilenden Wunde“ in mehrere 
Teilleistungen untergliedert 
wird und eine zusammenhän-
gende Leistungserbringung 
nicht mehr erfolgt. 
Des Weiteren ist die Auf-
nahme von Anleitungsleistun-
gen als einzelne verordnungs-
fähige Leistungen kritisch zu 
sehen, da das den Eindruck 
suggeriert, als seien ver-
gleichbare Hinweise im Rah-
men der Anleitung kein Ge-
genstand der anderen Leis-
tungen des Leistungsver-
zeichnisses der häuslichen 
Krankenpflege. Auch bei an-
deren Leistungen (z.B. spezi-
elle Krankenbeobachtung, 
Symptomkontrolle bei Pallia-
tivpatientinnen oder Palliativ-
patienten) werden durch den 
Pflegedienst im Rahmen der 
fachgerechten Versorgung 
Hinweise zu förderlichen As-
pekten gegeben. Daher sollte 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

auf diese Ergänzung verzich-
tet werden. 
KBV, PatV: Zustimmende 
Kenntnisnahme 
DKG: Zielsetzung des Ge-
setzgebers ist die verbesserte 
Wundversorgung. Aus Sicht 
des G-BA ist dies nur zu errei-
chen, wenn neben der verord-
nenden Ärztin oder dem ver-
ordnenden Arzt auch der spe-
zialisierte Pflegedienst die Pa-
tientin oder den Patienten in 
Bezug auf wundspezifische 
Maßnahmen zur Wundheilung 
sowie zum Umgang mit wund- 
und therapiebedingten Beein-
trächtigungen anleitet, da 
diese Maßnahmen vor allem 
durch den häufigen Kontakt 
erfolgreicher umzusetzen 
sind. Die krankheitsbezogene 
Lebensführung ist dagegen 
eine längerfristige Interven-
tion, die vor allem die medizi-
nische Gesamtbetrachtung 
des Patientenzustandes und 
der Begleiterkrankungen er-
fordert und somit unter die 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

fachliche Kompetenz der Ärz-
tin oder des Arztes fällt. 

4.  bad e.V. Zu Nr. 31a des Leistungsverzeichnisses: 
Unter „Leistungsbeschreibung“ ist fol-
gender Passus zu streichen:  
„In Abstimmung mit der behandelnden 
Ärztin oder dem behandelnden Arzt …“ 

[Anmerkung GF: Dies gilt analog zu Zif-
fer 31b (PatV zusätzlich) des Leistungs-
katalogs] 

HKP-Leistungen sind ärzt-
lich delegierte Leistungen. 
Wenn ein professioneller 
Leistungserbringer die 
HKP-Leistung erbringt, 
dann geschieht dies immer 
auf Grundlage der ärztli-
chen Anordnung. Diese 
Anordnungskompetenz 
besteht nicht nur im Zeit-
punkt der Ausstellung der 
Verordnung, sondern auf-
grund des Delegationscha-
rakters während des ge-
samten Versorgungszeit-
raums. Die in diesem Zu-
sammenhang dezidiert ge-
regelten Kommunikations-
pflichten zwischen Pflege-
dienst und Arzt stellen dies 
in der Praxis sicher. 
Die zuvor ausgeführten 
Grundsätze gelten für alle 
HKP-Leistungen, nicht nur 
für Ziffer 31, 31a und 31b. 
Diese sollen jetzt jedoch 
die einzigen Ziffern im 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Siehe Auswertung zu 
akuten Wunden (Nr. 31), lfd. 
Nr.  3  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Leistungsverzeichnis wer-
den, die diese Verpflich-
tung explizit nochmals in 
der Leistungsbeschrei-
bung nennen, was unsys-
tematisch ist und fälschlich 
impliziert, dass die vorge-
nannten Pflichten für Ziffer 
31 ff. in einem höheren 
Maße gelten, als bei ande-
ren HKP-Leistungen. Die-
sen irrtümlichen Eindruck 
gilt es zu vermeiden.  
Sofern die o.g. durch den 
Wortlaut implizierte Be-
deutung nicht beabsichtigt 
sein sollte, muss dem 
Richtliniengeber vorgehal-
ten werden, dass es ge-
nau diese Art von „Forma-
lien“ sind, die Betroffenen 
in der Praxis bei der Ein-
holung von Genehmigun-
gen für HKP-Verordnun-
gen Probleme bereiten. 

5.  bad e.V. Zu Nr. 31a des Leistungsverzeichnisses:  
Unter „Bemerkung“ sind in Satz 4 die 
Ziele („Wundheilung“) zu ergänzen um 

Der Entwurf sieht vor, le-
diglich das primäre Ziel 
der Leistung nach Ziffer 
31a zu benennen. Auf-
grund der erheblichen 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 

Die Spalte Be-
merkung, Abs. 3, 
Satz 2 wird wie 
folgt ergänzt:  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

die Worte „Komplikationsvermeidung 
und Symptomlinderung“. 
[Anmerkung GF: Dies gilt analog zu Zif-
fer 31b (PatV zusätzlich) des Leistungs-
katalogs] 

praktischen Bedeutung der 
genannten sekundären 
Ziele für die betroffenen 
Versicherten sind diese 
ebenfalls mit aufzuführen. 

AG: Teilweise Annahme des 
Vorschlages: Die Vermeidung 
einer Verschlimmerung ist als 
Ziel bereits genannt. Eine 
chronische Wunde impliziert, 
dass Komplikationen vorlie-
gen (die chronische Wunde 
als Komplikation der vorlie-
genden Erkrankung). Die For-
mulierung „Komplikationsver-
meidung“ dient nicht der Klar-
stellung, weshalb der G-BA 
der Ergänzung nicht zu-
stimmt. 
Zustimmende Kenntnisnahme 
zur Aufnahme der Formulie-
rung „Symptomlinderung“, so 
dass der Satz lautet: „Ziel 
kann auch die Vermeidung ei-
ner Verschlimmerung sowie 
eine Symptomlinderung sein, 
wenn …“ 
 

„Ziel kann auch 
die Vermeidung 
einer Verschlim-
merung sowie 
eine Symptom-
linderung sein…“ 

6.  bad e.V. Zu Nr. 31a des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  
„Die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden nach dieser 

Die Regelung verstößt ge-
gen die Systematik der 
HKP-Richtlinien:  
 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Nummer soll von einem Leistungserbrin-
ger, der sich auf die Versorgung von 
chronischen und schwer heilenden 
Wunden spezialisiert hat, erfolgen. 
Um einen spezialisierten Leistungser-
bringer handelt es sich, wenn dieser u.a. 
besonders qualifizierte Pflegefachkräfte 
zur Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden vorhält (bei-
spielsweise Pflegefachkräfte mit einer 
besonderen Zusatzqualifikation zur 
Wundversorgung).“ 
 
 
 
[Anmerkung GF: Dies gilt analog zu Zif-
fer 31b (PatV zusätzlich) des Leistungs-
katalogs] 

Letztere dienen dem 
Zweck, die Rechte und 
Pflichten der verordnen-
den Ärztinnen und Ärzte 
zu regeln bei der Ausstel-
lung von Verordnungen 
häuslicher Krankenpflege 
(vgl. u.a. Vortext zu § 1 
der HKP-Richtlinien).  
Im Gegensatz hierzu wer-
den die (Dokumentations-) 
Verpflichtungen von Pfle-
gediensten in deren Ver-
trägen zu den gesetzlichen 
Krankenkassen – hier: im 
jeweiligen Rahmenvertrag 
nach § 132a SGB V - und 
nicht in der HKP-Richtlinie 
geregelt. Gleichzeitig ga-
rantiert der Rahmenver-
trag nach § 132a SGB V 
den vertragsschließenden 
Pflegeeinrichtungen, dass 
sie die Versicherten ihrer 
Vertragspartner mit den 
Leistungen der HKP ver-
sorgen darf. Die HKP-
Richtlinien sollten es ver-
meiden, gegensätzliche 
Regelungen zu schaffen.  

AG: Siehe Auswertung zu 
akuten Wunden (Nr. 31) und 
siehe lfd. Nr.  8 und lfd. Nr. 2 
chronische Wunden. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Die Trennung der o.g. Re-
gelungsbereiche ist im Üb-
rigen nicht nur dogmati-
scher Natur, sondern hat 
praktische Gründe: Anders 
als die Rahmenvereinba-
rungen nach § 132a SGB 
V sehen die HKP-Richtli-
nien für ihre Verbindlich-
keit keine Vereinbarung 
mit den Leistungserbrin-
gern voraus. Der § 132a 
SGB V sieht hingegen 
eine solche vor, damit die 
berechtigten Belange der 
Leistungserbringer in an-
gemessenem Maße be-
rücksichtigt werden. Eine 
Regelung in den HKP-
Richtlinien zur (Nicht-) Zu-
lassung von Pflegediens-
ten zur Versorgung chroni-
scher Wunden würde inso-
fern eine unzulässige Um-
gehung dieses Schutzme-
chanismus darstellen.  
Gleichzeitig ist darauf hin-
zuweisen, dass das freie 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wahlrecht von Versicher-
ten, ihren Pflegedienst frei 
zu wählen, nicht einzu-
schränken ist. Dies ist zum 
einen der Fall, um die 
grundrechtlich geschützten 
Belange der Versicherten 
zu beachten, zum anderen 
aber auch, um die keine 
„Versorgungsengpässe“ in 
der Praxis dadurch zu pro-
vozieren, dass die Nach-
frage der Versicherten 
nach der Leistung in der 
Praxis höher ist, als das 
Angebot von zu wenigen – 
unter dem Pflegefachkräf-
temangel zunehmend lei-
denden - spezialisierten 
Pflegeeinrichtungen. In 
diesem Zusammenhang 
ist ferner auf die Vielzahl 
an guter Arbeit nicht spezi-
alisierter Pflegedienste in 
der Wundversorgung hin-
zuweisen. 

7.  bad. e.V. Zu Nr. 31a des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  

Es ist rechtlich unzulässig, 
die Wundversorgung nach 
Ziffer 31a auf spezialisierte 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

144 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

„Damit die verordneten Maßnahmen der 
Wundversorgung durch den spezialisier-
ten Leistungserbringer [PatV: Pflege-
dienst] zuverlässig durchgeführt werden 
können, müssen außerdem geeignete 
Voraussetzungen vorliegen. (z. B. ge-
eignete hygienische Bedingungen, en-
ger Austausch mit Ärztinnen und Ärz-
ten). Sind neben der Wundversorgung 
weitere pflegerische Maßnahmen erfor-
derlich, die durch andere Pflegedienste 
erbracht werden, sind ein enger Infor-
mationsaustausch und Abstimmungen 
der beteiligten Leistungserbringer unter-
einander unter Einbeziehung der verord-
nenden Ärztin oder des verordnenden 
Arztes sicherzustellen. 
 
[Anmerkung GF: Dies gilt analog zu Zif-
fer 31b (PatV zusätzlich) des Leistungs-
katalogs] 

Pflegedienste zu be-
schränken bzw. den recht-
lichen Anspruch des Versi-
cherten auszuschließen, 
sofern sein Pflegedienst 
keine Spezialisierung auf-
weist.  
Dies widerspricht insbe-
sondere regelmäßig auch 
den Vereinbarungen nach 
§ 132a SGB V, die den 
Pflegediensten auch ohne 
Spezialisierung das Recht 
der Leistungserbringung 
einräumen.  
Auf das grundgesetzlich 
geschützte Recht der Ver-
sicherten, ihren Pflege-
dienst frei wählen zu dür-
fen, wird ergänzend aus-
drücklich hingewiesen.  
Der gesetzliche Anspruch 
auf HKP-Leistungen be-
steht zudem auch dann, 
wenn der betroffene Versi-
cherte in seinem häusli-
chen Umfeld keine optima-
len (z.B. hygienischen) Be-

AG: Zu Qualifikation der Leis-
tungserbringer:  
Siehe lfd. Nr. 2  
Im Rahmen des Leistungska-
talogs der gesetzlichen Kran-
kenversicherung besteht unter 
Berücksichtigung der definier-
ten Leistungsvoraussetzung 
ein Wahlrecht nur innerhalb 
der für die jeweilige Leistung 
zugelassenen Leistungser-
bringer. Dieses Prinzip wird 
hier nicht aufgegeben.   
 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

145 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

dingungen für einen idea-
len Wundheilungsverlauf 
vorhält. Das durch das 
Grundrecht geschützte all-
gemeine Persönlichkeits-
recht (vgl. Artikel 2 Absatz 
1 GG) geht der Regelung 
des Entwurfstextes inso-
fern vor.  
Eine Aushöhlung dieser 
Rechtslage durch eine Re-
gelung der HKP-Richtli-
nien steht im Widerspruch 
zu der höherrangigen (ge-
setzlichen) Vorschrift des 
§ 37 SGB V und der stän-
digen BSG-Rechtspre-
chung, die einen Rechts-
anspruch der Versicherten 
auf medizinisch notwen-
dige HKP-Leistungen ga-
rantiert, unabhängig da-
von, wie optimal das häus-
liche Umfeld für den Erfolg 
der verordneten Maß-
nahme ist. Auf die stän-
dige BSG-Rechtspre-
chung, die die Einschrän-
kung des o.g. gesetzlichen 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Anspruchs durch Regelun-
gen der HKP-Richtlinien 
als unzulässig erklärt hat, 
wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hin-
gewiesen.   
Die Einführung des § 37 
Absatz 7 SGB V, mit dem 
der Gesetzgeber die Ver-
sorgung von chronischen 
und schwer heilenden 
Wunden durch speziali-
sierte Einrichtungen gere-
gelt hat, rechtfertigt keine 
andere Beurteilung. Denn 
der Gesetzgeber hat in § 
37 Absatz 7 Satz 2 SGB V 
ausdrücklich geregelt, 
dass die Versorgung durch 
spezialisierte Einrichtun-
gen erfolgen „kann“, dies 
also nur eine Option des 
Versicherten ist. Die 
Rechtfertigung des Aus-
schlusses anderer Leis-
tungserbringer würde dem 
widersprechen. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

8.  bad e.V. Zu Nr. 31a des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  
„Vor der Folgeverordnung hat die Ärztin 
oder der Arzt ggf. das Lagerungsproto-
koll oder den Bewegungsplan (Nr. 12) 
sowie die Wunddokumentation, ggf. die 
Fotodokumentation und weitere Informa-
tionen aus der Pflegedokumentation 
auszuwerten und prognostisch einzu-
schätzen, ob die Therapie erfolgreich ist, 
ggf. angepasst werden muss und unter 
ambulanten Bedingungen zum Ziel füh-
ren kann.“ 
 
[Anmerkung GF: Dies gilt analog zu Zif-
fer 31b (PatV zusätzlich) des Leistungs-
katalogs] 

Die Bezugnahme auf be-
stimmte Dokumentations-
bestandteile impliziert 
fälschlich, dass bei Nicht-
vorliegen solcher Doku-
mentationsbestandteile 
bzw. bei Defiziten in der 
Dokumentation die ärztli-
che Verordnung nicht aus-
zustellen ist. Dies steht je-
doch im Widerspruch zu 
der höherrangigen (ge-
setzlichen) Vorschrift des 
§ 37 SGB V und der stän-
digen BSG-Rechtspre-
chung, die einen Rechts-
anspruch der Versicherten 
auf medizinisch notwen-
dige HKP-Leistungen ga-
rantiert, unabhängig da-
von, wie die ihn betref-
fende Versorgung doku-
mentiert ist. Auf die stän-
dige BSG-Rechtspre-
chung, die die Einschrän-
kung des o.g. gesetzlichen 
Anspruchs durch Regelun-
gen der HKP-Richtlinien 
als unzulässig erklärt hat, 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 12 akute 
Wunden 
Die Argumentation des Stel-
lungnehmers kann nicht nach-
vollzogen werden. Der An-
spruch auf HKP-Leistungen 
besteht unabhängig von der 
Dokumentation. 
Bereits in der bisher gültigen 
Fassung der HKP-RL ist unter 
Nr. 12 Dekubitusbehandlung 
folgendes geregelt: „Vor der 
Folgeverordnung hat die Ärz-
tin oder der Arzt das Pflege-
protokoll auszuwerten und 
prognostisch einzuschätzen, 
ob die Dekubitustherapie un-
ter ambulanten Bedingungen 
zum Ziel führen kann. In der 
nun vorliegenden Fassung 
der HKP-Richtlinie wurde die 
Formulierung in Bezug auf die 
Versorgung chronischer und 
schwer heilender Wunden an-
gepasst. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hin-
gewiesen. Sofern die o.g. 
durch den Wortlaut impli-
zierte Bedeutung nicht be-
absichtigt sein sollte, muss 
dem Richtliniengeber vor-
gehalten werden, dass es 
genau diese Art von „For-
malien“ sind, die Betroffe-
nen in der Praxis bei der 
Einholung von Genehmi-
gungen für HKP-Verord-
nungen Probleme berei-
ten. 
Darüber hinaus gilt: Vor je-
der Verordnung muss sich 
die behandelnde Ärztin 
bzw. der behandelnde Arzt 
persönlich von der medizi-
nischen Notwendigkeit der 
verordneten Maßnahme 
überzeugen. Dies ergibt 
sich bereits aus § 37 SGB 
V. Dies ist aber auch in 
den HKP-Richtlinien aus-
drücklich in § 3 Absatz 1 
Satz 1 geregelt und gilt für 
jede HKP-Verordnung. Ei-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

ner nochmaligen Auffüh-
rung dieser Pflicht bedarf 
es nicht. Im Gegenteil: Die 
gesonderte Ausführung 
unter den Bemerkungen in 
Ziffer 31 impliziert fälsch-
lich, dass die o.g. Pflicht 
bei Wundversorgung einer 
akuten Wunde in einem 
höheren Maße gilt, als bei 
anderen HKP-Leistungen. 
Dies ist jedoch nicht der 
Fall.  
Im Übrigen ist es vorrangig 
wichtig, dass Ärztinnen 
und Ärzte zu einer fachlich 
fundierten Einschätzung 
der zu verordnenden HKP-
Leistungen kommen, und 
nicht so sehr, wie sie zu 
dieser Einschätzung ge-
langen. Es sollte deshalb 
unterlassen werden, zu-
sätzliche Formalien zu re-
geln, die Ärztinnen und 
Ärzte in der Art und Weise 
der Erlangung ihrer fachli-
chen Einschätzung ein-
schränken, zumal dies das 
Genehmigungsverfahren 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

für medizinisch notwen-
dige HKP-Leistungen, auf 
die ein Rechtsanspruch 
besteht, unnötig er-
schwert.  
Die Regelung zur Ein-
schätzung, ob eine Leis-
tung unter ambulanten Be-
dingungen erfolgsverspre-
chend ist, könnte vor dem 
Hintergrund übernommen 
werden, dass dieser As-
pekt im Falle eines neu 
geregelten Leistungsan-
spruchs auf eine Versor-
gung außerhalb der Häus-
lichkeit relevant wird.  
Wobei auch in diesem Zu-
sammenhang angemerkt 
werden muss, dass es der 
Ausstellung einer HKP-
Verordnung bereits imma-
nent ist, dass die verord-
nende Ärztin bzw. der ver-
ordnende Arzt die ambu-
lante Leistungserbringung 
nicht nur für möglich, son-
dern sogar für geboten 
hält. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

9.  bad e.V. Zu Nr. 31a des Leistungsverzeichnisses:  
In den Bemerkungen ist folgender Pas-
sus zu streichen:  
„Durch den Leistungserbringer [PatV: 
Pflegedienst] ist eine Wunddokumenta-
tion (z.B. Wundart, Gewebeart, Länge, 
Breite und Tiefe der Wunde, Wundta-
schen, Exsudat, Geruch, Wundrand, 
Wundumgebung, Schmerzen, Entzün-
dungszeichen) und ggf. zusätzlich eine 
Fotodokumentation zu führen. Insbeson-
dere bei neu auftretenden Entzündungs-
zeichen, Schmerzen oder Verschlechte-
rungen des Wundzustandes ist umge-
hend die Ärztin oder der Arzt zu infor-
mieren.“ 
 
[Anmerkung GF: Dies gilt analog zu Zif-
fer 31b (PatV zusätzlich) des Leistungs-
katalogs] 

Die Regelung verstößt ge-
gen die Systematik der 
HKP-Richtlinien:  
 
Letztere dienen dem 
Zweck, die Rechte und 
Pflichten der verordnen-
den Ärztinnen und Ärzte 
zu regeln bei der Ausstel-
lung von Verordnungen 
häuslicher Krankenpflege 
(vgl. u.a. Vortext zu § 1 
der HKP-Richtlinien).  
 
Im Gegensatz hierzu wer-
den die (Dokumentations-) 
Verpflichtungen von Pfle-
gediensten in deren Ver-
trägen zu den gesetzlichen 
Krankenkassen – hier: im 
jeweiligen Rahmenvertrag 
nach § 132a SGB V - und 
nicht in der HKP-Richtlinie 
geregelt.  
 
Die Trennung der o.g. Re-
gelungsbereiche ist nicht 
nur dogmatischer Natur, 
sondern hat praktische 
Gründe: Anders als die 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Siehe Auswertung zu 
akuten Wunden (Nr. 31), lfd. 
Nr. 6  
Die Pflegedokumentation ver-
folgt hier nicht das Ziel der 
Festlegungen nach § 132a 
SGB V (insbes. Abs. 1 Nr. 1 o-
der Nr. 3), sondern dient der 
Sicherung des Ziels der ärztli-
chen Behandlung im Sinne 
von § 37 Abs. 2 SGB V. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Rahmenvereinbarungen 
nach § 132a SGB V sehen 
die HKP-Richtlinien für 
ihre Verbindlichkeit keine 
Vereinbarung mit den 
Leistungserbringern vo-
raus. Der § 132a SGB V 
sieht hingegen eine solche 
vor, damit die berechtigten 
Belange der Leistungser-
bringer in angemessenem 
Maße berücksichtigt wer-
den. Eine Regelung der 
(Dokumentations-) Pflich-
ten von Pflegediensten 
würde insofern eine unzu-
lässige Umgehung dieses 
Schutzmechanismus dar-
stellen.  
 
Ferner impliziert der Wort-
laut des Entwurfs an die-
ser Stelle fälschlich, dass 
bei Nichtvorliegen be-
stimmter Dokumentations-
bestandteile die ärztliche 
Verordnung nicht auszu-
stellen ist. Dies steht je-
doch im Widerspruch zu 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

der höherrangigen (ge-
setzlichen) Vorschrift des 
§ 37 SGB V und der stän-
digen BSG-Rechtspre-
chung, die einen Rechts-
anspruch der Versicherten 
auf medizinisch notwen-
dige HKP-Leistungen ga-
rantiert, unabhängig da-
von, wie die ihn betref-
fende Versorgung doku-
mentiert ist. Auf die stän-
dige BSG-Rechtspre-
chung, die die Einschrän-
kung des o.g. gesetzlichen 
Anspruchs durch Regelun-
gen der HKP-Richtlinien 
als unzulässig erklärt hat, 
wird in diesem Zusam-
menhang ausdrücklich hin-
gewiesen.  
 
Sofern die o.g. durch den 
Wortlaut implizierte Be-
deutung nicht beabsichtigt 
sein sollte, muss dem 
Richtliniengeber vorgehal-
ten werden, dass es ge-
nau diese Art von „Forma-
lien“ sind, die Betroffenen 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

in der Praxis bei der Ein-
holung von Genehmigun-
gen für HKP-Verordnun-
gen Probleme bereiten.  
 
Hinzu kommt, dass die 
nochmalige Aufführung 
der Kommunikationspflich-
ten im Leistungsverzeich-
nis fälschlich implizieren, 
die Kommunikation zwi-
schen Pflegedienst und 
Ärztin bzw. Arzt sei eine 
Voraussetzung für die 
Ausstellung der Verord-
nung. Gemäß § 37 SGB V 
und der dazugehörigen 
ständigen BSG-Rechtspre-
chung besteht der An-
spruch unabhängig hier-
von. 

10.  bpa Nr. 31a 
Wundversorgung einer chronischen 
und schwer heilbaren Wunde 
Bemerkungen 
Die Leistung ist verordnungsfähig, wenn 
eine behandlungsbedürftige chronische 
Wunde vorliegt, bei der ein Wundver-
band indiziert ist 

Hier gilt das unter Nr. 31 
Ausgeführte entspre-
chend. An dieser Stelle 
fehlt ebenso eine zur Ab-
grenzung geeignete Defi-
nition der Versorgungs-
form „Wundversorgung ei-
ner chronischen und 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr.31a: 
AG: Siehe Abschnitt zu Leis-
tungsverzeichnis Nr. 31 Lfd. 7 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

schwer heilenden Wun-
den“. 

11.  bpa Nr. 31a 
Wundversorgung einer chronischen 
und schwer heilbaren Wunde 
Bemerkungen 
[…] Die Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden Wunden nach 
dieser Nummer soll von einem Leis-
tungserbringer, der sich auf die Versor-
gung von chronischen und schwer hei-
lenden Wunden spezialisiert hat, erfol-
gen.[…] 

Die hier vorgenommene 
Formulierung ist ein Ein-
griff in die Berufsausübung 
und eine Erweiterung der 
bestehenden Vorbe-
haltstätigkeiten nach dem 
Pflegeberufegesetz ver-
bunden mit einer Rege-
lung zu Lasten Dritter. Die 
Regelung zur Zulassung 
von Leistungserbringern in 
der häuslichen Kranken-
pflege ist abschließend 
und differenziert nicht zwi-
schen spezialisierten 
Diensten und allgemeinen. 
Für die Umschreibung 
„spezialisiert“ gibt es zu-
dem keine Legaldefinition. 
Pflegekräfte erwerben in 
ihrer Ausbildung und der 
täglichen beruflichen Pra-
xis umfangreiche Kennt-
nisse zur Wundversor-
gung.  
Eine derartige Verpflich-
tung könnte zudem dazu 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 und 7 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

führen, dass Leistungen 
aus einer Hand für einen 
Patienten, der mehrere 
Leistungen eines Pflege-
dienstes in Anspruch 
nimmt, unter Umständen 
nicht mehr möglich wären. 
Die Koordination zwischen 
verschiedenen Pflege-
diensten/Leistungserbrin-
gern bedeutet jedoch nicht 
nur erhebliche bürokrati-
sche Pflichten für diese, 
sondern geht auch mit ei-
ner großen Belastung für 
die Patienten einher. Dar-
über hinaus ist die Verfüg-
barkeit entsprechend spe-
zialisierter Leistungserbrin-
ger mit freien Versor-
gungskapazitäten nicht in 
allen Regionen gewähr-
leistet. 

12.  bpa Nr. 31a  
Wundversorgung einer chronischen 
und schwer heilbaren Wunde 
Bemerkungen 

Das Erfordernis eines en-
gen Informationsaus-
tauschs und enger Abstim-
mungen aller an der Ver-
sorgung beteiligter Leis-

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31a: 
AG: Eine Abstimmung und 
Koordination bei mehreren an 
der Versorgung Beteiligten ist 
notwendig. Dabei haben sich 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

[…] Sind neben der Wundversorgung 
weitere pflegerische Maßnahmen erfor-
derlich, die durch andere Pflegedienste 
erbracht werden, sind ein enger Infor-
mationsaustausch und Abstimmungen 
der beteiligten Leistungserbringer unter-
einander unter Einbeziehung der verord-
nenden Ärztin oder des verordnenden 
Arztes sicherzustellen. […] 

tungserbringer bedarf ei-
ner strukturierten Koordi-
nation. Hier bleibt völlig of-
fen, von wem diese auszu-
gehen hat. Es bedarf einer 
Klarstellung, wer diese zu-
sätzliche Leistung sicher-
zustellen hat und wie ggf. 
diese neue Leistung aus-
gehend vom Aufwand ab-
gebildet werden soll. Zu-
dem wird hier eine Rege-
lung zu Lasten von Pflege-
diensten formuliert, die an 
der Wundversorgung aus-
drücklich nicht beteiligt 
werden sollen. Diesen 
Diensten liegt keine Ver-
ordnung zur Erbringung 
der Leistung häusliche 
Krankenpflege vor. Eine 
ggf. wünschenswerte Be-
teiligung, kann mangels 
Leistungsvereinbarung 
nicht eingefordert werden 

die beteiligten Leistungser-
bringer untereinander abzu-
stimmen. Die Vertragspartner 
können entsprechende ver-
tragliche Regelungen prüfen. 

13.  bpa Nr. 31b [PATV] 
Wundversorgung einer chronischen 
und schwer heilenden Wunde durch 
eine spezialisierte Einrichtung  

Hier gelten die Ausführun-
gen unter Nr. 31a entspre-
chend.  
 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31b 
(PatV): 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Bemerkungen 
[…] Um eine spezialisierte Einrichtung 
handelt es sich, wenn diese u.a. beson-
ders qualifizierte Pflegefachkräfte zur 
Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden vorhält (bei-
spielsweise Pflege-fachkräfte mit einer 
besonderen Zusatzqualifikation zur 
Wundversorgung […] 
 
[…] Sind neben der Wundversorgung 
weitere pflegerische Maßnahmen erfor-
derlich, die durch andere Pflegedienste 
erbracht werden, sind ein enger Infor-
mationsaustausch und Abstimmungen 
der beteiligten Leistungserbringer unter-
einander unter Einbeziehung der verord-
nenden Ärztin oder des verordnenden 
Arztes sicherzustellen. […] 

14.  Caritas Leistungsverzeichnis Nr. 31a 
„Wundversorgung einer“ chronischen 
und schwer heilenden Wunde“ 
Hinsichtlich der Überschrift spricht sich 
der Deutsche Caritasverband für die Va-
riante von DKG, KBV und GKV-SV aus. 
Eine Unterteilung der Wundversorgung 
wie sie von PatV in 31a „Wundversor-
gung einer“ chronischen und schwer 

Eine Unterteilung wie von 
der PatV vorgeschlagen ist 
aus unsere Sicht nicht er-
forderlich, da die Anforde-
rungen an die Wundver-
sorgung dem Grunde nach 
identisch sind und eine 
solche Differenzierung 
deshalb missverständlich 
ist. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Zur Überschrift: siehe lfd. 
Nr. 1 
Zur Qualifikation der Leis-
tungserbringer: siehe lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

heilenden Wunde durch einen speziali-
sierten Pflegedienst“ und 31b „Wundver-
sorgung einer“ chronischen und schwer 
heilenden Wunde durch eine speziali-
sierte Einrichtung“ wird von uns abge-
lehnt. 

 
 

15.  Caritas Absatz 6 „Bemerkungen“ ist zu strei-
chen. 
Die Ergänzungen der Leistungsbe-
schreibung werden befürwortet: 
- PatV, KBV, DKG zusätzlich: Anlei-

tung zu Krankheits- und wundspezifi-
schen Maßnahmen zur Wundhei-
lung, insbesondere Druckentlastung 
und Bewegungsförderung 

- PatV, KBV zusätzlich: sowie krank-
heitsbezogene Lebensführung 

PatV, KBV, DKG zusätzlich: Anleitung 
zum Umgang mit wund- und therapiebe-
dingten Beeinträchtigungen, insbeson-
dere Schmerzen, Wundgeruch und 
Kompression 

Absatz 6 beinhaltet die 
Festlegung einer Qualifika-
tionsanforderung i. S. ei-
ner Zusatzqualifikation. 
Die Eignung der Leis-
tungserbringer ist jedoch 
gem. §132a SGB V in den 
Bundesrahmenempfehlun-
gen zur Häuslichen Kran-
kenpflege zu regeln und 
nicht in der vorliegenden 
Richtlinie. 
Diese drei Ergänzungen 
der Leistungsbeschrei-
bung werden vom Deut-
schen Caritasverband als 
notwendige Maßnahmen 
im Rahmen einer umfas-
senden Versorgung von 
chronischen und schwer 
heilenden Wunden unter-
stützt. Wir möchten aller-
dings darauf hinweisen, 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a Absatz 6, Streichung: 
AG: Zur Anleitung: siehe lfd. 
Nr. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

dass Anleitungen und Be-
ratungen im Rahmen der 
Verhandlungen der Vergü-
tungen auf Landesebene 
angemessen zu berück-
sichtigen bzw. zu refinan-
zieren sind. 

16.  DBfK Nr. 31a Der DBfK schließt sich den Aus-
führungen der DKG, KBV, GKV-SV an. 
Eine Unterteilung der Nr. 31 in a) spezi-
alisierten Pflegedienst und b) speziali-
sierte Einrichtung wird abgelehnt. 
Grundsätzliche Anmerkungen zu der 
Anforderung „Spezialisierter Leistungs-
erbringer“ 

Nach wie vor liegt die allei-
nige Verantwortung für die 
Art und Weise und die 
Häufigkeit der Wundbe-
handlung, die Beurteilung 
der Wundheilung und die 
Anpassung der Wundver-
sorgung beim verordnen-
den Arzt/bei der verord-
nenden Ärztin. Pflegefach-
personen können einzig im 
Rahmen ihrer Remonstra-
tionspflicht die Durchfüh-
rung einer ärztlichen An-
ordnung verweigern. In der 
Ausbildung zur Pflegefach-
person findet sich in jedem 
Curriculum das Thema 
„Wunden einschätzen und 
versorgen“ oder eine ähnli-
che Formulierung wieder. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31a: 
AG: Zur Delegation: siehe 
Auswertung zu akuten Wun-
den (Nr. 31), lfd. Nr. 3, 
 
 
 
AG: Zur Qualifikation der 
Leistungserbringer: siehe lfd. 
Nr. 2.  
Zur Klarstellung: Die Versor-
gung kann nicht durch ein 
Wundzentrum verordnet wer-
den sondern nur durch Ver-
tragsärzte/Vertragsärztinnen.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Jede examinierte Pflege-
fachperson ist durch ihre 
Ausbildung in der Lage, 
eine ärztliche Anord-
nung/Verordnung zur 
Wundversorgung fach- 
und sachkundig auszufüh-
ren, zu dokumentieren und 
relevante Veränderungen 
an die Ärztin/den Arzt wei-
terzuleiten. Die Forderung 
die Versorgung chroni-
scher schwer heilender 
Wunden ausschließlich an 
spezialisierte Leistungser-
bringer zu übertragen se-
hen wir kritisch. Solange 
Pflegefachpersonen nur 
die Durchführungsverant-
wortung und kein Mitspra-
cherecht bei der Anord-
nung haben, stehen wir 
der Forderung, die Leis-
tungserbringung aus-
schließlich durch beson-
ders qualifizierte Wundex-
perten zu erbringen, ab-
lehnend gegenüber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG: Zur Vergütung bei beson-
derer Qualifikation: 
Die Vertragspartner nach 
§ 132a Abs. 4 SGB V können 
entsprechende Regelungen 
beraten.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Auch wenn die Versor-
gung anstelle der behan-
delnden Ärztin/ des behan-
delnden Arztes durch ein 
Wundzentrum gesteuert 
wird, kann die Wundver-
sorgung von einem Pflege-
dienst mit einem entspre-
chenden Versorgungsver-
trag sach- und fachkundig 
erbracht werden. 
Analog des Expertenstan-
dards „Pflege von Men-
schen mit chronischen 
Wunden“, sehen wir es als 
sinnvoll an, wenn dem 
Pflegedienst eine pflegeri-
sche Fachexpertin/ ein 
pflegerischer Fachexperte 
zur Verfügung steht – al-
lerdings unter dem Vorbe-
halt, dass sowohl die Wei-
terbildung als auch der 
Einsatz entsprechend refi-
nanziert werden. 

17.  DBfK Nr. 31a Anleitung zu Krankheits- und 
wundspezifischen Maßnahmen 
Der DBfK schließt sich den Ausführun-
gen der PatV, KBV, DKG an, sofern die 

Analog des Expertenstan-
dards „Pflege von Men-
schen mit chronischen 
Wunden“, sehen wir die 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31b 
(PatV): 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Leistung Bestandteil der Vergütungsver-
einbarungen der Länder wird. 

Anleitung zu Krankheits- 
und wundspezifischen 
Maßnahmen von Patien-
ten/Angehörigen/ Bezugs-
personen als notwendig 
und sinnvoll an – aller-
dings unter dem Vorbe-
halt, dass die Leistung ent-
sprechend refinanziert 
wird. 

18.  DBfK Nr. 31a krankheitsbezogene Lebensfüh-
rung 
Der DBfK schließt sich den Ausführun-
gen der PatV, KBV an, sofern die Leis-
tung Bestandteil der Vergütungsverein-
barungen der Länder wird. 

Analog des Expertenstan-
dards „Pflege von Men-
schen mit chronischen 
Wunden“, sehen wir die 
Anleitung zu einer krank-
heitsbezogenen Lebens-
führung als notwendig und 
sinnvoll an – allerdings un-
ter dem Vorbehalt, dass 
die Leistung entsprechend 
refinanziert wird. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31b 
(PatV): 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 

 

19.  DBfK Nr. 31a Anleitung zum Umgang mit 
wund- und therapiebedingten Beein-
trächtigungen, insbesondere Schmer-
zen, Wundgeruch und Kompression. 
Der DBfK schließt sich den Ausführun-
gen der PatV, KBV, DKG an, sofern die 
Leistung Bestandteil der Vergütungsver-
einbarungen der Länder wird. 

Analog des Expertenstan-
dards „Pflege von Men-
schen mit chronischen 
Wunden“, sehen wir die 
Anleitung zum Umgang 
mit wund- und therapiebe-
dingten Beeinträchtigun-
gen, insbesondere 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31b 
(PatV): 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

164 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Schmerzen, Wundgeruch 
und Kompression als not-
wendig und sinnvoll an – 
allerdings unter dem Vor-
behalt, dass die Leistung 
entsprechend refinanziert 
wird. 

20.  DBfK Nr. 31a ggf. zusätzliche Führung einer 
Fotodokumentation 
Der DBfK spricht sich dafür aus, diesen 
Passus zu streichen. 

Der genaue Nutzen einer 
Fotodokumentation ist auf-
grund der großen Fehler-
anfälligkeit bei der Erstel-
lung der Fotos fraglich 
bzw. nur als zusätzliche 
Information zu sehen. Im 
Expertenstandard „Pflege 
von Menschen mit chroni-
schen Wunden“ wird im 
Prozesskriterium 1b klar 
formuliert, dass die schrift-
liche Dokumentation ver-
bindlich ist und Fotografien 
nur zur Unterstützung der 
Dokumentation eingesetzt 
werden sollten, strikt stan-
dardisiert erstellt werden 
müssen und eine Einwilli-
gung der Patientin/des Pa-
tienten vorliegen muss. 
Um Irritation bei der Leis-

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte Nr. 31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

tungsbewilligung auszu-
schließen, ist aus unserer 
Sicht die Fotodokumenta-
tion in der Leistungsbe-
schreibung zu streichen. 

21.  DBfK Nr. 31a Verordnungszeitraum 
Der DBfK sieht es als notwendig an in 
Fällen, in denen eine Wundheilung be-
reits im Vorfeld als sehr langwierig ein-
geschätzt wird bzw. ausgeschlossen 
wird, von einer Beschränkung des Ver-
ordnungszeitraums auf vier Wochen ab-
zusehen und eine Langzeitverordnung 
auszustellen. 

Im Sinne des Bürokratie-
abbaus sollte die Möglich-
keit, eine Langzeitverord-
nung auszustellen, ge-
schaffen werden. 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in Nr. 
31a: 
AG: Die Regelung des G-BA, 
dass Verordnungen jeweils 
bis zu vier Wochen ausge-
stellt werden sollen, sollen si-
cherstellen, dass die verord-
nende Ärztin oder der verord-
nende Arzt den Heilungsfort-
schritt der Wunde regelmäßig 
überprüfen und ggf. Anpas-
sungen der Verordnung vor-
nehmen kann. Ergänzend ist 
darauf hinzuweisen, dass 
ausweislich der Vorbemerkun-
gen zum Leistungsverzeichnis 
der HKP-RL Aussagen zur 
Dauer der Verordnung und 
zur Häufigkeit der Verrichtun-
gen Empfehlungen für den 
Regelfall sind, von denen in 
begründeten Fällen abgewi-
chen werden kann. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 

22.  Diakonie Leistungsverzeichnis Nr. 31a 
Leistungsbeschreibung  
Hier sprechen wir uns für die Leistungs-
beschreibung  
„Wundversorgung einer chronischen 
und schwer heilenden Wunde“ aus. 
 

Hinsichtlich der Überschrift 
spricht sich die Diakonie 
Deutschland für die Vari-
ante von DKG, KBV und 
GKV-SV aus.  
Die Unterteilung der 
Wundversorgung wie sie 
von Seiten der Patienten-
vertretung vorgeschlagen 
wird in Nr. 31a „Wundver-
sorgung einer chronischen 
und schwer heilenden 
Wunde durch einen spezi-
alisierten Pflegedienst“ 
und Nr. 31b „Wundversor-
gung einer“ chronischen 
und schwer heilenden 
Wunde durch eine spezia-
lisierte Einrichtung“ wird 
abgelehnt. 

Änderungsvorschlag zur 
Leistungsbeschreibung in 
Nr. 31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

23.  Diakonie Die folgenden Ergänzungen werden be-
fürwortet: 
- PatV, KBV, DKG zusätzlich:“ Anlei-

tung zu Krankheits- und wundspezifi-
schen Maßnahmen zur Wundhei-
lung, insbesondere Druckentlastung 
und Bewegungsförderung“ 

- PatV, KBV, DKG zusätzlich: „Anlei-
tung zum Umgang mit wund- und 
therapiebedingten Beeinträchtigun-
gen, insbesondere Schmerzen, 
Wundgeruch und Kompression“ 

 
 

Die zwei Ergänzungen der 
Leistungsbeschreibung 
werden vom der Diakonie 
Deutschland im Rahmen 
einer umfassenden Ver-
sorgung von chronischen 
und schwer heilenden 
Wunden unterstützt. Diese 
Anleitungen und Beratun-
gen sind im Rahmen der 
Verhandlungen der Vergü-
tungen auf Landesebene 
bzw. in Vereinbarungen 
nach § 132a Absatz 4 
SGB V angemessen zu 
berücksichtigen. Des Wei-
teren gehen wir davon 
aus, dass die neue Leis-
tung Nr. 31a. neu in den 
Vereinbarungen nach § 
132a Absatz 4 SGB V ein-
schließlich der Vergü-
tungsvereinbarungen ab-
gebildet werden muss. 
Um die Versorgung der 
Versicherten nicht zu ge-
fährden, bedarf es einer 
Übergangsregelung. 

Änderungsvorschlag zur 
Leistungsbeschreibung in 
Nr. 31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

24.  Diakonie Bemerkungsspalte Abs. 6 ist zu strei-
chen.  
„Um einen spezialisierten Leistungser-
bringer handelt es sich, wenn dieser u.a. 
besonders qualifizierte Pflegefachkräfte 
zur Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden vorhält (bei-
spielsweise Pflegefachkräfte mit einer 
besonderen Zusatzqualifikation zur 
Wundversorgung).“ 

Absatz 6 der Bemerkung 
ist aus Sicht der Diakonie 
Deutschland zu streichen, 
da es sich hier um die 
Festlegung einer Qualifika-
tionsanforderung handelt, 
bei der eine Zusatzqualifi-
kation gefordert wird. Die 
Eignung der Leistungser-
bringer ist jedoch gemäß § 
132a Absatz 1 SGB V in 
den Bundesrahmenemp-
fehlungen zur Häuslichen 
Krankenpflege und in den 
Vereinbarungen nach § 
132a Absatz 4 SGB V zu 
regeln und nicht in der 
Häuslichen Krankenpflege 
Richtlinie. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 

 

25.  DGP Zu Nr. 31a.  
Wundversorgung einer chronischen und 
schwer heilenden Wunde / Bemerkung: 
Die Leistung ist verordnungsfähig, wenn 
eine behandlungsbedürftige chronische 
Wunde oder eine Wunde bei exulzerie-
rendem Tumor vorliegt, bei der ein 
Wundverband indiziert ist.  
Eine chronische Wunde heilt voraus-
sichtlich nicht komplikationslos innerhalb 

Die Wunde/n bei Palliativ-
patienten, exulzerierende 
Tumore oder Wunden in 
der Sterbephase sind in 
der Regel nicht kurativ be-
handelbar und sind einer 
besonderen chronischen 
Wundversorgung zuzuord-
nen, die sich an belasten-

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Zur Palliativen Ausrich-
tung: siehe auch Auswertung 
zur akuten Wunde (Nr. 31), 
lfd. Nr. 8. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

von maximal 12 Wochen unter fachge-
rechter Therapie ab.  
Die Verordnung dieser Leistung setzt 
nicht voraus, dass zuvor Leistungen der 
Nummer 31 verordnet wurden. 
Bei Palliativpatienten, Patienten mit ma-
lignen Wunden oder Wunden in der Ster-
bephase ist eine Wundheilung überwie-
gend nicht erreichbar. 
In diesen besonderen Fällen ist eine 
Therapiezielklärung erforderlich. Bei pal-
liativer Wundversorgung erfolgt eine 
symptomorientierte Wundbehandlung 
mit dem Ziel der Reduktion und Kon-
trolle von Symptomen, (wie z.B. 
Schmerz, Infektion, Exsudat, Blutung, 
Geruchsbildung) und/oder Förderung 
der Lebensqualität und/oder Autonomie. 
Liegt eine behandlungsbedürftige ma-
ligne Wunde bei exulzerierendem Tumor 
vor, ist die ergänzende Verordnung der 
Ziffer 24a Symptomkontrolle bei Pallia-
tiv-patientinnen oder Palliativpatienten 
zu erwägen. 
Benötigen behandlungsbedürftige Wun-
den und/oder exulzerierende Tumore 
aufgrund ihres Versorgungsaufwandes 

den Symptomen, Lebens-
qualität und Autonomie ori-
entiert.  
Auch ist unter diesen Um-
ständen zu berücksichti-
gen, dass eine Verschlim-
merung des Wundzustan-
des nicht immer zu verhin-
dern ist. 
Exulzerierende Tumor-
wunden sind insofern be-
sonders, da Sie grundsätz-
lich keine Heilungstendenz 
aufweisen und zudem an 
Körperregionen auftreten, 
die für den Patienten eine 
kosmetische belastende 
Veränderung aufweisen 
und durch Keimbesiede-
lung den Patienten und 
sein Umfeld vor besondere 
olfaktorischen Herausfor-
derungen stellt. 
Die Behandlung dieser die 
exulzerierenden Tumoren 
betreffenden Besonderhei-
ten in der Wundversor-
gung erfordert ggf. die er-
gänzende, besondere 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

eine komplexe Behandlung, ist die Indi-
kation einer Versorgung durch die Spe-
zialisierte Ambulante Palliativversorgung 
zu prüfen. 

Symptombehandlung der 
Leistung 24a. 
Die Expertise von den auf 
chronische und schwer 
heilende Wunden speziali-
sierten Leistungserbrin-
gern erstreckt sich regel-
haft nicht auf die Erforder-
nisse bei der Wundbe-
handlung in palliativen 
und/oder Sterbesituatio-
nen. Hier sind ergänzende 
Kompetenzen erforderlich, 
die sich insbesondere auf 
die Symptomlinderung, 
Aufrechterhaltung, bzw. 
Wiederherstellung des 
Körperbildes, der Eigen-
wahrnehmung und der 
Aufrechterhaltung der Le-
bensqualität und Autono-
mie konzentrieren. Der 
Hinweis gibt dieser beson-
deren Situation Ausdruck 
und verleiht der Palliativ-
versorgung in der Kran-
kenbehandlung die ange-
messene Beachtung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

26.  DGP Die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden nach dieser 
Nummer soll von einem Leistungserbrin-
ger, der sich auf die Versorgung von 
chronischen und schwer heilenden 
Wunden spezialisiert hat, erfolgen. Die 
Grundsätze einer palliativen Wundbe-
handlung und/oder Wundbehandlung in 
der Sterbephase sind dabei ggf. zu be-
rücksichtigen. 

Die Expertise von den auf 
chronische und schwer 
heilende Wunden speziali-
sierten Leistungserbrin-
gern erstreckt sich regel-
haft nicht auf die Erforder-
nisse bei der Wundbe-
handlung in palliativen 
und/oder Sterbesituatio-
nen. Hier sind ergänzende 
Kompetenzen erforderlich, 
die sich insbesondere auf 
die Symptomlinderung, 
Aufrechterhaltung, bzw. 
Wiederherstellung des 
Körperbildes, der Eigen-
wahrnehmung und der 
Aufrechterhaltung der Le-
bensqualität und Autono-
mie konzentrieren Der Hin-
weis gibt dieser besonde-
ren Situation Ausdruck 
und verleiht der Palliativ-
versorgung in der Kran-
kenbehandlung die ange-
messenen Beachtung. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Durch den grundsätzli-
chen Hinweis in § 1 Abs. 1 
der HKP-RL, dass die HKP 
sowohl kurativ als auch pallia-
tiv ausgerichtet sein kann, 
wird dem Anliegen bereits 
grundsätzlich Rechnung ge-
tragen. Ein Änderungsbedarf 
besteht nicht. 
 

 

27.  DGP Zu Nr 31a. Wundversorgung einer 
akuten Wunde / Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme: 

In der Beschreibung wird 
für die chronische Wunde 
ein Zeitraum von voraus-
sichtlich nicht unter 12 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in Nr. 
31a: 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Erstverordnung sowie Folgeverordnung 
bis zu 4 Wochen sowie Folgeverordnun-
gen für bis zu einem Quartal. 

Wochen unterstellt. Der 
Zeitraum von vier Wochen 
für die Erstverordnung ist 
im Sinne einer Orientie-
rungsgebung für die Chro-
nizität einer Wunde nach-
vollziehbar und sinnvoll. 
Für die Folgeverordnung 
stellt ein Zeitraum von 4 
Wochen jedoch ein Wider-
spruch dar und stellt zu-
dem eine unwirtschaftliche 
und ungerechtfertigte Ver-
waltungsbelastung dar. 
Zudem wird mit dem kur-
zen Zeitraum der Folge-
verordnung dem Patienten 
aufgrund der Zuzahlungen 
eine ungerechtfertigte fi-
nanzielle Belastung aufer-
legt. 

AG: Siehe lfd. Nr. 21 

28.  DGP Zu Nr 31b. Wundversorgung einer chro-
nischen und schwer heilenden Wunde 
durch eine spezialisierte Einrichtung / 
Bemerkung 
Die Leistung ist verordnungsfähig, wenn 
eine behandlungsbedürftige chronische 
Wunde oder eine Wunde bei exulzerie-
rendem Tumor vorliegt  

Die Wunde/n bei Palliativ-
patienten, exulzerierende 
Tumore oder Wunden in 
der Sterbephase sind in 
der Regel nicht kurativ be-
handelbar und sind einer 
besonderen chronischen 
Wundversorgung zuzuord-

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31b: 
AG: Siehe lfd. Nr. 25 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

- bei der ein Wundverband indiziert ist 
und  

- der Zustand der Patientin oder des 
Patienten eine Versorgung außerhalb 
der Häuslichkeit zulassen. 

Eine chronische Wunde heilt voraus-
sichtlich nicht komplikationslos innerhalb 
von maximal 12 Wochen unter fachge-
rechter Therapie ab. Die Verordnung 
dieser Leistung setzt nicht voraus, dass 
zuvor Leistungen der Nummer 31 oder 
31a verordnet wurden.  
Liegt eine behandlungsbedürftige 
Wunde bei Palliativpatienten, bei exulze-
rierendem Tumor und/oder in der Ster-
bephase vor, ist die ergänzende Verord-
nung der Ziffer 24a Symptomkontrolle 
bei Palliativ-patientinnen oder Palliativ-
patienten zu erwägen. 

nen, die sich an belasten-
den Symptomen, Lebens-
qualität und Autonomie ori-
entiert.  
Auch ist unter diesen Um-
ständen zu berücksichti-
gen, dass eine Verschlim-
merung des Wundzustan-
des nicht immer zu verhin-
dern ist. 
Exulzerierende Tumor-
wunden sind insofern be-
sonders, da sie grundsätz-
lich keine Heilungstendenz 
aufweisen und zudem an 
Körperregionen auftreten, 
die für den Patienten eine 
kosmetische belastende 
Veränderung aufweisen 
und durch Keimbesiede-
lung den Patienten und 
sein Umfeld vor besondere 
olfaktorische Herausforde-
rungen stellt. 
Die Behandlung dieser, 
die exulzerierenden Tumo-
ren betreffenden Beson-
derheiten in der Wundver-
sorgung, erfordert ggf. die 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

ergänzende, besondere 
Symptombehandlung der 
Leistung 24a.  
Die Expertise von den auf 
chronische und schwer 
heilende Wunden speziali-
sierte Leistungserbringer 
erstreckt sich regelhaft 
nicht auf die Erfordernisse 
bei der Wundbehandlung 
in palliativen und/oder 
Sterbesituationen. Hier 
sind ergänzende Kompe-
tenzen erforderlich, die 
sich insbesondere auf die 
Symptomlinderung, Auf-
rechterhaltung, bzw. Wie-
derherstellung des Körper-
bildes, der Eigenwahrneh-
mung und der Aufrechter-
haltung der Lebensqualität 
und Autonomie konzentrie-
ren. Der Hinweis gibt die-
ser besonderen Situation 
Ausdruck und verleiht der 
Palliativversorgung in der 
Krankenbehandlung die 
angemessene Beachtung 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

175 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

29.  DGP Zu Nr. 31b 
Die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden nach dieser 
Nummer soll von einer Einrichtung, die 
sich auf die Versorgung von chroni-
schen und schwer heilenden Wunden 
spezialisiert hat, erfolgen.  
Die Grundsätze einer palliativen Wund-
behandlung sind dabei ggf. zu berück-
sichtigen. 

Die Expertise von den auf 
chronische und schwer 
heilende Wunden speziali-
sierten Leistungserbrin-
gern erstreckt sich regel-
haft nicht auf die Erforder-
nisse bei der Wundbe-
handlung in palliativen 
und/oder Sterbesituatio-
nen. Hier sind ergänzende 
Kompetenzen erforderlich, 
die sich insbesondere auf 
die Symptomlinderung, 
Aufrechterhaltung, bzw. 
Wiederherstellung des 
Körperbildes, der Eigen-
wahrnehmung und der 
Aufrechterhaltung der Le-
bensqualität und Autono-
mie konzentrieren. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31b: 
AG: Siehe lfd. Nr. 25 

 

30.  DGP Zu Nr. 31b. Wundversorgung einer chro-
nischen und schwer heilenden Wunde 
durch eine spezialisierte Einrichtung / 
Dauer und Häufigkeit der Maßnahme: 
Erstverordnung sowie Folgeverordnun-
gen jeweils bis zu 4 Wochen 

Der Zeitraum von vier Wo-
chen für die Erstverord-
nung ist, im Sinne einer 
Orientierungsgebung für 
die Chronizität einer 
Wunde, nachvollziehbar 
und sinnvoll. Für die 
Folgeverordnung stellt ein 
Zeitraum von 4 Wochen 
jedoch ein Widerspruch 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31b: 
AG: Siehe lfd. Nr. 21 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

176 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

dar und stellt zudem eine 
unwirtschaftliche und un-
gerechtfertigte Verwal-
tungsbelastung dar. Zu-
dem wird mit dem kurzen 
Zeitraum der Folgeverord-
nung dem Patienten auf-
grund der Zuzahlungen 
eine ungerechtfertigte fi-
nanzielle Belastung aufer-
legt. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

31.  DRK Leistungsverzeichnis Nr. 31a 
Überschrift 
Wundversorgung einer chronischen und 
schwer heilenden Wunde 
Die Formulierung von DKG, KBV, GKV 
wird präferiert. 
 
Eine Unterscheidung nach Leistungser-
bringung durch Pflegedienst bzw. spezi-
alisierte Einrichtung, wie von der PatV 
vorgeschlagen, wird nicht unterstützt. 
 

Das DRK weist darauf hin, 
dass die folgenden Festle-
gungen nicht unter die Re-
gelungskompetenz des 
GBA fallen. 

„Die Versorgung von 
chronischen und schwer 
heilenden Wunden nach 
dieser Nummer soll von 
einem Leistungserbringer, 
der sich auf die Versor-
gung von chronischen 
und schwer heilenden 
Wunden spezialisiert hat, 
erfolgen.  

Um einen spezialisierten 
Leistungserbringer han-
delt es sich, wenn dieser 
u.a. besonders qualifi-
zierte Pflegefachkräfte 
zur Versorgung von chro-
nischen und schwer hei-
lenden Wunden vorhält 
(beispielsweise Pflege-
fachkräfte mit einer be-
sonderen Zusatzqualifika-
tion zur Wundversor-
gung).“  

Diese wird von den Ver-
tragspartnern nach §132a 
SGB V vereinbart werden. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Zur Überschrift: siehe lfd. 
Nr. 1 
AG: Zur Qualifikation der 
Leistungserbringer: siehe lfd. 
Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Die Passagen sind damit 
zu streichen. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

32.  DRK Einschub  
von PatV, KBV und DKG 
- Anleitung zu Krankheits- und wund-

spezifischen Maßnahmen zur Wund-
heilung, insbesondere Druckentlas-
tung und Bewegungsförderung 

Einschub  
von PatV, KBV 
- sowie krankheitsbezogene Lebens-

führung 
Einschub  
von PatV, KBV, DKG  
- Anleitung zum Umgang mit wund- 

und therapiebedingten Beeinträchti-
gungen, insbesondere Schmerzen, 
Wundgeruch und Kompression 

Alle drei Einschübe werden unterstützt. 

Patienten sollten die Mög-
lichkeit erhalten sich aktiv 
an ihrer Gesundung betei-
ligen zu können. Dazu ge-
hören Informationen zum 
Krankheitsbild und zu den 
Heilungswegen genauso 
wie Informationen, was die 
Patienten selbst zu einer 
Gesundheitsverbesserung 
beitragen können. Auch 
eine Anleitung mit belas-
tenden Krankheitssituatio-
nen (z.B. Schmerzen, 
Wundgeruch) umzugehen 
wird als förderlich einge-
schätzt. Von daher werden 
alle drei Texteinschübe 
unterstützt 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

33.  Parität Leistungsverzeichnis Nr. 31a 
„Wundversorgung einer chronischen 
und schwer heilenden Wunde“ 

Der Paritätische unter-
stützt den Vorschlag zur 
Überschrift von DKG, 
KBV, GKV-SV.  
Die Einteilung der Wund-
versorgung in 31a „Wund-
versorgung einer chroni-
schen und schwer heilen-
den Wunde durch einen 
spezialisierten Pflege-
dienst“ und in 31b „Wund-
versorgung einer chroni-
schen und schwer heilen-
den Wunde durch eine 
spezialisierte Einrichtung“, 
die seitens der Patienten-
vertretung vorgeschlagen 
wird, lehnt der Paritätische 
ab.  

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Zur Überschrift: siehe lfd. 
Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

34.  Parität Um einen spezialisierten Leistungser-
bringer handelt es sich, wenn dieser u.a. 
besonders qualifizierte Pflegefachkräfte 
zur Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden vorhält (bei-
spielsweise Pflegefachkräfte mit einer 
besonderen Zusatzqualifikation zur 
Wundversorgung). 

Absatz 6 der Bemerkung 
ist aus Sicht des Paritäti-
schen zu streichen, da es 
sich hier um die Festle-
gung einer Qualifikations-
anforderung handelt, bei 
der eine Zusatzqualifika-
tion gefordert wird. Die 
Eignung der Leistungser-
bringer ist jedoch gem. 
§132a SGB V in den Bun-
desrahmenempfehlungen 
zur Häuslichen Kranken-
pflege zu regeln. 
 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

35.  Parität Die Ergänzungen werden befürwortet: 
- PatV, KBV, DKG zusätzlich: Anlei-

tung zu Krankheits- und wundspe-
zifischen Maßnahmen zur Wund-
heilung, insbesondere Druckentlas-
tung und Bewegungsförderung 

- PatV, KBV zusätzlich: sowie krank-
heitsbezogene Lebensführung 

- PatV, KBV, DKG zusätzlich: Anlei-
tung zum Umgang mit wund- und 
therapiebedingten Beeinträchtigun-
gen, insbesondere Schmerzen, 
Wundgeruch und Kompression 

 

Die drei Ergänzungen der 
Leistungsbeschreibung 
werden vom Paritätischen 
im Rahmen einer umfas-
senden Versorgung von 
chronischen und schwer 
heilenden Wunden unter-
stützt. Die genannten An-
leitungen und Beratungen 
sind im Rahmen der Ver-
handlungen der Vergütun-
gen auf Landesebene an-
gemessen zu berücksichti-
gen. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 

 

36.  VDAB Zu Nummer 31 a/b neu des Leistungs-
kataloges 
Sofern eine Trennung nach Leistungser-
bringern und Leistungsort gefordert wird, 
sehen wir eine solche Trennung als 
fachlich nicht für sinnvoll! Die Trennung 
sollte aus diesem Grunde dringend un-
terbleiben. 

Eine Trennung im Leis-
tungskatalog erscheint 
fachlich nicht geboten. 
Die HKP-RiL sollte keine 
Regelungen vornehmen, 
welche in der individuellen 
Versorgungssituation zu 
Einschränkungen führen 
und somit den Behand-
lungserfolg gefährden kön-
nen. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a/b: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 und 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Eine Generalisierung da-
hingehend, dass bei chro-
nischen und schwer hei-
lenden Wunden eine Ver-
sorgung durch einen nicht 
spezialisierten Leistungs-
erbringer grundsätzlich 
nicht ausreichend sei, hat 
zu unterbleiben. 
Die Versorgung chroni-
scher und schwer heilen-
der Wunden durch profes-
sionelle ambulante Pflege-
dienste stellt keine Neue-
rung dar! Es ist schon 
heute Bestandteil der tägli-
chen Arbeit dieser Leis-
tungserbringer. Sie setzen 
professionell die verordne-
ten Maßnahmen um. 
Voraussetzung für den Er-
folgt ist grundsätzlich die 
Geeignetheit und Ange-
messenheit der verordne-
ten Maßnahmen. In die-
sem Zusammenhang 
scheint es fachlich gebo-
ten, bereits auf der Ebene 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

184 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

der Verordnungsausstel-
lung anzusetzen und die 
Verordnungsaussteller 
dazu anzuhalten, im Sinne 
neuester medizinischer Er-
kenntnisse die Maßnah-
men zu beschließen. Hier-
für erscheint die Zusam-
menarbeit zwischen Ärz-
ten und Wundexperten als 
unumgänglich. 
Weiterführende Regelun-
gen zu Leistungserbrin-
gern und Leistungsorten 
können die Vertrags-
partner nach § 132 a SGB 
V bei Bedarf individuell 
treffen. 
Die HKP- RiL geht des 
Weiteren im Grundsatz 
von der Behandlung durch 
einen fest definierten zu-
gelassenen Leistungser-
bringer in der Häuslichkeit 
des Versicherten/der Ver-
sicherten aus. Hiervon 
sollte nicht abgewichen 
werden 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

37.  VDAB Zu Nummer 31 a des Leistungskatalo-
ges 
Unter Leistungsbeschreibung fordern wir 
folgende Änderung: 
In Abstimmung Auf Verordnung durch 
die mit der behandelnden Ärztin oder 
den behandelnden Arzt 

Siehe oben, der Leistungs-
erbringer erbringt die Maß-
nahme auf Verordnung. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in 
Nr.31a: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 aus Kapi-
tel „Nr. 31 (neu), Akute Wun-
den“ 

 

38.  VDAB Zu Nummer 31 a des Leistungskatalo-
ges 
 
Die Leistungsbeschreibungen 
„Anleitung zu Krankheits- und wundspe-
zifischen Maßnahmen…“ sowie „Anlei-
tung zum Umgang mit wund- und thera-
piebedingten Beeinträchtigungen, insbe-
sondere…“ sind zu verschieben nach 
Nummer 7 

Die Anleitung gehört unter 
Nummer 7 des Leistungs-
kataloges. Die jeweiligen 
Leistungen sollten zur Ab-
grenzung der unterschied-
lichen Ansprüche nicht 
vermischt werden. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
GKV: Kenntnisnahme, siehe 
lfd. Nr. 3 
PatV, KBV, DKG: Die Anlei-
tung bezieht sich ausschließ-
lich auf die Wundversorgung 
und wird daher separat in die-
ser Leistungsziffer geregelt. 

 

39.  VDAB Zu Nummer 31 a des Leistungskatalo-
ges 
Unter Bemerkung muss folgende Ände-
rung vorgenommen werden 
„Die Versorgung von chronischen und 
schwer heilenden Wunden nach dieser 
Nummer soll kann von einem Leistungs-
erbringer, der sich auf die Versorgung 

Die Wahl des Leistungser-
bringers liegt im Rahmen 
einer Einzelfallbetrachtung 
der individuellen medizini-
schen Situation in der Ver-
antwortung des Vorord-
ners der Maßnahme. Zur 
Sicherstellung bestmögli-
cher Ergebnisse muss 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Zur Klarstellung: Der Ver-
ordner legt nicht den konkre-
ten Leistungserbringer fest. 
Siehe im übrigen lfd. Nr. 2 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

von chronischen und schwer heilenden 
Wunden spezialisiert hat, erfolgen.“ 

auch ein möglicher Leis-
tungserbringer-Mix in Be-
tracht kommen. 

40.  VDAB Zu Nummer 31 a des Leistungskatalo-
ges 
Folgende Bemerkung ist zu streichen: 
„Damit die verordneten Maßnahmen der 
Wundversorgung durch den spezialisier-
ten Leistungserbringer [PatV: Pflege-
dienst] zuverlässig durchgeführt werden 
können, müssen außerdem geeignete 
Voraussetzungen vorliegen (z. B. geeig-
nete hygienische Bedingungen, enger 
Austausch mit Ärztinnen und Ärzten).“ 

Es wird grundsätzlich da-
von ausgegangen, dass es 
sich bei Nummer 31 a im-
mer um Behandlungs-
pflege in einer externen 
Einrichtung handelt. Die-
ser Grundsatz ist jedoch 
nicht korrekt. In der HKP 
RiL wird grundsätzlich von 
der Behandlung in der ei-
genen Häuslichkeit ausge-
gangen. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Gemäß § 37 Abs. 7 SGB 
V hat der Gesetzgeber eine 
moderate Öffnung des Leis-
tungsortes und damit auch 
eine Leistungserbringung in 
einer externen spezialisierten 
Einrichtung vorgesehen.  

 

41.  VDAB Zu Nummer 31 a des Leistungskatalo-
ges 
Folgenden Bemerkung ist zu streichen: 
„Wird die Versorgung von chronischen 
und schwer heilenden Wunden durch ei-
nen spezialisierten Leistungserbringer 
[PatV: Pflegedienst] erbracht, erfolgt die 
Wundversorgung für die Zeit des medizi-
nisch notwendigen spezialisierten Ver-
sorgungsbedarfs nur durch diesen Leis-
tungserbringer.“ 

Die Behandlungspflege er-
folgt immer auf Basis einer 
Verordnung und dem vom 
Versicherten/von der Ver-
sicherten ausgewählten 
und benannten Leistungs-
erbringer. Diese Regelung 
ist daher überflüssig. Ein 
Leistungserbringerwechsel 
kommt nur in absoluten 
Sonderfällen, wie z.B. die 
Einstellung eines Betrie-
bes oder schwerwiegende 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Es geht nicht um den 
Wechsel, sondern um die Ver-
meidung einer zeitgleichen 
Versorgung durch verschie-
dene Leistungserbringer im 
Rahmen der Wundversor-
gung, Dadurch soll die Wund-
versorgung der chronischen 
Wunde „aus einer Hand“ gesi-
chert werden. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

personelle Ausfälle in Be-
tracht. Diese Fälle können 
nicht in der HKP- RiL gere-
gelt werden. 

42.  VDAB Zu Nummer 31 a des Leistungskatalo-
ges 
Folgenden Bemerkung ist zu streichen: 
„Sind neben der Wundversorgung wei-
tere pflegerische Maßnahmen erforder-
lich, die durch andere Pflegedienste er-
bracht werden, sind ein enger Informati-
onsaustausch und Abstimmungen der 
beteiligten Leistungserbringer unterei-
nander unter Einbeziehung der verord-
nenden Ärztin oder des verordnenden 
Arztes sicherzustellen.“ 

Im Rahmen der Behand-
lung durch Leistungser-
bringer-Mix ist eine Koordi-
nation unumgänglich und 
muss nicht erst über diese 
Richtlinie festgeschrieben 
werden. Im Übrigen ist 
diese Regelung zu weitrei-
chend. 
Sofern Leistungserbringer 
für den Versicherten/die 
Versicherte tätig sind, wel-
che nicht die Wundversor-
gung tangieren bzw. nicht 
einmal Behandlungspflege 
erbringen, sondern bei-
spielsweise Pflege nach 
SGB XI, können diese im 
Rahmen der Leistung 
nach Nummer 31 a nicht 
gebunden werden. Diese 
Regelung geht damit zu 
Lasten Dritter, welche im 
Grundsatz nicht betroffen 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31a: 
AG: Sind verschiedene Leis-
tungserbringer an der Versor-
gung beteiligt, erfolgt die Ko-
ordination der Leistungser-
bringung in Abstimmung mit 
dem Versicherten durch die 
beteiligten Leistungserbringer. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31a (und 31b PatV) chronische 
und schwer heilende Wunden 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

sind und greift in beste-
hende Dienstleistungsver-
träge ein. Ein solcher Ko-
ordinationsaufwand wäre 
eine Zusatzleistung, wel-
che mit Kosten verbunden 
wäre. 
Es ist grundsätzlich Ange-
legenheit des Versicher-
ten/der Versicherten, so-
fern mehrere Leistungser-
bringer für diesen tätig 
sind, Termine zu koordi-
nieren, sofern er/sie die 
Organisation nicht als 
Dienstleistung vom Pflege-
dienst einkauft. 

43.  VDAB Zu Nummer 31 b des Leistungskatalo-
ges 
Nummer 31 b ist zu streichen 

Eine Trennung in Nummer 
31 a und b sehen wir aus 
oben benannten Gründen 
als nicht sachgerecht an. 

 
AG: zustimmende Kenntnis-
nahme 
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 Stellungnahmen zur Änderung im Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen Nr. 31b (31c PatV) 
 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31b (31c PatV) Kompressionsthe-
rapie 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO „An- oder Ausziehen von ärztlich verord-
neten Kompressionsstrümpfen/-strumpf-
hosen der Kompressionsklassen I bis IV  
  
Anlegen oder Abnehmen eines Kom-
pressionsverbandes“ 
 
wird unterstützt. 

   

2.  bad e.V. Zu Nr. 31b des Leistungsverzeichnisses:  
Unter „Bemerkung“ ist in Satz 1 das Ziel 
„Wundheilung“ zu ergänzen um die ein-
schränkenden Worte „sofern eine 
Wunde vorliegt“ 

Nicht in jeden Fall, in dem 
das Anziehen von Kom-
pressionsstrümpfen bzw. –
strumpfhosen geboten ist, 
liegt auch eine Wunde vor. 
Der Änderungsvorschlag 
trägt diesem Umstand 
Rechnung. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31b: 
AG: Kenntnisnahme  
 

 

3.  bad e.V. Zu Nr. 31b [PatV 31d] des Leistungsver-
zeichnisses:  
Unter „Bemerkung“ ist in Satz 1 vor der 
Aufzählung durch Spiegelstriche das 
Wort „nur“ durch das Wort „insbeson-
dere“ zu ersetzen. 

Eine abschließende Auf-
zählung der Fälle, in de-
nen die Leistung verord-
nungsfähig ist, steht den 
HKP-Richtlinien nach der 
ständigen Rechtsprechung 
des BSG nicht zu. Die ge-
setzlichen Anspruchsvo-

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31b: 
AG: Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege können 
nach § 37 SGB V nur verord-
net werden, wenn die oder 
der Versicherte die Leistun-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31b (31c PatV) Kompressionsthe-
rapie 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

raussetzungen sind hier-
nach vielmehr dann gege-
ben, wenn die verordnete 
Leistung medizinisch not-
wendig ist. Dies kann auch 
außerhalb der Aufzählung 
des Entwurfstexts der Fall 
sein. Der Änderungsvor-
schlag berücksichtigt dies 
und macht gleichwohl 
deutlich, dass die Aufzäh-
lung des Entwurfstexts in 
der Praxis relevante Fall-
beispiele sind. 

gen nicht selbstständig aus-
führen kann. Der G-BA kon-
kretisiert, wann die Leistun-
gen verordnet werden kön-
nen. Eine Änderung ist nicht 
erforderlich. 
 

4.  bad e.V. Zu Nr. 31b des Leistungsverzeichnisses:  
Unter „Bemerkung“ ist in Satz 5 vor der 
Aufzählung durch Spiegelstriche das 
Wort „nur“ durch das Wort „insbeson-
dere“ zu ersetzen. 

Eine abschließende Auf-
zählung der Fälle, in de-
nen die Leistung verord-
nungsfähig ist, steht den 
HKP-Richtlinien nach der 
ständigen Rechtsprechung 
des BSG nicht zu. Die ge-
setzlichen Anspruchsvo-
raussetzungen sind hier-
nach vielmehr dann gege-
ben, wenn die verordnete 
Leistung medizinisch not-
wendig ist. Dies kann auch 
außerhalb der Aufzählung 
des Entwurfstexts der Fall 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31b: 
AG: Siehe lfd. Nr. 3 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31b (31c PatV) Kompressionsthe-
rapie 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

sein. Der Änderungsvor-
schlag berücksichtigt dies 
und macht gleichwohl 
deutlich, dass die Aufzäh-
lung des Entwurfstexts in 
der Praxis relevante Fall-
beispiele sind. 

5.  Caritas Die Verortung mit einer eigenen Leis-
tungsnummer im Leistungsverzeichnis 
als Nr. 31b /Nr. 31c der PatV 
„An- oder Ausziehen von ärztlich verord-
neten Kompressionsstrümpfen/-strumpf-
hosen der Kompressionsklassen I bis IV  
Anlegen oder Abnehmen eines Kom-
pressionsverbandes“ 
werden von uns unterstützt. 

   

6.  DBfK Nr. 31b Anlegen oder Abnehmen ei-
nes Kompressionsverbands 
Der DBfK regt an, die fehlende Toleranz 
des Kompressionsstrumpfes als Verord-
nungsgrund für den Kompressionsver-
band aufzunehmen. 

Insbesondere bei Patien-
ten mit Mehrfacherkran-
kungen kann es vorkom-
men, dass diese die Kom-
pressionstherapie mit 
Kompressionsstrümpfen 
nicht tolerieren, z.B. wenn 
sie nicht mehr in der Lage 
sind die Strümpfe auszu-
ziehen, wenn der Kom-
pressionsdruck unerträg-
lich wird. Uns sind Beispiel 

Änderungsvorschlag zur 
Leistungsbeschreibung in 
Nr. 31b:   
AG: Bei der medizinischen 
Entscheidung darüber, ob 
Kompressionsstrümpfe oder 
Kompressionsverbände ver-
ordnet werden sollen, ist die 
Adhärenz des Versicherten zu 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31b (31c PatV) Kompressionsthe-
rapie 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

bekannt, in denen in einer 
solchen Situation die 
Strümpfe von den Patien-
tinnen/Patienten selbst 
zerschnitten wurden, um 
sich Erleichterung zu ver-
schaffen. 

berücksichtigen. Eine Ände-
rung ist daher nicht notwen-
dig. 
 

7.  Parität Die Verortung mit einer eigenen Leis-
tungsnummer im Leistungsverzeichnis 
als Nr. 31b /Nr. 31c der PatV  
„An- oder Ausziehen von ärztlich verord-
neten Kompressionsstrümpfen/-strumpf-
hosen der Kompressionsklassen I bis IV  

Anlegen oder Abnehmen eines Kom-
pressionsverbandes“ 

werden unterstützt. 

   

8.  Diakonie Die Verortung mit einer eigenen Leis-
tungsnummer im Leistungsverzeichnis 
als Nr. 31b /Nr. 31c der PatV  
„An- oder Ausziehen von ärztlich verord-
neten Kompressionsstrümpfen/ -
strumpfhosen der Kompressionsklassen 
I bis IV  

Anlegen oder Abnehmen eines Kom-
pressionsverbandes“ 

wird unterstützt. 

Die Leistungen müssen 
sich aus unserer fachli-
chen Perspektive auf alle 
Extremitäten (d. h. Arme 
und Beine (insbesondere 
bei Amputationen, Ver-
brennungen, 
Lymphstausymptomen) 
beziehen können. Dies soll 
durch die Ergänzung klar 
gestellt werden. 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31b: 
AG: Die Richtlinie macht dies-
bezüglich keine Einschrän-
kungen.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31b (31c PatV) Kompressionsthe-
rapie 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

In die Bemerkungspalte ist zusätzlich 
aufzunehmen. 
„Das Anlegen und Abnehmen eines 
Kompressionsverbandes ist für alle Ext-
remitäten (Arme und Beine) verord-
nungsfähig.“ 
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 Stellungnahmen zur Änderung im Verzeichnis verordnungsfähiger Maßnahmen Nr. 31c (31d PatV) 
 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31c (31d PatV) stabilisierende und 
stützende Verbände 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Die Ergänzung und Verortung mit einer 
eigenen Leistungsnummer im Leistungs-
verzeichnis als Nr. 31c /Nr. 31d der 
PatV  
„An- und Ablegen von stützenden und 
stabilisierenden Verbänden“ 
wird unterstützt. 
 
Folgende Änderung ist erforderlich: 
Dauer und Häufigkeit der Maßnahme: 
Bis zu 6 Wochen, jeweils 1x täglich. 

Gilchristverbände, Gips-
schienen und andere stüt-
zende und stabilisierende 
Verbände müssen in der 
Regel bis zu 6 Wochen 
angelegt werden. Daher 
muss die Verordnungs-
dauer der medizinischen 
Notwendigkeit angepasst 
werden. Eine maximale 
Verordnungsmöglichkeit 
von bis zu 2 Wochen ent-
spricht weder der medizini-
schen Notwendigkeit noch 
der Wirtschaftlichkeit. 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in 31c 
/Nr. 31d d: 
AG: Kenntnisnahme und Auf-
nahme in zukünftige Beratun-
gen. 

 

2.  bpa Nr. 31 c 
An- und Ablegen von stützenden und 
stabilisierenden Verbänden  
Bemerkungen 
Das An- oder Ablegen von stützenden 
und stabilisierenden Verbänden ist nur 
verordnungsfähig bei Patientinnen und 
Patienten mit  
- einer so erheblichen Einschränkung 
der Grob- und Feinmotorik der oberen 
Extremitäten, dass sie die stützenden 
und stabilisierenden Verbände nicht 

Der Richtliniengeber be-
merkt ausweislich seiner 
tragenden Gründe ledig-
lich, dass Nr. 31b syste-
matisch separiert wurde 
und rein klarstellend um 
eine Beschreibung der 
Verordnungsvorausset-
zungen ergänzt wurde. 
Bislang war die Verord-
nungsfähigkeit allerdings 
nicht eingegrenzt auf eine 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31c: 
AG: Leistungen der häusli-
chen Krankenpflege können 
nach § 37 SGB V nur verord-
net werden, wenn die oder 
der Versicherte die Leistun-
gen nicht selbstständig aus-
führen kann. Der G-BA kon-
kretisiert, wann die Leistun-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31c (31d PatV) stabilisierende und 
stützende Verbände 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

fachgerecht an- oder ablegen können o-
der  
- einer so starken Einschränkung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit, dass sie 
zu schwach sind, die stützenden oder 
stabilisierenden Verbände selbstständig 
an- und abzulegen (z. B. moribunde Pa-
tientinnen oder Patienten) oder  
- einer starken Einschränkung der geisti-
gen Leistungsfähigkeit oder Realitäts-
verlust, sodass die Compliance bei der 
Therapie nicht sichergestellt ist oder  
- entwicklungsbedingt noch nicht vor-
handener Fähigkeit, die Leistung zu er-
lernen oder selbstständig durchzufüh-
ren.  
 
Dies muss aus der Verordnung hervor-
gehen. 

Personengruppe, die unter 
die in den Bemerkungen 
aufgezählten körperlichen 
bzw. geistigen Beschrän-
kungen fällt. Es handelt 
sich damit also um eine 
leistungsrechtliche Ein-
schränkung der Verord-
nungsfähigkeit dieser Leis-
tung, die bislang so nicht 
gegeben war. Vor diesem 
Hintergrund bedarf es ei-
ner durchaus nachhaltigen 
fachlichen Begründung, 
warum die Leistung des 
An- und Ablegen von stüt-
zenden und stabilisieren-
den Verbänden nach § 
31b hinsichtlich des Perso-
nenkreises künftig nur 
noch eingeschränkt ver-
ordnet werden können 
soll. 
 

gen verordnet werden kön-
nen. Eine Änderung ist nicht 
erforderlich. Diesem Grund-
satz wird hier Rechnung ge-
tragen. 
 
 

3.  DBfK Nr. 31c An- und Ablegen von stützen-
den und stabilisierenden Verbänden 
Aus Sicht des DBfK ist es notwendig die 
Verordnungsdauer der medizinischen 
Notwendigkeit anzupassen. 

Gilchristverbände, Gips-
schienen und andere stüt-
zende und stabilisierende 
Verbände müssen in der 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in Nr. 
31c: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31c (31d PatV) stabilisierende und 
stützende Verbände 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Regel bis zu sechs Wo-
chen angelegt werden. 
Von daher sollte die Ver-
ordnungsdauer nicht auf 
zwei Wochen limitiert wer-
den. 

4.  Caritas Die Ergänzung und Verortung mit einer 
eigenen Leistungsnummer im Leistungs-
verzeichnis als Nr. 31c /Nr. 31d der 
PatV 
„An- und Ablegen von stützenden und 
stabilisierenden Verbänden“ 
wird unterstützt. 
Aus Sicht des Deutschen Caritasverban-
des ist jedoch eine Änderung der Dauer 
und Häufigkeit erforderlich: 
„Dauer und Häufigkeit der Maßnahme: 
Bis zu 2 6 Wochen, jeweils 1x täglich“ 

Gilchristverbände, Gips-
schienen und andere stüt-
zende und stabilisierende 
Verbände müssen in der 
Regel bis zu 6 Wochen 
angelegt werden. Deshalb 
muss die Verordnungs-
dauer der medizinischen 
Notwendigkeit angepasst 
werden. Eine maximale 
Verordnungsmöglichkeit 
von bis zu 2 Wochen ent-
spricht weder der medizini-
schen Notwendigkeit noch 
der Wirtschaftlichkeit. 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in Nr. 
31c: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 

 

5.  Parität Die Ergänzung und Verortung mit einer 
eigenen Leistungsnummer im Leistungs-
verzeichnis als Nr. 31c /Nr. 31d der 
PatV  
„An- und Ablegen von stützenden und 
stabilisierenden Verbänden“ 

werden unterstützt. 

Gilchristverbände, Gips-
schienen und andere stüt-
zende und stabilisierende 
Verbände müssen in der 
Regel bis zu 6 Wochen 
angelegt werden. Der Pari-
tätische empfiehlt daher 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in Nr. 
31c: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31c (31d PatV) stabilisierende und 
stützende Verbände 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Folgende Änderung ist erforderlich: 
Dauer und Häufigkeit der Maßnahme: 
Bis zu 6 Wochen, jeweils 1x täglich 
 

dringend die Verordnungs-
dauer der medizinischen 
Notwendigkeit anzupas-
sen. Eine maximale Ver-
ordnungsmöglichkeit von 
bis zu 2 Wochen ent-
spricht weder der medizini-
schen Notwendigkeit noch 
der Wirtschaftlichkeit. 

6.  Diakonie Die Ergänzung und Verortung mit einer 
eigenen Leistungsnummer im Leistungs-
verzeichnis als Nr. 31c /Nr. 31d der 
PatV  
„An- und Ablegen von stützenden und 
stabilisierenden Verbänden“ 
wird unterstützt. 
Folgende Änderung ist erforderlich: 
Dauer und Häufigkeit der Maßnahme: 
Bis zu 2 6 Wochen, jeweils 1x täglich 

Gilchristverbände, Gips-
schienen und andere stüt-
zende und stabilisierende 
Verbände müssen in der 
Regel bis zu 6 Wochen 
angelegt werden. Daher 
muss die Verordnungs-
dauer der medizinischen 
Notwendigkeit angepasst 
werden. Eine maximale 
Verordnungsmöglichkeit 
von bis zu 2 Wochen ent-
spricht weder der medizini-
schen Notwendigkeit noch 
der Wirtschaftlichkeit. 

Änderungsvorschlag zur 
Dauer und Häufigkeit in Nr. 
31c: 
AG: Siehe lfd. Nr. 1 

 

7.  VDAB Zu Nummer 31 c des Leistungskatalo-
ges 
Ergänzen um „Bandagen, Schienen 
etc.“ 

Nummer 31 c ist aus 
Gründen des medizini-
schen Fortschrittes um be-
nannten Maßnahmen zu 

Änderungsvorschlag zur 
Bemerkungsspalte in Nr. 
31c: 

 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

198 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 31c (31d PatV) stabilisierende und 
stützende Verbände 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 ergänzen. Im Genehmi-
gungsverfahren zu Num-
mer 31 c wird überwiegend 
auf „Verbände“ im engeren 
Sinne abgestellt. Der Fort-
schritt bezüglich der unter-
schiedlichen Heil- und 
Hilfsmittel muss hierbei 
beachtet werden. In eini-
gen Fällen findet diese 
Entwicklung Berücksichti-
gung, allerdings nicht in al-
len sachlich gebotenen 
Fällen, dann zu Lasten des 
Versicherten/der Versi-
cherten und zugunsten 
des Kostenträger. Daher 
muss zur Klarstellung die 
geforderte Ergänzung auf-
genommen werden. 

AG: Kenntnisnahme und Auf-
nahme in zukünftige Beratun-
gen. 
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B-7 Mündliche Stellungnahmen 
Gemäß § 91 Absatz 9 SGB V ist jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des 
G-BA Stellung zu nehmen und eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, in der Regel 
auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu geben. Diese ist im Rahmen einer 
Anhörung abzugeben und dient in erster Linie dazu, die sich aus der schriftlichen Stellung-
nahme ergebenden Fragen zu klären und neuere Erkenntnisse die sich zeitlich nach Ab-
schluss des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ergeben haben, einzubringen. 
Das Wortprotokoll zur Anhörung ist in Kapitel 9 abgebildet. 
Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen, die eine schriftliche Stellungnahme abgege-
ben haben sowie nicht auf eine Anhörung verzichtet haben, sind fristgerecht zur Anhörung 
am 22. Mai 2019 eingeladen worden. 
Die Bundesärztekammer hat bereits im Anschreiben ihrer Stellungnahme vom 28. Januar 
2019 auf die mündliche Stellungnahme bzw. Anhörung verzichtet. Mit Schreiben vom 30. Ja-
nuar 2019 hat die Bundebeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit erklärt, 
sie verzichte auf die Abgabe einer Stellungnahme. 
 

B-7.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten  
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen 
im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1.  Kapitels 
5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. 
Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Form-
blatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de).  
Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 22. Mai 2019 aufgeführt und deren po-
tenziellen Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf 
Selbstangabe der einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im 
Anschluss an diese Zusammenfassung aufgeführt. 
 

Organisation/ 
Institution 

Anrede / Titel / 
Name  

Frage 
1 2 3 4 5 6 

Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

AWO Bundesver-
band e.V. Claudia Pohl Nein Nein Nein Nein Nein  Nein 

Deutscher Caritas-
verband e.V. Dr. Elisabeth Fix Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Verband Deutscher 
Alten- und Behinder-
tenhilfe e.V. 

Florian Hamann Ja Nein Nein Nein Nein Nein 

Deutscher Berufsver-
band für Pflegeberufe 
- Bundesverband e.V. 

Carola Stenzel-
Maubach Nein Ja Ja Nein Nein Nein 

http://www.g-ba.de/
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Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt 
bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizin-
produkten oder einem industriellen Interessenverband? 
Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, ins-
besondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder 
einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 
Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinpro-
dukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellung-
nahmen oder Artikel? 
Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des lau-
fenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder 
einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Un-
ternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenver-
band finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistun-
gen oder Patentanmeldungen erhalten? 
Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung 
bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebüh-
ren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution 
oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeuti-
schen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interes-
senverband? 
Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens o-
der einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen 
oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der 
auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 
 

  

Diakonisches Werk 
der Evangelischen 
Kirche in Deutschland 
e.V. 

Frau Erika 
Stempfle Nein Nein Nein Nein Nein Nein 
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B-7.2 Auswertung der mündlichen Stellungnahmen  
Die mündlichen Stellungnahmen waren Gegenstand der Beratungen im Unterausschuss Ver-
anlasste Leistungen am 22. Mai 2019 und am 10. Juli 2019. Der Unterausschuss Veranlasste 
Leistungen hat festgestellt, dass keine über die schriftlich abgegebenen Stellungnahmen hin-
ausgehenden Aspekte in der Anhörung vorgetragen wurden (siehe Wortprotokoll Kapitel 9). 
Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen Stellungnahmen (vgl.1. 
Kapitel § 12 Abs. 3 Satz 4 VerfO). 
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B-8 Würdigung der Stellungnahmen  
Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Nach Auffas-
sung des G-BA ergeben sich aus den Stellungnahmen folgende begründete Änderungsvor-
schläge in Bezug auf die geplante Änderung der Häusliche Krankenpflege Richtlinie: 
 

• Der Beschlussentwurf wird in I. Ziffer 1 Buchstabe c) wie folgt geändert: 
In Satz 2 werden die Wörter „individuellen Situation“ durch die Wörter „Komplexität 
der Wundversorgung oder den Gegebenheiten in der Häuslichkeit“ ersetzt. 
 
Zudem wird folgender Satz 3 eingefügt: „Dies muss aus der Verordnung hervorge-
hen“. Der alte Satz 3 wird Satz 4. 
 

• Der Beschlussentwurf wird in I. Ziffer 2 Buchstabe a) wie folgt geändert: 
Nach dem Wort „sind“ wir das Wort „zunächst“ eingefügt und die Wörter „die Geneh-
migung“ werden ersetzt durch die Wörter „bei Vorliegen der Genehmigung an diese“. 
 

• [KBV, PatV] Der Beschlussentwurf wird in I. Ziffer 3 Buchstabe c) wie folgt gefasst: 
„In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 eingefügt:  
„Sofern ein Hausbesuch nicht erfolgt, kann sich die Vertragsärztin oder der Vertrags-
arzt bei Bedarf die Pflegedokumentation in Kopie vom Pflegedienst anfordern.““ 
[Anmerkung: Der Plenumsbeschluss führte zur Streichung der Änderung gemäß 
Buchstabe c) und einer Ergänzung in I. Ziffer 3 Buchstabe b).] 
 

• Der Beschlussentwurf wird in II. Ziffer 1 wie folgt geändert: 
In der Bemerkungsspalte wird Satz 2 durch folgende Sätze 2 und 3 ersetzt: „Die Leis-
tung ist ab Dekubitus Grad 1 (nicht wegdrückbare Hautrötung) verordnungsfähig. So-
fern eine Wundversorgung notwendig ist, ist die Leistung nur in Kombination mit der 
Nr. 31 oder 31a verordnungsfähig.“  
Satz 8 wird wie folgt gefasst: „Der Positionswechsel ist durch den Pflegedienst in der 
Dokumentation festzuhalten (insbesondere Zeiten, Lagerungspositionen).“ 
In Satz 9 werden die Wörter „das Lagerungsprotokoll oder den Bewegungsplan“ er-
setzt durch die Wörter „dokumentierten Positionswechsel“. 

• Der Beschlussentwurf wird in II. Ziffer 2 wie folgt geändert: 
In der Leistungsbeschreibungsspalte zur Nr. 31 wird der Halbsatz „In Abstimmung mit 
der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt“ gestrichen. 
In der Bemerkungsspalte zur Nr. 31 werden in Satz 8 die Wörter „das Lagerungspro-
tokoll oder den Bewegungsplan“ ersetzt durch die Wörter „dokumentierten Positions-
wechsel (Nr. 12)“. 
In der Bemerkungsspalte zur Nr. 31a werden in Satz 4 nach dem Wort „Verschlimme-
rung“ die Wörter „sowie eine Symptomlinderung“ ergänzt. 
 
In der Bemerkungsspalte zur Nr. 31a werden in Satz 17 die Wörter „das Lagerungs-
protokoll oder den Bewegungsplan“ ersetzt durch die Wörter „dokumentierten Positi-
onswechsel (Nr. 12)“. 
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PatV: Die Nr. 31b „Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde 
durch eine spezialisierte Einrichtung“ gemäß Vorschlag der PatV wird gestrichen und 
die Nr. 31a gemäß Vorschlag KBV, DKG, GKV-SV konsentiert.  
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B-9 Anhang: Stellungnahmen 

B-9.1 Schriftliche Stellungnahmen 
Die schriftlichen Stellungnahmen sind in der Anlage zur Zusammenfassenden Dokumenta-
tion (Abschlussbericht) abgebildet. Die Anlage zur Zusammenfassenden Dokumentation (Ab-
schlussbericht) ist unter www.g-ba.de abrufbar. 
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B-9.2 Mündliche Stellungnahmen 
 Wortprotokoll der Anhörung 
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C Bürokratiekostenermittlung 
Laut 1. Kapitel § 5a Abs. 1 VerfO ermittelt der Gemeinsame Bundesausschuss die infolge 
seiner Beschlüsse zu erwartenden Bürokratiekosten und stellt diese in den Beschlussunterla-
gen nachvollziehbar dar. Gemäß Anlage II 1. Kapitel VerfO identifiziert der Gemeinsame Bun-
desausschuss hierzu die in den Beschlüssen enthaltenen neuen, geänderten oder abgeschaff-
ten Informationspflichten für Leistungserbringer. 
Der vorliegende Beschluss beinhaltet Änderungen der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie be-
züglich der Wundversorgung.  
Auf eine Ausweisung der Bürokratiekosten wurde verzichtet, vgl. Kapitel A-4 (Tragende 
Gründe).  
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